
----VermerkÖ{fentlichkeitsbeteiligung "FNP-Ä 13 und "O 53"---------- -------

Aktz.: 61 20 02 Ä 13 + 61 26 - Ob 53 

Änderung Nr. 13 des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes 
"Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaseme (0 53)" 

und 

· Bebauungsplanverfahren "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaseme" 

l. Vermerk 

über die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß§ 3 Abs. 1 BauGB 

Gesprächsort: 

am: ./. 

Öffentlich bekannt gemacht am: 

Anzahl der Anwesenden: 

Davon Stadtratsmitgliede1:· 

Ortsbeiratsmitglieder: 

Verwaltungsangehiirige: 

Bedenkfrist: 

Aushang: 

A) Allgemeines 

-Aushangverfahren-

25.06.2021 (Amtsblatt Nr. 37) 

./. 

./. 

./ . 

./. 

./. 

vom 05.07.2021 bis 30.07.2021 ein­
schließlich 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand im Aus­
hangverfahren statt. Die Entwürfe der o. a. Bauleitpläne und ihre Begründung lagen in 
der Zeit vom 05.07.2021 bis einschließlich 30.07.2021 bei der Stadtverwaltung Mainz, 
Stadtplanungsamt, öffentlich aus. Des Weiteren waren die Unterlagen in diesem Zeit­
raum zugänglich über das Geografische Informationssystem der Stadt Mainz sowie über 
das Geoportal des Landes Rheinland-Pfalz (www.geoportal.rlp.de). 
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B) Von den Bürger:innen vorgebrachte Themen/ Fragen 

1. Bürger:in #1 
- Schreiben vom 27.07.2021 per E -J\llail-

• Art der baulichen Nutzung 
Der ausgelegte Entwurf sei unbestimmt. Aus der Planzeichnung und auch aus 
der Planbegründung ergebe sich nicht die Art der baulichen Nutzung. Teilweise 
sei im Plangebiet gewerbliche Nutzung zulässig (Campus BioNTech), teilweise 
aber auch Wohnnutzung. Eine konkrete Gebietsart nach der Baunutzungsver­
ordnung werde nicht festgesetzt. Es sei also unklar, ob es sich bei dem Gebiet 
um ein reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet oder aber um 
ein Sondergebiet handeln solle. 

Abwägungsergebnis 

Der in "Planstttje I" beschlossene und in diesem Veifahrensschritt a11sgelegte Beba11ungsplanent­
wmf zeigt ein städteba11liches Konzept mit Darste!ltmg von geplanten Gebättde-, Erschließungs­
und Freira11mstrttkturen. Mit dieser frühzeitigen Öffent!ichkeitsbetezligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB soll die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung unterrithtet 
werden. Dies kann d11rch einen städtebaulichen Entwuif 'in Verbindung mit einem Begriin­
dungstext erfolgen. Im weiteren Ve-r}ahren wird aus dem stadtebaulichen Entwuif ein Rechtspla­
nentwuif entwickelt. Im Rahmen der Z!' erarbeitenden FestsetZfmg Zftm Zftlässigen Maß der bau­
lichen Nutzung kiinnen dann die Anzahl der Zftlässigen Vollgeschosse oder die Höhe baulicher 
Anlagen festgesetzt werden. Hierbei werden auch die bestehenden Gebäudehöhen der im Plangebiet 
befindlichen und weiterhin verbleibenden Gebäude sowie die Nachbargebäude beachtet und dienen 
als Orientienmgshi!fe für die HöhenfestsetZ}tng. Im weiteren Veifahren werden die zulässigen Hö­
henfestsetzungen konkretisiert, sodass dann ftir die noch ausstehenden Veifahrensstefen, u.a. die 
Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB, die geplanten Gebäudehöhen far alle ersichtlich sind. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Erschließung 
Es sei bereits jetzt absehbar, dass die Erschließung des Baugebietes zu katastro­
phalen straßenverkehrsrechtlichen Verhältnissen führe. Denn es sei seit vielen 
Jahren festzustellen, dass sich die Fahrzeuge in den Straßen "An der Gold­
grube / Freiligrathstraße" zurückstauen. Dies läge daran, dass an der Kreuzung 
"Freiligrathstraße / An der Goldgrube" nur eine relativ kleine Linksabbiegespur 
vorhanden sei. Zudem führe der aus der Stadt abfließende Verkehr über die 
Freiligrathstraße hinweg ebenfalls zu erheblichen Rückstauungen. Dies gelte be­
reits bei dem jetzigen Status quo. Wenn jetzt darüber hinaus ca. 450 Wohnein­
heiten hinzukommen, werde sich die Erschließungssituation noch dramatisch 
verschlimmern. 
Dies gelte auch, weil sich die Firma BioNTech erheblich erweitern werde. Es sei 
damit zu rechnen, dass neben den Nutzer:innen der geplanten ca. 450 Wohnein­
heiten zusätzlich noch zahlreiche Arbeitnehmer:innen der Firma BioNTech das 
Plangebiet anfahren. Da1über hinaus sei unklar, von wie viel Fahrbewegungen 
der Plangeber ausgehe. Die Stadt sei hier verpflichtet, entsprechende Erhebun­
gen anzustellen. Es müsse ein Gutachten eingeholt werden, aus denen sich er­
gebe, dass sich die Verkehrssituation durch die Erschließung des Plangebietes 
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nicht wesentlich verschlechtere. Zu einer solchen Erhebung gehöre es, dass ord­
nungsgemäß Daten erhoben werden. Es müsse seitens des Gutachters festge­
stellt werden, wie groß die E1weiterungen der Firma BioNTech sein werden und 
wie viele Arbeitnehmer:innen mit wie vielen Fahrbewegungen zusätzlich das Fir­
mengelände ansteuern werden. Identische Erhebungen seien zu den zu erwar­
tenden Kraftfahrzeugbewegungen der ca. 450 Wohnheiten anzustellen. 
Zudem sei seitens der ehemaligen Verkehrsdezernentin Eder verfügt worden, 
dass die vormals bestehenden beiden Linksabbiegerspuren auf der Geschwister­
Scholl-Straße zur Pariser Straße und A63 hin auf eine einzige Linksabbiegerspur 
verkürzt werden. Die Streckenführung über die Geschwister-Scholl-Straße war 
für die Anwohner der Oberstadt die einzige Möglichkeit, die Kreuzung "Frei­
ligrathstraße/ An der Goldgrube" und den Rückstau auf der Straße "An der 
Goldgrube" zu umgehen. Die Verkürzung auf eine Linksabbiegerspur auf der 
Geschwister-Scholl-Straße habe dazu geführt, dass sich auch auf der Geschwis­
ter-Scholl-Straße die Fahrzeuge teilweise bis zur Berliner Straße zurückstauen. 
Diese würden nunmehr noch dadurch verstärkt, dass das Plangebiet nicht mehr 
durch die Zufahrt BioNTech, sondern über die Verlängerung der Jägerstraße 
erschlossen werde. 
Auch sei offen, in welcher Form die Anbindung der Jägerstraße an die Straße 
"An der Goldgrube" erfolge. Falls hier eine Lichtzeichenanlage installiert werde, 
sei absehbar, dass bei den oben geschilderten Rückstaus wohl kaum ein Fahr­
zeug nach links auf die Straße "An der Goldgrube" einbiegen könne. 

Abwägungsergebnis 

I~ Zuge des weiteren Bauleitplanverfahrens wird flir das Plangebiet ein Verkehrsgutachten erstellt. 
Darin werden auch die umliegenden Bereiche berücksichtigt. Die in der Stellungnahme genannten 
Themen sind Gegenstand dieser Unters11chtmg. Die Ergebnisse dieses Verkehngutachtens kiinnen 
von der Öffentlichkeit im weiteren Verfahren eingesehen werden. Sich aus dem Fachgutachten ggf. 
ergebende ttnd erforderliche Maßnahmen werden nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse in 
die Bauleitplanung integriert. 
Es wird auch geprüft, ob ttnd inwieweit die Jägerstraße überhaupt als Erschließungsstraße für das 
Plangebiet beniitigt wird. 

Fiir die Belange des Umwe/tschtttzes wird nach§ 2 Abs. 4 BattGB ein Umweltbericht erstellt. 
Darin werden die Auswirkungen der Planung auf die Schtttzgiiter geptiift. Gemäß§ 2 UVPG 
sind Schutzgiiter Menschen (z'nsbesondere die menschliche Gesttndheit), Tiere, Pflanzen und die 
biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landscheft, kultttrelles Erbe und 
sonstige S achgiiter sowie die We,hse/wirkung zwischen den vorgenannten S chutzgiitern. Ergeben 
süh daraus Maßnahmen, werden diese im weiteren Verfahren entJprechend berücksichtigt. 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• N achverdichtung 
Es fehle ein städtisches N achverdichtungskonzept. Der Siedlungsdruck und die 
zunehmende Bautätigkeit führe dazu, dass innerstädtische Flächenreflexhaft zur 
Bebauung freigegeben würden. Dabei werde nicht berücksichtigt, dass die Nach­
verdichtung zu einer Verschlechterung der Lebensqualität für die in der näheren 
Umgebung wohnenden Bürger führe. Wenn die Stadt Mainz neue Wohngebiete 
ausweise, dabei aber unberücksichtigt lasse, dass die bestehende Infrastruktur 
mangels bestehender Ausbaumöglichkeiten lediglich in vorhandenem Umfang 
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genutzt werden könne, so werde dies dazu führen, dass bestehende Freiräume 
zugebaut werden und ein Verkehrskollaps drohe. Die Stadt Mainz entwickele 
auch kein ÖPNV-Konzept, dass derartige Missstände der Erschließung auch 
nicht durch öffentliche Verkehrsmittel aufgefangen werden könn~. 
Ein schlüssiges Nachverdichtungskonzept umfasse alle zu bebauenden oder in 
naher Zukunft bebaubaren Flächen der Stadt und bewerte diese, indem, zwi­
schen den öffentlichen Interessen an der Bereitstellung von Wohnraum, den In­
teressen der anliegenden Eigentümer und die baulichen Freiräume zu erhalten, 
abgewogen werde. In dieser Abwägung müsset dann auch ÖPNV-Konzepte 
einfließen. Es sei der falsche Weg, jede neue sich anbietende Fläche mit Wohn­
gebäuden und gewerblichen genutzten Gebäuden zu bebauen und dann die un­
mittelbaren Nachbarn nach Realisierung der Planung mit den · bestehenden 
Problemen alleine zu lassen. 

Abwägungsergebnis 

Neben der Ba11rechtschaffimg durch aktive Ba11leitplan11ng werden ftir das Stadtgebiet der-{_eit auch 
Nachverdichttmgs- und A11fstock1mgspotentiale im Bestand 11ntermcht. Parallel hierz}t laufen 
Planungen, das städtische Straßenbahnnetz attSZ!tba11en mit dem Ziel, Verkehrsanteile vom mo­
torisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr Z!' verlagern. Neben der 
Fiirderung der E-Mobilität werden Radverkehrsbezjehungen aiif überregionaler wie auch aiif städ­
tischer Ebene attJgebaut. Es werden hiermit also aiif vielerlei Themenfeldern Überlegungen 1md 
Konzepte aufgestellt, wie dem zunehmenden Siedlungsdruck und den damit einhergehenden An­
forderungen an die Infrastruktur begegnet und dabei die Wohn- und Arbeitsbedingungen im Stadt-
gebiet erhalten bzw. verbessert werden kiinnen. _ 
Die Stadt Mainz reagiert mit der vorliegenden Bauleitplanung unter anderem aiif die stetig wach­
sende N aclfrage nach Wohnraum. Unter anderem wurde im Jahr 2016 hier-z!' von der Stadt das 
übergeordnete Konzept "Wohnen in J.\1ainz 2020" aujgestellt und im Jahr 2019 fortgeschrieben. 
Das Quartier "GFZ-Kaserne" ist Bestandteil dieses Konzeptes. Neben Nachverdichtungsoptio­
nen im bereits bebauten Innenbereich müssen hier-:z!t insbesondere auch derzeit noch andetweitig 
genutzte Flächen in den Fokus genommen werden, deren N11tZ!mg in naher Z11k11nft a11slä11ft. 
Von Vorteil sind diese Flächen, da sie bereits weitestgehend infrastrukturell erschlossen und in 
den S iedl11ngskii,per eingebunden sind. 
Im vorliegenden Plangebiet kommt neben der Wohnraumschaffimg standortbedingt die Nachfrage 
nach Z!tsätz!ichen Flächen far die Biotechnologie und die Biotechnologie ergänzenden NutZ!mgen 
hinZ!'· Auch sollen mit dem geplanten Nahversorgungsschwe,punkt Bedaife der umliegenden 
Quartiere gedeckt werden. Wie bereits im städtebaulichen Rahmenplan erarbeitet sowie im durch­
geführten städteba11lichfreira11mplanerischen Wettbewerb entsprechend als Ziel ausgelobt, soll im 
Plangebiet ein Zusammenspiel der unterschiedlichen NutZ!mgen erfolgen, 11m aiif Quartiersebene 
Synergieejfekte Z!' erzjelen und Wegebezjehrmgen Z!' minimieren. 
Im Zuge des weiteren Bauleitplanveifahrens werden die notwendigen Fachgutachten erstellt, danm­
ter ein Verkehngutachten und ein Lärmgutachten, Ergeben sich durch die Fachgutachten Maß­
nahmen, die im Bebauungsplan geregelt werden kiinnen, werden diese entsprechend im Bebauungs-
planentwuif jestgesetZf. · 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 
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2. Bürger:in #2 
- Schreiben vom 30.07.2021mit Anlagen per E-Mail-

• Maß der baulichen Nutzung 
Im Bebauungsplanentwurf seien nicht für alle Gebäude Geschosszahlen ange­
geben. Die Höhe der Gebäude zur Jägerstraße hin solle wie im ursprünglichen 
Entwurf vorgesehen auf maximal drei Geschosse begrenzt werden. 

Abwägungsergebnis 

Der in "Planstuje I" beschlossene und in diesem Ve,jahrensschritt ausgelegte Bebammgsplanent­
wu,j zeigt ein städtebauliches Konzept mit Darstellung von geplanten Gebäude-, Erschließttngs­
ttnd Freiraumstrttkturen. Mit dieser frühzeitigen Öfftntlichkeitsbeteiligttng nach § 3 Abs. 1 
BauGB soll die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung unt~trichtet 
werden. Dies kann durch einen städtebaulichen Entwtt,j in Verbindung mit einem Begriin­
d;mgstext e,jolgen. Im weiteren Ve,jahren wird atts dem städtebaulichen Entwtt,j ein Rechtspla­
nentwtt,j entwickelt. Im Rahmen der Z!' erarbeitenden FestsetZ}tng Z}tm zulässigen Maß der bau­
lichen NtttZ}tng kiinnen dann die Anzahl der Zftlässigen Vollgeschosse oder die Hohe battlicher 
Anlagen festgesetZ! werden. Hierbei werden attch die bestehenden Gebättdehohen der im Plangebiet 
befindlichen und weiterhin verbleibenden Gebättde sowie die Nachbary,ebättde beachtet und dienen 
als On·entienmgshilfe flir die HohenjestsetZ}tng. Im weiteren Ve,jahren werden die Zftlässigen Hb"­
henjestsetzimgen konkretisiert, sodass dann fair die noch ausstehenden Ve,jahrensstufen, tt.a. die 
Ojfenlage nach § 3 Abs. 2 BattGB, die geplanten Gebättdehohen flir alle ersichtlich sind. 

Attfgnmd der stetig wachsenden Nachfrage nach Wohnrattm hat der Batt- und Sanierungsaus­
schuss die Verwaltttng in seinerSitZ}tng am 17.06.2021 beauftragt, die Gebäudehohen im Plan­
gebiet hinsichtlich einer Erhohttng Z!' übe-prüfen. Eine Option zttr Nachverdichtttng besteht in 
der Erhbhtmg der Anzahl der Zftlässigen Geschosse. Eine Erhohung der Anzahl der Geschosse 
wird daher im weiteren Ve,jahren geprüft. 

Den Anregttngen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Erschließung 
Es wird gefordert, dass die an das Plangebiet angrenzende Jägerstraße in ihrer 
derzeitigen Form und Art erhalten bleibe, insbesondere auch die gesamte vor­
handene alte Baumallee. Eine teilweise Umwandlung in eine Verkehrsstraße 
werde abgelehnt. 
Des Weiteren wird befürchtet, dass der Verkehrslärm stark zunehmen wird. Es 
wird die Gefahr gesehen, dass viele quartiersfremde Verkehrsteilnehmer:innen 
den Weg durch das neue Stadtquartier als Schleichweg wählen würden, insbe-· 
sondere in Zeiten des Berufsverkehrs. Darum werde favorisiert, wenn eine al­
ternative Lösung für die Erschließungsstraße gesucht werde. 

Abwägungsergebnis 

Im Zuge des weiteren Bauleitplanve,jahrens wird fiir das Plangebiet ein Verkehrsgutachten erstellt. 
Dieses befindet sich der-zeit in Bearbeitung. Unter anderem wird geprüft, ob und inwieweit die 
Jägerstraße als Erschließungsstraße flir das Plangebiet überhaupt benoligt wird. 
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Sofern die Jägerstraße als eine Erschließttngsoption herangezogen werden müsste, wird geprüft, 
inwieweit die bestehenden Bättme erhalten werden können. 

Der Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Gutachten 
Es sei ein Gutachten über die zu erwartenden verkehrs- und anlagenbedingten 
Emissionen aus dem Plangebiet gefordert. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des weiteren Battleitplanveifahrens werden verschiedene Fachgutachten erarbeitet, ttn­
ter anderem ein Lärmgutachten sowie ein Verkehrsgutachten. In den Fachgutachten sind die in 
der Stellttngnahme genannten Rahmenbedingttngen Z!' beachten. Die Ergebnisse der Fachgutach­
ten fließen dann in das weitere Veifahren ein. Sofern sich hieraus Regeltmgsbedaife ergeben, werden 
diese im Bebaimngsplanentwuif JestgesetZf. 
Fiir die Belange des Umweltschutzes wird nach§ 2 Abs. 4 BattGB ein Umweltbericht erstellt. 
Darin werden die A11swirk1111gen der Planttng attf die Schutzgüter geprüft. Gemäß§ 2 UVPG 
sind Schutzgüter Menschen (insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die 
biologislhe Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser, Ltgt, Klima ttnd Landschaft, kulturelles Erbe und 
sonstige S achgiiter sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten S chutzgiitern. Ergeben 
sich daraus Maßnahmen, werden diese im weiteren Veifahren entsprechend berücksichtigt. 

Der Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Klimaschutz und Lufthygiene 
Die fortschreitende Verdichtung und Erhöhung der Bebauung infolge des 
neuen Stadtquartiers GFZ-K.aserne, der Bebauung des Rodelbergs und der Be­
bauung des Heiligkreuzareals wirke sich auf die Umweltsituation in der Ober­
stadt aus. Untersuchungen, welche Folgen all diese Projekte für die klimatologi­
sche und lufthygienische Situation in der Oberstadt habe, seien wünschenswert. 

Abwägungsergebnis 

Um im Hinblick aiif Klimaverändenmgen reagieren und den negativen Attswirkungen entgegen­
zuwirken Z!' ko'nnen, ist im Rahmen der Bauleitplanung gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB ftir die 
Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchZftftihren. Dan·n werden die Auswirkun­
gen der Planung auf die Schutzgiiter geprüft. Gemaß § 2 UVPG sind Slhtttzgiiter Menschen 
(insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vie!falt, Fläche, 
Boden, Wasser, Lttjt, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie die 
Wechselwirkung zwischen den vorgenannten S chutzgiitern. Ergeben sich daratts Maßnahmen, 
werden diese im weiteren Veifahren entsprechend berücksichtigt. Fiir die genannten Gebiete "Ro­
delberg" und "Heiligkreuzareal" wurden ebenfalls Bauleitpläne mit den notwendigen Umweltbe­
richten aufgestellt. 

Der Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

Q:\AMT61 \ Textverarbeitung\Pc3\SG1 \Schoeneich\3-310.schoe.docx Stand. 2s.oi.2023 6 von 44 



---- Vermerk Öffentlichkeitsbeteiligung "FNP-Ä 13 und "O 53"------------------

3. Bürger:in #3 
- Schreiben vom 31.05.2021 -

• Erschließung und Rettungswege 
Es wird die Frage gestellt, wie es aussehen werde, wenn z.B. die Zahl von Mit­
arbeiter:innen des Industrieunternehmens und Besucher:innen an- und abrei­
sen? 
In unmittelbarer Umgebung befinden sich auch mehrere Einrichtungen für Kin­
der- auch für Klein- und Kleinstkinder. Die Auswirkungen durch Abgase, Fein­
staub und Lärm bei weiterem Verkehrsaufkommen würden sich bei den Kin­
dern zeigen. Es wird die Frage gestellt, ob die Einrichtungen in der Umgebung 
des Plangebiets bekannt seien (Kinderkrippe, Kindertagesstätte, Hort, Grund­
und Hauptschule, Gymnasium, weitere Einrichtung für Kinder und Jugendliche, 
Krankenhaus, Altersheim, Wohngebiete ... ) . 

Abwägungsergebnis 

Bereits mit der Erstellung des Rahmenplans im Jahr 2003 und der Fortschreibung im Jahr 2017 
sowie der Vorbereitung des städtebattlichjreiraumplanerischen Wettbewerbs im Jahr 2018 wurden 
umfassende Bestandsaitfnahmen und-ana!Jsen unternommen, u.a. die vorhandenen Einrichtungen 
·in der Umgebung. Im Z11ge der Ba11/eitp/ammg werden nun notwendige Fathgutachten beaitftragt, 
tt.a. ein Verkehrsgtttachten. Grttnd/age für das Verkehrsgutachten bilden die Verkehrszahlen 
vor der Covid-19-Pandemie sowie die Z!' erwartenden Zahlen mit der Errichtung des geplanten 
Gebietes. Ergeben sich daraus Maßnahmen, werden diese im weiteren Verfahren entsprechend 
berücksichtigt. 

Für die Belange des Umwe/tschtttzes wird nach§ 2 Abs. 4 BattGB der vorgeschriebene Umwelt­
bericht erstellt. Darin werden die Auswirkungen der P/an11ng a11f die 5 ch11t:7giiter geprüft. Gemäß 
§ 2 UVPG sind 5 chttt:zy,iiter Menschen (insbesondere die menschliche Gesttndheit), Tiere, Pflan­
zen ttnd die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, ku/t11relles 
Erbe zmd sonstige 5 achgiiter sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten 5 chttt:zy,iitern. 
Ergeben sich daraus Maßnahmen, 2verden diese im weiteren Veifahren entsprechend berücksich­
tigt. 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Klimaschutz 
In der Oberstadt gebe es große Bauprojekte, die sich erheblich auf das Verkehrs­
aufkommen und das Klima auswirken und auswirken würden. Es wird die Frage 
nach dem Klimaschutz gestellt. Deshalb sei auch eine weitere Bebauung für 
Wohnungen in dem Gebiet sehr kritisch zu betrachten. 

Abwägungsergebnis 

Übergeordnetes Ziel gemäß§ 1 Abs. 5 BauGB ist es, dass Batt/eitp/äne eine nachhaltige städte­
bauliche Entwicklung gewährleisten sollen. Eingeschlossen in diesen Grundsatz ist auch der scho­
nende Umgang von Grund und Boden. Mit der Aujstellttng des Bebauungsplanes "O 5 3" auf 
einer de-rzeit noch militärisch genutzjen Fläche mit dem Ziel Zftkiinftig ein gemischt genutztes 
Gebiet Z!' erhalten, wird dem Gnmdsatz des § 1 Abs. 5 BauGB Rechnung getragen 11nd ein 
Beitrag hinsieht/ich den Klimaverändmmgen geleistet. 
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Des Weiteren werden die im Rahmenplan und städtebattlichfreiraumplanerischen Wettbewerb 
gesetZfen Ziele einer Durchgriinung des Quartiers weiter veifolgt. Neben einer Ost-West-verlau­
fenden Griinverbindung sollen die nicht übednubaren Gmndstiickiflächen begrünt werden. 

Im Zuge der weiteren Bauleitplanung werden notwendige Fachgutachten beaiiftragt, tt.a. ein Ver­
kehrsgutachten. Grundlage für das Verkehrsgutachten bilden die Verlf.ehrszahlen vor der Covid-
19-Pandemie sowie die Z!' etwartenden Zahlen mit der Errichtung des geplanten Gebietes. Erge­
ben sich durch die Fmhgutachten Maßnahmen, die im Bebauungsplan geregelt werden können, 
werden diese entJprechend im Bebauungsplanentwmf festgesetzt. 

Fiir die Belange des Umweltslhutzes wird nach§ 2 Abs. 4 BauGB der vorgeschriebene Umwelt­
ben'cht erstellt. Darin werden die Auswirkungen der Planung ai(fdie Schutzgüter gepriifi. Gemäß 
§ 2 UVPG sind Schutzgüter Menschen (insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflan­
zen und die biologisthe Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser, Liift, Klima und Landsthajt, kulturelles 
Erbe und sonstige S mhgiiter sowie die Wuhselwirkung zwisthen den vor;genannten S chutzgiitern. 
Er;geben sich daraus Maßnahmen, werden diese im weiteren Verfahren entspmhend berücksich­
tigt. 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Rettungswege 
Es wird die Frage gestellt, was sei, wenn ein größerer Rettungseinsatz oder eine 
Evakuierung stattfinden müsse. Im Zuge der Digitalisierung werde für Notfalle 
auf diese ne.uen Techniken hingewiesen. Datenaustausch, Drohnen usw. seien 
nur bedingt nützlich, wenn keine entsprechenden Rettungswege, sogar an Ret­
tungshauptachsen (Verkehrsaufkommen, Verdichtung der Städte, ... ) vorhan­
den seien. 
Es wurde beobachtet, dass im Jahr 2021 ein Rettungswagen an der Pariser Straße 
wegen des Verkehrsaufkommens minutenlang feststeckte. Vor Corona-Zeiten 
(keine Horne-Office-Zeiten) sei diese Problematik öfter zu beobachten gewesen. 
Pariser Tor, Pariser Straße, Fichteplatz und Umgebung sei eine Hauptrettungs­
achse. Bereits jetzt seien von Autofahrern wegen der Verkehrsproblematik Ab­
kürzungsfahrten unternommen. Klinik-Gebiete ·seien schon überlastet und täg­
lich seien Rettungswege und auch -Zufahrten zugeparkt. 

Abwägungsergebnis 

Die eiforderlichen Trassen für Brand-, Katastrophensthutz ttnd Rettungswesen werden bei den 
Planungen beriicksichtigt und friihzeitig mit den Zftständigen Fachämtern abgestimmt. 
Im_ Zuge der weiteren Bauleitplanung werden notwendige Fachgutachten beaiiftragt, tt.a. ein Ver­
kehrsgutachten. Grundlage fiir das Verkehrsgutachten bzlden die Verkehrszahlen vor der Covid-
19-Pandemie sowie die zu etwartenden Zahlen mit der Errichtung des geplanten Gebietes. Erge­
ben sich durch die Fachgutachten Maßnahmen, die im Bebauungsplan geregelt werden kiinnen, 
werden diese entsprechend im Bebauungsplanentwuif festgesetzt. 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 
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4. Bürger:in #4 
- Schreiben vom 22.08.2021 -

• Baumerhalt Jägerstraße 
Es wird ein kompletter Erhalt der Baumallee der Jägerstraße aus Gründen des 
Klimaschutzes gewünscht. Hitzewellen wie auch Starkregen seien bereits beste­
hende Phänomene. Eine weitere Versiegelung sei daher ebenso kontraproduktiv 
wie das Entfernen des Baumbestandes, der für Frischluft und Kühlung im Vier­
tel sorge. 
Die Stadt habe darüber zu entscheiden, ob die Augen weiterhin vor den Auswir­
kungen unseres Handelns auf das Klima verschlossen würden. 

Abwägungsergebnis 

Um im Hinblick aitf Klimaverändenmgen reagieren und den negativen Auswirkungen entgegen­
Z}tWirken, ist im Rahmen der Bauleitplanung gemäß§ 2 Abs. -4 BattGB für die Belange des 
Umweltschutzes eine Umweltpriiftmg dttrchZftfiihren. Darin werden die Auswirkungen der Pla­
nung aitj die S chutzgiiter gepriift. Gemäß§ 2 UVPG sind S chutzgiiter Menschen (insbesondere 
die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landscheft, kultttrelles Erbe und sonstige Sachgiiter sowie die Wechselwirkung 
zwischen den vorgenannten S chutzgiitern. Dze sich daraus ableitenden Kompensationsmaßnahmen 
sind Z!' ennitteln und planttngsrechtlich umZ}tsetzen. 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird ftir das Plangebiet und die umliegenden Bereiche ein 
Verkehrsgutachten erstellt. Dieses befindet sich der-zeit in Bearbeitung. Unter anderem wird ge-
priift, ob und inwieweit die Jägerstraße als Erschließtmgsstraße für das Plangebiet überhaupt be­
nötigt wird. Sofern die Jägerstraße als eine Erschließungsoption herangezogen werden müsste, wird 
gepriift, inwieweit die bestehenden Bättme erhalten werden kiinnen. 

Den Anregungen kann in o.g. Umfanggejolgt werden. 

5. Bürger:in #5 
- Schreiben vom 19.06.2021 -

• Baumerhalt Jägerstraße und Art der baulichen Nutzung 
Die Schaffung eines BioNTech-Campus sei nachvollziehbar und richtig. Dieser 
Planungsansatz werde befürwortet. Als direkter Anlieger zum Plangebiet seien 
zwei Punkte in der o.a. Beschlussvorlage enthalten, die keine Zustimmung fan­
den: erstens die Umwandlung der grünen Allee der Jägerstraße in eine Straße für 
Automobilverkehr und zweitens die Umplanung des Campusgebietes in der 
FNP-Ä 13 in eine "gewerbliche Baufläche". 

Abwägungsergebnis 

Die Zust~mmung Z}tm geplanten BioNTech-Camp11s wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen des Bauleitplanvetfahrens wird ftir das Plangebiet ein Verkehrsgutachten erstellt. 
Dieses befindet sith derz.eit in Bearbeitung. Unter anderem wird gepriift, ob tmd inwieweit die 
Jägerstraße als Erschließungsstraße ftir das Plangebiet überhaupt beno'tigt wird. Sofern die Jäger­
straße als eine Emhließungsoption herangezogen werden müsste, wird gepriift, inwieweit die beste­
henden Bäume erhalten werden kiinnen. 
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Im weiteren Verfahren wird geprüft, welche Bau.flächen Zftkünftig im Flächenn1ttZftngJplan dar­
gestellt bzw. welche Zftlässige Art der baulichen Nutzung im Beba11tmgsplanentwttrf fistgesetZf 
werden. 

Den An-regungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Rahmenplan GFZ-Kaserne 
Der Stadtrat habe 201.7 als Vorgabe für den städtebaulichen Wettbewerb einen 
Rahmenplan GFZ-Kaserne bzw. dessen Fortschreibung beschlossen. Von eini­
gen wichtigen Inhalten des Rahmenplans sei in der aktuellen Beschlussvorlage 
abgewichen worden: 

Die städtebauliche Eingangssituation ins Quartier im Bereich "An der Gold­
grube" werde verlagert. 
Der nördliche Teil der Jägerstraße, der als öffentlich nutzbare Grünfläche, . 
Vernetzung "Bebauung-Freiraum", "bedeutender Baumbestand", "Fläche 
für Fußgänger und Radfahrer" gekennzeichnet sei, werde zumindest in Teil­
bereichen in eine Verkehrsstraße umgewandelt; diese neue Verkehrsstraße 
solle das neu entstehende Wohngebiet für den Individualverkehr erschlie­
ßen. 

Dieses Abweichen von den Inhalten des gültigen Rahmenplans betreffe die 
Grundzüge der Planung und hätte aus Gründen der politischen Beschlussfas­
sung vorgelegt werden müssen, ebenso wäre auch der Ortsbeirat zu beteiligen 
gewesen. 

Der städtebauliche Rahmenplan von 2017 nehme auch die planungsrechtlichen 
Inhalte des älteren Bebauungsplans "Münchfeld H 28 Teil V" vom 05.12.1990 
auf und sichere diese. In dem Bebauungsplan "H28/V" sei die landespflegeri­
sche Ausgleichsverpflichtung über die Entsiegelung der Jägerstraße abgegolten. 
Die Jägerstraße sei in diesem Teilbereich nach Landesrecht entwidmet und nach 
Bauplanungsrecht zu einer Ausgleichsfläche für einen Eingriffsbebauungsplan 
umgewandelt worden. Auf diese besondere Situation werde weder im Vorlage­
bericht noch in den Dokumenten zur Ämterkoordinierung eingegangen. 

Abwägungsergebnis 

Mit der Ansiedlung der Fa. BioNTech und deren Entwicklung ist auch das Sicherheitsbedürfnis 
gestiegen. Die Fa. BioNTech beniitigt daher einen abgesicherten umzäunten Bereich. Der geplante 
Campus der Fa. BioNTech führt Z!' einer Verändmmg der in der Rahmenplanung vorgesehene 
Erschließung "An der Goldgrube". Zukünftig wird diese geplante Zufahrt weiterhin für die Fa. 
BioNTech zur Verfügung stehen, eine Durchquerung des Campus als öffentliche Erschließungs­
straße ist aufgrund der Sicherheitsbedürfnissen jedoch nicht mehr möglich. 
Im weiteren Plammgsverfah-ren wird attch anhand eines Verkehrsgutachten geprüft, welche und 
wie viele Erschließtmgsstraßen ftir das geplante Gebiet notwendig sind. Darin wird auch geprüft, 
ob und inwieweit die Jägerstraße überhaupt als Erschließungsstraße fiir das Plangebiet beniitigt 
wird. Die Ergebnisse werden dann in der weiteren Planung berücksichtigt. 

Im weite-ren Verfahren wird gepriift, wie mit der Ausgleichsmasßnahme in der Jägerstraße umge­
gangen werden kann. Dies wird im Umweltbericht untersucht und führt dann gegebenfalls Z!' 
FestsetZftngen im BebatmngJplan. Ebenso wird geprüft, ob die Jägerstraße als Erschließtmgsstraße 
benöligt wird. Handelt es sich bei der Jägerstraße um eine Ausgleichsfläche und wird diese in der 

Q:\AMT61 \ Textverarbeitµng\Pc3\SG1 \Schoeneich\3-310.schoe.docx Stand . 25.07.2023 10 von 44 



----VermerkÖ{fentlichkeitsbeteiligung "FNP-Ä 13 und "O 53"------------------

zukünftigen Planung als Erschließungsstraße benötigt, dann ki:innte bei Bedaif die Ausgleichsflä­
che an einer anderen Stelle ausgeglichen werden. Im weiteren Veifahren wird dieser Smhverhalt 
geprüft und berücksichtigt. 

Die Beteiligung des Ortsbeirates Mainz-Oberstadt erfolgte im Zuge des Aufstelltmgsbe:rthlusses 
für den Bebmtttngsplanentwuif "O 53". Eine zweite Beteiligung erfolgt im Zuge des Anhiirver­
fahrens gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB. In seiner SitZ}tng am 10.04.2019 hat der Ortsbeirat grund­
sätzlich den Zielen der Planung Z}tgestimmt. Im weiteren Veifahren werden nun die städtebauli­
chen Zie!setZ!otgen konkretisiert und die städtischen Gremien erneut und Z}tm wiederholten ]\!Jale 
angehiirt bzw. diese fassen mif Gnmdlage und in Kenntnis des Zftsammengetragenen Abwägungs­
materials dann die Bauleitplanentwiitfe in den weiteren Planmigsstujen. Die grundsätzliche Ziel­
setZ}tng aus dem Beschluss aus dem Jahr 2019 hat sith Zftdem nicht geändert. 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Erschließung Jägerstraße 
Die Umwandlung der heutigen Grünachse "Jägerstraße" in eine Verkehrsstraße 
für den Individualverkehr und zur Erschließung des neuen Wohngebietes wird 
abgelehnt. 
Es wird darum gebeten, diese Planung nicht weiter zu verfolgen und nach Al­
ternativen zu suchen. Des Weiteren wird dafür votiert, diesen Bereich, wie er 
bereits im städtebaulichen Rahmenplan darge~tellt sei, als Grün- und Verbin­
dungsachse für Fußgänger und Fahrradfahrer zu erhalten (insbesondere die vor­
handene, alte Baumallee) und zu schützen. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des Bauleitplanveifahrens wird ftir das Plangebiet und die umliegenden Bereiche ein 
Verkehrsgutachten erstellt. Dieses befindet sich der-:<_.eit in Bearbeitung. Unter anderem wird ge­
prüft, ob und inwieweit die Jägerstraße als Erschließungsstraße ftir das Plangebiet überhaupt be­
nötigt ivird. Sofern die Jägerstraße als eine Erschließungsoption herangezogen werden müsste, wird 
gepriift, inwieweit die bestehenden Bäume erhalten .werden kö"nnen. 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Klimaschutz 
Die Stadt habe bekanntermaßen den Klimanotstand beschlossen. Insofern sei 
die Stadt verpflichtet, bei ihren eigenen Planungen die Zielsetzungen, die der 
Ausrufung des Klimanotstandes zu Grunde lagen, aktiv umzusetzen. Die Um­
wandlung einer vorhandenen, alleeartigen, entsiegelten Grünachse in eine Ver­
kehrsstraße mit teilweisem Wegfall von alten Alleebäumen sei nicht im Sinne 
des Klimaschutzes und der Beschlusslage zum Klimanotstand. 
Neben der ökologischen Verschlechterung bei der Umwandlung des Fuß- und 
Radfaluweges "Jägerstraße" in eine Verkehrsstraße, dürfte es zudem zu erhebli­
chen Erschließungsproblemen für einen Teil der Kleingartenanlage kommen. 
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Abwägungsergebnis 

Übergeordnetes Ziel gemäß§ 1 Abs. 5 BauGB ist es, dass Bauleitpläne eine nachhaltige städte­
bauliche Entwicklung gewährleisten sollen. Eingeschlossen in diesen Grundsatz ist atah der scho­
nende Umgang von Grund und Boden. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "O 53" a1tj 
einer derzeit noch militärisch genutzjen Flä,he mit dem Ziel Zftkiinftig ein gemischt genutzjes 
Gebiet Z!' erhalten, wird dem Grttndsatz des § 1 Abs. 5 BauCB Rechnung getragen und ein 
Beitrag hinsichtlich den Klimaveränderungen geleistet. 
Des Weiteren werden die . im Rahmenplan und städtebaulühjreiraumplanerischen Wettbewerb 
gesetzjen Ziele einer Durchgriinttng des Quartiers weiter veifolgt. Neben einer Ost-West-verlau­
fenden Grünverbindung sollen die nicht iiberbaubaren Gnmdstiicksflächen begriint werden. 
Um im Hinblick aitf Klimaveränderungen reagieren und den negativen Auswirkungen entgegen­
Zftwirken Z!' kiinnen, ist im Rahmen der Bauleitplanung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die 
Belange des Umweltschutzes eine Umweltpriifimg durchZftfiihren. Darin werden die Auswirkun­
gen der Planung auf die Schutzgiiter gepriift. Gemäß§ 2 UVPG sind Schutzgüter Menschen 
(insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vie!falt, Fläche, 
Boden, Wasser, Litjt, Klima und Landschaft, kulhtrelles Erbe und sonstige Sachgiiter sowie die 
Wechselwirkung zwischen den vorgenannten S chutzgiitern. Die sich daraus ableitenden Kompen­
sationsmaßnahmen sind Z!' ermitteln und plammgsrechtlich umzusetzen. 
Darüber hinaus ist mit derGriin- und Gestalhmgssa!Zftng am 01.10.2022 eine weitere SatZ}tng 
in Kraft getreten, welche einen Beitrag hinsichtlich den Klimaveränderttngen leisten soll. Diese 5 at­
Z}tng gzlt ftir das gesamte Stadtgebiet und somit auch ftir das Plangebiet "O 53". 

Des Weiteren wurde ein Verkehrsgutachten in Attjtrag gegeben. Dieses befindet sich derz.eit in 
Bearbeitung. Dan·n wird gepriift, ob und inwieweit die Jägerstraße überhaupt als Erschließungs­
straße für das Plangebiet benötigt wird 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Darstellung . 
Bei der als Bebauungsplan titulierten Planung "053" handele es sich nii:ht um 
einen üblichen Bebauungsplanentwurf mit der spezifischen bauplanungsrechtli­
chen Darstellung gemäß Planzeichenverordnung, sondern um einen städtebau­
lichen Entwurf oder Baukörperplan. Die Mindestinhalte eines qualifizierten Be­
bauungsplans seien nicht in der "Planersprache" der Planzeichenverordnung 
dargestellt. Viele wichtige Informationen, wie z.B. Gebäudehöhen fehlen in we­
sentlichen Teilbereichen. Der Bürgerschaft sowie den Trägern öffentlicher Be­
lange werde somit die Möglichkeit vorenthalten, sich frühzeitig qualifiziert in 
einen Planungsprozess einzubringen. 

Abwägungsergebnis 

Der in "Planstufe I" beschlossene und in diesem Verfahrensschritt ausgelegte Bebauungsplanent­
wmf zeigt ein städtebauliches Konzept mit Darstellung von geplanten Gebäude-, Erschließungs­
und Freiraumstrukturen. Mit dieser friihzeitigen Öffentlichkeitsbeteiiigung nach § 3 Abs. 1 
BauGB soll die Öffentlichkeit iiber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet 
werden. Dies kann durch einen städtebaulichen Entw1af in Verbindung mit einem Begrün­
dungstext erfolgen. Im weiteren Verfahren wird aus dem städtebaulichen Entwurf ein Rechtspla­
nentwurf entwickelt. Im Rahmen der Z!' erarbeitenden Festsetzung Z}tm Zftlässigen Maß der bau­
lichen NtttZ}tng kö"nnen dann die Anzahl der Zftlässigen Vollgeschosse oder die Höhe baulicher 
Anlagen jestgesetzj werden. Hierbei werden auch die bestehenden Gebäudehöhen der im Plangebiet 
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befindlichen und weiterhin verbleibenden Gebäude sowie die Nachbargebäude beachtet und dienen 
als Orientierungshilfe fiir die HohenfestsetZftng. Im weiteren Verfahren werden die Zftlässigen Ho'­
herifestsetZ!mgen konkretisiert, sodass dann fiir die noch ausstehenden Verfahrensstufen, u.a. die 
Ojfenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB, die geplanten Gebäudehohen fiir alle ersichtlich sind. 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Rahmenplan GFZ-Kaserne 
Der Rahmenplan GFZ-Kaseme sei fortzuschreiben, eine Beteiligung des Orts­
beirates und eine Bürgerbeteiligung sei erneut durchzuführen, ebenso eine Be­
schlussfassung durch den Stadtrat. 

Abwägungsergebnis 

Ein Rahmenplan ist ein informelles Planungsinstn1ment, welches im Zuge eines Planungsprozesses 
als Vorsttife Z!' einem Wettbewerb und/ oder Z!' einem Bauleitplanverfahren erarbeitet wird. In 
einem Rahmenplan sollen die grundlegenden städtebaulichen Ziele und ggf Z!' beachtende Rcstn·k­
tionen für ein Gebiet dargestellt werden. Nach aktueller Rechtssprechung losen informelle städte­
bauliche Planungen keine unmittelbaren rechtliche Wirkungen aus. Sie dienen vorallem der Vor­
bereitung formeller Planungen oder sonstiger Maßnahmen sowie insbesondere der internen Ent­
scheidungsvorbereitung. Damit ko'nnen sie als Anlass für die A1ifstellung der Bauleitpläne und 
nach§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB fiir ihren Inhalt von Bedeutung sein, ohne dass von Ihnen eine 
Verbindlichkeit ausgeht. Somit kann die Gemeinde den von Ihr beschlossenen Rahmenplan ab­
weichen, um veränderten Planungsvorstellungen und tatsächlichen Entwick!tmgen Rechnung tragen 
Z!' konnen. Das Baugesetzbuch kennt keine Pflicht zur Fortschreibung von städtebaulichen Rah­
menplänen, es enthält g~r keine Vorgaben fiir diese Art der Planung. Somit ist im Umkehrschluss 
Z!' sagen, dass es nicht erforderlich ist, dass der Rahmenplan an eine von ihm abweichende Bau­
leitplammg angepasst wird. 
Der Rahmenplan "Konversionsmaßnahme GFZ-Kaserne" wurde im Jahr 2003 erarbeitet und 
beschlossen. Die Konversion ist zum damaligen Zeitpunkt attsgeblieben,jedoch haben viele inhalt­
lichen Aussagfln dieses Rahmenplans weiterhin Bestand. Im Jahr 2017 wurde der Rahmenplan 
dann fortgeslhrieben. Der fortgeschriebene Rahmenplan bildete eine Grundlage fiir den im Jahr 
2018 durchgefiihrten städtebaulichen Wettbewerb. 
/!-ufgnmd der Entwicklungen vor allem durch die Fa. BioNTech wurde das im Wettbewerbsver­
fahren ausgewahlte städtebaitliche Konzept fortgesch·rieben, die städtebauliche Gnmdstruktur 
wurde jedoch 2veitestgehend beibehalten. Somit entspn"cht der nunmehr in "Plansttife I" vorliegende 
Planentwurf in den Gnmdzjigen weiterhin dem fortgeschri'ebenen Rahm,enplan und dem städte­
baulichen Wettbewerbsergebnis. Eine weitere Fortschreibung des Rahmenplans wird somit als 
nicht notwendig erachtet, Zftmal die weitere Konkretisienmg der Planung innerhalb des laiifenden 
Bebammgsplanverfahrens erfolgt. Denn genau Z!' der in der Anregung angesprochenen Konkreti­
simmg ttnd Fortschreibung der Planttng dient ja gerade das latifende Bauleitplanverfahren mit den 
im Baugesetzbuch vorgegebene einzelnen BeteiligungssstJifen. Hierbei werden sowohl die Öffentlich­
keit nach§ 3 BauGB als auch der Beho'rden und sonstigen Träger iiffentlicher Belange nach§ 4 
BauGB betezligt. 

Die Beteiligung des Ortsbeirates Mainz-Oberstadt erfolgte im Zuge des Aufstellungsbeschlusses 
für den Bebammgsplanentwurf "O 53". Eine zweite Beteiligung erfolgt im Zuge des Anho'roer­
fahrens gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB. In seiner SitZfmg am 10.04.2019 hat der Ortsbeirat gnmd­
sätzlich den Zielen der Planung Z!tgestimmt. Im weiteren Verfahr~n werden mm die städtebauli­
chen ZielsetZ!mgen konkretisiert und die städtischen Gremien erneut 11nd Z!'m wiederholten Male 
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angehiirt bzw. diese fassen auf Grundlage und in Kenntnis des Zftsammengetragenen Abwägungs­
materials dann die Bauleitplanentwürft in den weiteren Planungsstufen. Die grundsätzliche Ziel­
setZ}tng aus dem Beschluss aus dem Jahr 2019 hat sich zudem nicht geändert. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Art der baulichen Nutzung 
Die Änderung des Flächennutzungsplans Nr. 13 setze entlang der Freiligrath­
straße und der Straße "An: der Goldgrube" eine gewerbliche Baufläche fest. 
Diese Festsetzung werde abgelehnt, da sie die Gefahr und Möglichkeit biete, bei 
der späteren Realisierung von Maßnahmen die Umgebung mit hohen Umwelt­
belastungen verschiedenster Art zu beeinträchtigen. Als Alternative werde vor­
geschlagen, diesen Bereich als "Sonstiges Sondergebiet" gemäß § 11 BauNVO 
festzusetzen bzw. als "Sonderbaufläche" gemäß § 1 Abs. 1 BauNVO darzustel­
len. Innerhalb dieses Sondergebietes könne auf der Ebene des Bebauungsplanes 
die speziellen und typischen Arten der Nutzungen sowie die Zweckbes~ung 
für die Firma BioNTech im Detail festgeschrieben werden. Mit den planerischen 
Inhalten eines "Sonstigen Sondergebietes" könnten gleichzeitig Maßnahmen 
zum Schutze der Umgebung vor umweltschädlichen Einwirkungen getroffen 
werden. In Teilbereichen des Plangebietes könnten Regelungen getroffen wer­
den, dass das Emissionsverhalten von zukünftigen baulichen Anlagen und Nut­
zungen denen eines Mischgebietes entspreche, um somit eine Nachbarverträg­
lichkeit rechtssicher festzusetzen. 

Abwägungsergebnis 

Im weiteren Verfahren wird geprüft, welche Baiif!ächen zukiiriftig im FlächenntttZ}tngsplan dar­
gestellt bzw. welche z~t!ässige Art der baulichen Nutzung im Bebauungsplanentwurf festgesetzt 
werden. · Die FestsetZ}tng eines Sondergebietes mit detaillierter Dejintion der hier Zftkünftig ge­
wünschten zulässigen Nutzung auf Grundlage von § 11 der Baunutzungsverordmmgftir die Be­
reich entlang der Frezligrathstraße und entlang der Straße ''An der Goldgrube" stellt hierbei eine 
Option dar. 
Ebenso wird im Zuge der Bauleitplanverfahren eine Umweltpriifung durchgefiihrt, die die voraus­
sichtlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter ermittelt und in einem Umweltbericht darstellt und 
bewertet. Gemäß§ 2 UVPG sind Schutzgüter Menschen (insbesondere die menschliche Gesund­
heit), Tiere, Pflanzen und die biologzsche Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
Landschqft, kulturelles Erbe und sonstige S achgiiter sowie die Wechselwirkung zwischen den vor­
genannten Schutzgiitern. Ergeben sich durch die UmweltpriijimgAuswirkungen auf die Planung, 
werden diese in der weiteren Bauleitplanung beriicksichtigt, 

Den Anregungen kann im o.g. Umfanggejolgt werden . . 

• Anzahl der Geschosse 
Die geplanten Geschosszahlen seien für alle Baufelder festzulegen. 

Abwägungsergebnis 

Der in "Planstufe I" beschlossene und in diesem Verfahrensschnit ausgelegte Bebauungsplanent­
wurf zeigt ein städtebauliches Konzept mit Darstellung von geplanten Gebäude-, Erschließungs­
und Freiraumstruktwen. Mit dieser frühzeitigen Öjfentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
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BattGB soll die Öffentlichkeit iiber die allgemeinen Ziele 11nd Zwecke der Planung ttnterrichtet 
werden. Dies kann dttrch einen städtebaulichen Entwurf in Verbindung mit einem Begriin­
dttngstext erfolgen. Im weiteren Verfahren wird atts dem städtebaulichen Entwurf ein Rechtspla­
nentw11rf entwickelt. Im Rahmen der Z!' erarbeitenden FestsetZ}tng Z}tm Zftli:issigen Maß der batt­
lichen N tltZ}tng kiinnen dann die Anzahl der Zftlässigen V ollgeschosse oder die Hohe baulilher 
A nlagen festgesetZf werden. Hierbei werden auch die bestehenden Gebättdehohen der im Plangebiet 
befindlichen und weiterhin verbleibenden Gebäude sowie die Nachbargebäude bemhtet und dienen 
als 0-rientiemngshi!fe flir die HohenfestsetZ}tng. Im weiteren Verfahren werden die Zftlässigen Hii­
henfestsetZ}tngen konkretisiert, sodass dann flir die noch ausstehenden Verfahrensstufen, u.a. die 
Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB, die geplanten Gebättdehohen flir alle ersichtlich sind. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Gebäudehöhe 
Die Gebäudehöhe im BioNTech-Campus sei auf das heutige Niveau des Ge­
bäudes "An der Goldgrube Nr. 12" zu begrenzen. 

Abwägungsergebnis 

Der in "Planstufe I" beschlossene und in diesem Verfahrensschn/t a11sgelegte Beba11ungsplanent­
w11rf zeigt ein städtebauliches Konzept mit Darstellung von geplanten Gebä11de-, Erschließungs­
und Freiraumstmkturen. Mit dieser friihzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB soll die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet 
werden. Dies kann durch einen städtebaulichen Entw11rf in Verbindung mit einem Begriin­
dungstext erfolgen. Im weiteren Verfahren wird aus dem städtebaulichen Entwurf ein Rechtspla­
nentw11rf entwickelt. Im Rahmen der Z!' erarbeitenden FestsetZ}tng Z}tm Zftlässigen Jv1.aß der batt­
!ichen NutZ}tng kiinnen dann die Anzahl der Zftlässigen Vollgeschosse oder die Hohe baulicher 
Anlagen festgesetzt werden. Hierbei werden auch die bestehenden Gebäudehohen der im Plangebiet 
befindlichen und weiterhin verbleibenden Gebäude sowie die Nachbargebäude beachtet und dienen 
als 0-rientierungshi(fe flir die Hohenfestsetzung. Im weiteren Verfahren werden die Zftlässigen Ho­
henfestsetzungen konkretisiert, sodass dann flir die noch ausstehenden Verfahrensstufen, u.a. die 
Offenlage nach § 3 Abs. 2 BattGB, die geplanten Gebäudehohen flir alle ersilhtlich sind. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Maß der baulichen Nutzung 
Die Gebäudehöhe für Wohngebäude entlang der Kleingartenanlage sei in einer 
Bautiefe von 30 Metern auf maximal 3 Vollgeschosse zu begrenzen. 

Abwägungsergebnis 

Aufgrttnd der stetig wachsenden Nalhjrage nach Wohnraum hat der Bau- und Sanierungsaus­
schuss die Venvaltung in seiner SitZ}tng am 17.06.2021 beauftragt, die Gebäudehöhen im Plan­
gebiet hinsichtlich einer Erhöhung Z!' übe,priifen. Dabei wird auch gepriift, an welchen 5 teilen im 
Plangebiet atifgnmd besserer Verträglichkeit mit der Nachbarschaft eine höhere bauliche Dichte 
. Zftgelassen werden kann. Mit dieser inhaltlichen Ü be,prüfimg wird den in§ 1 BattGB enthaltenen 
Planungsgmndsätze nach einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung u.a. d11rch den schonen­
enden Umgang mit Grund 11nd Boden unter Beriicksichtig11ng der Wohnbedürfnisse der Bevölke­
rung Relhn11ng getragen. Von einer Reduzjenmg der z11lässigen Gebäudehöhen im Osten des 
Plangebiets entlang der bestehenden Kleingartenanlage zst nmh aktuellem Stand der Planng nicht 
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attSZftgehen, da es sich bei diesen Bereichen ttm die ftir die Attswei.mng einer Wohnntttzttng auf 
gnmd der bestehenden Immissionen Jtnd der ttnsensiblen Nmhbarschaften bessergeeignete Stand­
orte innerhalb des Plangebiets handelt. Hierbei werden auch die bestehenden Gebäudehöhen der 
im Plangebiet befindlichen und weiterhin verbleibenden Gebäude sowie die Nachba7,ebäude be­
achtet Jtnd dienen als Orientienmgshi!fe ftir die Hohenfestsetzung. 

Im weiteren Veifahren wird atts dem städtebaulichen Entwuif ein Rechtsplanentwuif entwickelt. 
Im Rahmen der Z!' erarbeitenden FestsetZftng Zftm Zftlässigen Maß der baulühen NtttZftng kiJ"n­
nen dann die Anzahl der Zftlässigen Vollgeschosse oder die Hohe battlicher Anlagen festgesetZ! 
werden. Im weiteren Veifahren werden die Zftlässigen HohenfestsetZ!mgen konkretisiett, sodas's 
dann ftir die noch attsstehenden Veifahrensstujen, u.a. die Ojfenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB, 
die geplanten GebäudehiJhen ftir alle ersichtlich sind. 

Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 

' • Erschließung Jägerstraße 
Die gesamte Jägerstraße zwischen der Straße "An der Goldgrnbe" und dem 
"Landweh1weg" sei in ihrer heutigen Struktur und Funktion zu erhalten. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des Bauleitplanveifahrens wurde ein Verkehrsgutachten beauftragt. Darin wird ge­
prüft, ob und inwieweit die Jägerstraße überhaupt als Erschließzmgsstraße ftir das Plangebiet bzw. 
als Entlasttmgftir die stark frequentierten anderen Verkehrsknoten im Umfeld des Plangebiets 
beniJtigt wird. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Erschließung Kleingärten 
Aufgrund der Planung dürfe es zu keiner Beeinträchtigung der Verkehrserschlie­
ßung für die Anlieger / Betreiber der Kleingartenanlage kommen. 

_Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des Bauleitplanveifahrens wurde ein Verkehrsgutachten beaiiftragt. Darin wird ge­
prüft, ob und inwieweit die Jägerstraße überhaupt als Erschließzmgsstraße ftir das Plangebiet be­
nätigt wird. 
Atts Süht der Anlieger und Betreiber der Kleingattenanlagen besteht ein Ampntch auf eine gesi­
cherte Erschließung. Diese ist durch die Adelungstraße sowie fußläufig und per Fahrrad durch die 
Jägerstraße und den Landwehrweg gegeben. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Erschließung Landwehrweg 
Der Landwehrweg sei in seiner heutigen Funktion als Fußgänger- und Radfahr­
Achse zu erhalten. 

Q:\AMT61 \ Textverarbeitung\Pc3\SG1 \Schoenelch\3-310.schoe.docx Stand_ 25.07.2023 16 von 44 



----VermerkÖ{fentlichkeitsbeteiligung "FNP-Ä 13 und "O 53"------------------

Abwägungsergebnis 

Es ist ein grundsätzliches Anliegen der Stadt, dass der Fußgänger- und Radverkehr gestärkt wird. 
Im weiteren Verfahren wird geprüft, ob der Landwehnveg Z}tkiinftig ausschließlich flir den Fuß­
und Radverkehrgenutzt werden soll oder weitere verkehrlühe Fttnktionen attjnehmen mttss. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Gutachten 
Die Veränderung der Umweltsituation (Lärm, Temperatur, Schadstoffe etc.) 
durch die Projekte "Umplanung GFZ-Kaserne", Heiligkreuzareal, Rodelberg 
und der Betrieb einer Interims-IGS "Europakreisel" sei gutachterlich darzule­
gen. 
Es sei gutachterlich darzulegen, dass die Nachbarverträglichkeit von Emissionen 
aus Erschließungsverkehr und Betrieb von Nutzungen / baulichen Anlagen im 
Plangebiet O 53 gegeben ist. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des weiteren Battleitplanverfahrens werden verschiedene Fachgtttachten erarbeitet, un­
ter anderem ein Lärmgutachten sowie ein Verkehrsgutachten. In den Fachgutachten sind die in 
der Stellungnahme genannten Rahmenbedingungen Z!' beachten. Die Ergebnisse der Fachgtttach­
ten fließen dann in das weitere Verfahren ein. Sofern sich hieraus Regelungsbedarfe ergeben, werden 
diese im Bebauungsplanentwttif festgesetzt 
Gemäß§ 50 BimSchG sind bei rattmbede11tsamen Planungen 1md Maßnahmen, die ftir eine 
bestimmte N1ttZ}mg vorgesehenen Flächen einander so Z!'Z!t0rdnen, dass schädliche Umweltezn­
wirkungen so weit wie miiglich vermieden werden. Dieses T rennungJgebot kann auf Grundlage des 
vorliegenden städtebaulichen Entwurfes im weiteren Veifahren planttngsrechtllich mngesetZf wer­
den. Sofern sich hieraus Regelungsbedarfe ergeben, werden diese im Bebauungsplanentwurf festge­
setzt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Klimaschutz 
Es sei darzulegen mit welchen Maßnahmen die Stadt im Planungsprozess O 53 
der Ausrufung des Klimanotstandes gerecht wird. 

Abwägungsergebnis 

Im Zuge der Entwicklung des Plangebiets "O 53" werden die im Baugesetzbuch verankerten 
Plammgsgnmdsätze einer nmhhaltigen städtebaulichen Entwicklung sowie der in § 1 a BauGB 
verankerte Grundsatz nach sparsamen Umgang mit Gnmd ttnd Boden volh,mfänglich beachtet 
ttnd ttmgesetZf. Neben J\1.aßnahmen zum Klimaschutz sind weitere Grundsätze Z!' beachten und 
gerecht gegeneinander 1md untereinander abZ!twägen. 
Bei der Entwicklung des Plangebiets "O 53" handelt es sich Z!'dem um ein Pro/ekt der Innenent­
wicklung und der Wiedernutzbannachung von Flächen im Innenbereich. Mit der Ausweisung von 
gewerblichen Flälhen bzw. S ondernutZ}tngsjlächen sowie von Wohnbattflächen im Innenbereich 
kiinnen gleichzeitig Flächen im Außenbereich geslhont werden. Gleichzeitig wird mit der Planung 
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ein Beitrag geleistet, die im Stadtgebiet herraschende hohe Nachfrage nach Entwicklungsflächen 
für die .Forschung ttnd Technologie sowie die hohe Nachfrage nach Wohnrattm Z!' befriedigen. 

Attj Plangebietsebene werden die bereits im Rahmenplan und städtebattlichfreira;1mplane1ischen 
Wettbewerb gesetZfen Ziele einer Durchgriimmg des Qttartiers weiterverfolgt. 
Darüber hinaus ist mit der Grün- ttnd GestalhmgssatZ}tng am 01.10.l022 eine weitere SatZ}tng 
in Kraft getreten, welche einen Beitrag hinsichtlich den Klimaverändmmgen leisten soll. Diese S at­
Z}tng gilt fiir das gesamte Stadtgebiet ttnd findet somit attchftir das Plangebiet "O 53" Anwen­
dung. Hier werden insbesondere Vorgaben zur Begriimmg von Dach- und .Fassadenflächen ver­
bindlich geregelt. Es wird im weiteren Verfahren geprüft, weiche Regelungen Eingang in den Be­
bammgsplanentwuif "O 5 3 "finden. 

Um im Hinblick arif Klimaveränderungen reagieren und den negativen Auswirkungen entgegen­
zuwirken, ist im Rahmen der Bauleitplanung "O 5 3 "gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB ftir die Belange 

· des Umweltschutzes auch eine Umweltpriifimg durchZftfiihren. Darin werden die Auswirkungen 
der Planung artf die S chutzgiiter geprüft. Gemäß§ 2 UVPG sind S chutzgiiter Menschen (insbe­
sondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vie(falt, Fläche, Boden, 
Wasser, Lttjt, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie die Wech­
selwirkung zwischen den vorgenannten Srh11tzgiitern. Die sich daraus ableitenden Kompensations­
maßnahmen sind Zft ermitteln und planungsrechtlich ttmZftsetzen. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

6. Bürger:in #6 
- Schreiben vom 30.07.2021per E-Mail-

• Klimaschutz und Erschließung Jägerstraße 
Es wird der vorgesehenen Planungsänderung widersprochen. Es sei durchaus 
bekannt, dass Maßnahmen gegen den Wohnungsnotstand ergriffen werden 
müssten. Allerdings solle hierbei dem Thema Klimaerwärmung/ Klimaverän­
derung besonderes Augenmerk gewidmet werden. Durch die zusätzliche, aber 
durchaus notwendige Bebauung des Areals der GFZ Kaserne, werde das Klima 
in der Stadt weiter angeheizt und die Frischluftversorgung weiter belastet. Ent­
lastend hierfür wirken die Gärten sowie die grüne Allee der Jägerstraße, die für 
die vorgesehene Bebauung nicht zwingend aufgegeben werden müsse. 
Ebenso müsse der Individualverkehr zur Reduzierung der C02 Belastung eher 
verringert werden, was mit einer etwas eingeschränkteren verkehrstechnischen 
Erschließung des Baugebietes erreicht werden könne. Vor diesem Hintergrund 
sei zu prüfen, ob die Erschließung des Bauareals über die Freiligrathstraße nicht 
ausreichend sei und die Jägerstraße in ihrem derzeitigen Zustand vollständig er­
halten werden könne. Die Aussage in der Begründung, wonach der Baumbe­
stand weitestgehen~ erhalten bleiben soll, wird auf keinen Fall für ausreichend 
erachtet. Es gehe im Sinne des Klimaschutzes um den gesamten Erhalt der Jä­
gerstraße zwischen der Goldgrube und dem Landwehrweg in ihrer derzeitigen 
Funktion. 
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Abwägungsergebnis 

übergeordnetes Ziel gemäß§ 1 Abs. 5 BattGB ist es, dass Battleitpläne eine nachhaltige städte­
battliche Entwicklttng gewährleisten sollen. Eingeschlossen in diesen Grundsatz ist auch der scho­
nende Umgang von Gnmd und Boden. J\1it der Azifstellung des Bebatttmgsplanes "O 53" auf 
einer derzeit noch militärisch gentttzjen Fläche mit dem Ziel zukünftig ein gemischt genutztes 
Gebiet Z!' erhalten, wird dem Grundsatz des § 1 Abs. 5 BattGB Rechnung getragen und ein 
Beitrag hinsichtlich den Klimaveränderungen geleistet. 
Des Weiteren werden die im Rahmenplan ttnd städtebaulichjreiraumplanerischen Wettbewerb 
gesetzjen Ziele einer Durchgriinung des Quartiers weiter ve,folgt. Neb,en einer Ost-West-verlau­
fenden Griinverbindung sollen die nicht iiberbaubaren Gnmdstiick.iflächen begrünt werden. 
Um im Hinblick auf Klimaveränderungen reagieren und den negativen Auswirkungen entgegen 
Z!twirken, ist im Rahmen der Bauleitplanung gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB fiir die Belange des 
Umweltschutzes eine Umweltpriifimg dttrchZ!tfiihren. Darin werden die Auswirkungen der Pla­
nzmg auf die S ch11tzgiiter gepriift. Gemaß § 2 UVPG sind S chtttzgiiter Menschen (insbesondere 
die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser; 
Ltift, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige S achgiiter sowie die Wechselwirkung 
zwischen den vorgenannten Schtttzgiitern. Ergeben sich daraus Maßnahmen, werden diese im wei­
teren Verfahren entsprechend beriicksichtigt. 

Im Rahmen des weiteren Battleitplanvetfahn:ns werden verschiedene Fachgutachten erarbeitet, un­
ter anderem ein Verkehrsgutachten. Hierbei wird auch gepriift, ob die Jägerstraße überhaupt ftir 
eine verkehrliche Erschließung des Plangebietes beniitigt wird. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

7. Bürger:in #7 
- Schreiben vom 30.07.2021 per E-Mail-

• Seit Jahrzehnten gäbe es den Wunsch und die Absicht, das Gelände der GFZ­
Kaserne für Wohnbebauung zu nutzen. Anstelle den Verkehr mit 30 km/h zu 
entschleunigen und die Geräusche zu reduzieren, kam von interessierter Seite 
der Vorschlag, die Wohnanlage (ca. 400 Wohnungen in kleinen Objekten) durch 
Bereiche, in denen eine Nutzung mit "tertiärem Gewerbe" mit massiven "Lärm­
schutzriegeln" vorgesehen war, vom Straßenlärm abzuriegeln. Wenn die Politik 
jetzt dieses Filetstück in Mainz zum allergrößten Teil für einen Bio-Campus um­
widmet, dann müsse man fast schon von einem "Wortbruch" zumindest von 
einer 180-Grad-Wende sprechen. 

Abwägungsergebnis 

Wie bereits im städtebaulühen Rahmenplan erarbeitet sowie im städtebaulichjreiraumplaneri­
schen Wettbewerb ausgelobt wurde, soll im Plangebiet eine große Bandbreite an Nutzungen Z}tge­
lassen werden. Ein großer Anteil an tertiären NtttZ}tngen ttnd MischnzttZ!tngen inklusive Ein­
zelhandel waren bereits Inhalt im städtebaulühen Rahmenplan. 
Bei der geplanten Verteilung bzw. Anordnung dieser N,ttZ!mgsarten werden einerseits die Emp­
findlichkeit der geplanten NutZ}tngen und andererseits attch d_ie NtttZ}tngen im Umfeld des Plan­
gebiets beriicksichtigt. 
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A11fgr11nd der stetig wachsenden Nachfrage nach Wohnrattm hat der Batt- und Sanienmgsaits­
schuss die Venvaltung in seiner SitZ}mg am 17.06.2021 beauftragt, die Gebaudehohen im Plan­
gebiet hinsichtlich einer Erhoh11ng Z!' iiberpriifen. Dabei wird auch geprüft, an welchen Stellen im 
Plangebiet aufgntnd besserer Verträglichkeit mit der Nachbarschaft eine hohere bauliche Dichte 
Z}tgelassen werden kann. Mit dieser inhaltlichen Überprüfung wird den in§ 1 BauGB enthaltenen 
Plan11ngsgrttndsätze nach einer nachhaltigen städteba11lichen Entwicklung tt.a. d11rch den schone~­
enden Umgang mit Gmnd 11nd Boden unter Beriicksichtig11ng der Wohnbedürfnisse der Bevolke­
rttng Rechnung getragen. 

Im Rahmen des weiteren Battleitplanverfah-rens werden verschiedene Fachgutachten erarbeitet, un­
ter anderem ein Verkehrsgutachten. Hierbei wird auch geprüft, ob die Jägerstraße überhaupt flir 
eine verkehrliche Erschließ11ng des Plangebietes benoligt wird. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Biotechnologie 
Der Verbleib der Firma in der Stadt werde unterstützt, aber nicht an diesem 
Standort. Stattdessen müsse die Firma im dafür vorgesehenen "Universitats­
Entwicklungs-Land" entlang der Saarstraße angesiedelt werden. Das "Universi­
täts-Entwicklungs-Gelände" sei nahe der Universität, mit Nahverkehrsmitteln 
gut erschlossen und biete ausreichend Platz für eine prosperierende Firma von 
Weltgeltung, wie BioNTech es wahrscheinlich sei. 

Abwägungsergebnis 

Die Flächen flir Biotechnologie in der Stadt Mainz sind begrenZ! und die Nachfrage nach diesen 
Flächen ist d11rch den Erfolg der Firma BioNTech gestiegen. Weitere mo'gliche S tandortalternati­
ven im Stadtgebiet flir die Ausweitung der Biotechnologie in Mainz werden derz.eit von der Stadt 
gepriift. 
Der Hauptsitz der Firma BioNTech hat sich an dem der-zeitigen Standort An der Goldgrube 
etabliert. Eine Verlagerung des Firmensitzes ist der-zeit nicht absehbar und aufgrund der städte­
baulichen Zielsetzungen 11nd Optionen im Plangebiet der GFZ-Kaserne attch nicht erforderlich. 

Im vorliegenden Plangebiet kommt neben der Wohnraumschajfimg standortbedingt die Nachfrage 
nach Zftsätz!ichen Flächen für die Biotechnologie und die Biotechnologie ergänzenden Nutzungen 
hinZft, Auch sollen mit dem geplanten NahversorgungSSthwerpzmkt Bedarfe der umliegenden 
Quartiere gedeckt werden. Wie bereits im städtebaulichen Rahmenplan erarbeitet sowie im durch­
geflihrten städtebaulichfreiraumplanerischrm Wettbewerb entsprechend als Ziel auJgelobt, soll im 
Plangebiet ein Zusammempiel der unterschiedlichen NutZ}tngen erfolgen, ttm auf Quartiersebene 
Synergieejfekte zu er-zielen 11nd Wegebezjehungen zu minimieren. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Nutzungen und Baukörperstrukturen 
Es wird vorgeschlagen, den Flächennutzungsplan "053" so zu ändern, dass auf 
dem ehemaligen GFZ-Kasernen-Gelände nur ein oder zwei Verwaltungsge­
bäude entstehen könnten und der Rest ausschließlich für Private und sozial-ge­
förderten Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werde. Auch Privatpersonen 
solle es möglich sein, im Plangebiet Häuser zu errichten. Die angedachten sehr 
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großen Baukörper seien kaum von Privatpersonen zu erwerben, sei doch das 
Bauvolumen und die damit verbundene Investition auch für Millionäre kaum zu 
realisieren. 

Abwägungsergebnis 

Das vorliegende städtebauliche Konzept ist Ergebnis eines städtebaulichfreirattmplanerischen 
Wettbewerbs, dem eine umfassende Ana!Jse im Zuge der Erarbeitung des Rahmenplanes voraus­
gegangen ist. Das Plangebiet befindet sich an einem innerstädtischen Standort, der atif Grttnd des 
Gnmdsatzes Gemäß§ 1 a Abs. 2 BauGB mit "Gnmd und Boden sparsam umzugehen", vor­
wiegend Geschoss1vohmmgsbatt vorsieht. 
Wie bereits im städtebaulichen Rahmenplan erarbeitet sowie im städtebaulichjreiraumplaneri­
schen Wettbewerb attsgelobt wurde, soll im Plangebiet eine große Bandbreite an NutZ}tngen Z!tge­
lassen werden. Bei der geplanten Verteilung bZ!IJ. Anordnung dieser NtttZ}tngsarten werden einer­
seits die Empfindlichkeit der geplanten NutZ}tngen tmd andererseits auch die NtttZ}tngen im Um­
feld des Plangebiets berücksichtigt. 

Atifgnmd der stetig wachsenden Nachfrage nach Wohnraum hat der Bau- und Sanierungsaus­
schuss die Venvaltung in seiner SitZ}tng am 17.06.2021 beauftragt, die Gebäudehohen im Plan­
gebiet hinsichtlich einer Erhohung Z!' überprüfen. Dabei wird auch gepri/ft, an welchen Stellen im 
Plangebiet atifgnmd besserer Verträglichkeit mit der Nachbarschaft eine hohere bauliche Dichte 
zugelassen werden kann. Mit dieser inhaltlichen Ü berpriifimg wird den in§ 1 BauGB enthaltenen 
Plammgsgnmdsätze nach einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung u.a. durch den schonen­
enden Umgang mit Gntnd und Boden unter Beriicksichtigtmg der Wohnbediitfnisse der Bevo'/ke­
nmg Rechnung getragen. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Vermarktung 
Es wird der Wunsch geäußert, dass die Grundstücke in Erbpacht vergeben wer­
den. 

Abwägungsergebnis 

Wie die Gnmdstiicke letztendlich vermarktet werden und welche Form des Gnmdstiicksenverbs 
zum Tragen kommt, ist nicht Gegenstand des Bauleitplanvetfahrens. Das Plangebiet wird auf 
Basis des Wettbewerbsergebnisses bzw. der mit einem Planungsprozess einhergehenden Modifika­
tionen entwickelt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Umwelttechnische Vorgaben für Neubauten 
Es seien alle Vorgaben des Bundes, des Landes und der Stadt bei den Neubauten 
zu beachten: Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Photovoltaik, Wärmepum­
pen, hochwertige Dämmung, Zisternen zu Wasserrückhaltung, getrennte Lei­
tung für Brauch- und Trinkwasser usw .. 
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Abwägungsergebnis 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wird eine Vielzahl an Fachgutachten erarbeitet - darunter ein 
Energiekonzept, ein Boden- und Versickenmgsgutachten. Ergeben sich hieraus Maßnahmen und 
A nforderungen, werden diese entJprechend im BebauungJplanentwurf festgesetzt. 

Für die Belange des Umweltschutzes wird gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB ein Umweltben'cht erstellt. 
Darin werden die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter geprüft. Gemäß§ 2 UVPG 
sind Schutzgiiter Menschen (insbesondere die menschliche Gestmdheit), Tiere, Pflanzen und die 
biologische Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. Ergeben 
sich daraus Maßnahmen, werden diese im weiteren Verfahren entsprechend berücksichtigt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

8. Bürger:innen #8 
- 3 inhaltsgleiche Schreiben per E-Mailje2veils vom 27.07.2021 mit Anlagen -

• Beteiligung Ortsbeirat 
Im Mainzer Ortsbeirat am 18.06.2021 seien keinerlei Informationen mitgeteilt 
worden. Dieser Umstand wird beklagt und zur Kenntnisnahme gegeben. 

Abwägungsergebnis 

Die Beteiligung des Ortsbeirates Mainz-Oberstadt erfolgte im Zuge des Aufstellungsbeschlusses 
fiir den Bebawmgsplanentwurf "O 5 3 ". Eine zweite Beteiligung erfolgt im Zuge des AnhiJ'roer­
fahrens gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB. In seiner SitZ}tng am 10.04.2019 hat der Ortsbeirat grund­
sätzlich den. Zielen der Planung Z}tgestimmt. Im weiteren Verfahren werden nun die städtebauli­
chen ZielsetZ}tngen konkretisiert und die städtischen Gremien erneut und Z!'m wiederholten Male 
angehiirt bzw. diese fassen aiif Grundlage und in Kenntnis des Z!tsanrmengetragenen Abwägungs­
materials dann die Bauleitplanentwiirfe in den weiteren Plammgssttifen. Die grundsätzliche Ziel­
se!Z}tng aus dem Beschluss aus dem Jahr 2019 hat sich Z}tdem nicht geändert. 

Das Wettbewerbsergebnis, das die Grundlage für das weitere Verfahren bildet, wurde in einer 
öffentlich Z}tgänglichen Ausstellung präsentiert. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Erschließung Jägerstraße 
Einer erneuten Umwandlung der "grünen Allee" der Jägerstraße in eine Straße 
für Automobilverkehr könne nicht zugestimmt werden. Dieser Fußweg sei eine 
Ausgleichsfläche und somit dringend erhaltenswert. Dieser Bereich sei als Fuß­
gängerweg und besonders als zukünftiger Fahrradweg/ -achse zu erhalten und 
zu schützen. 
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Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Verkehrsgutachten beauftragt. Darin wird ge­
prüft, ob und inwieweit die]ägerstraße überhaupt als Erschließttngsstraße ftir das Plangebiet be­
niitigt wird. 

Im weiteren Verfahren wird gepriift, wie mit der Attsgleichsmasßnahme in der Jägerstraße umge­
gangen werden kann. Dies wird im Umweltbericht untersttcht und ftihrt dann gegeben.falls ztt 
FestsetZ!mgen im Bebauungsplan. Ebenso wirdgepriift, ob die Jägerstraße als Erschließungsstraße 
benötigt wird. Handelt es sich bei der]ägerstraße um eine Ausgleichs.fläche und wird diese in der 
Zftkiinftigen Planung als Erschließungsstraße benötigt, dann kö'nnte bei Bedarf die Ausgleichs.flä­
che an einer anderen Stelle ausgeglichen werden. Im weiteren Verfahren wird dieser Sachverhalt 
gepriift und beriicksichtigt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Grünerhalt Bereich Jägerstraße 
Der Mainzer Stadtrat habe den Klimanotstand beschlossen. Die Jägerstraße und 
auch die ca. 60 Neuanpflanzungen am Landwehrweg bzw. innerhalb der ehema­
ligen GFZ-Kaserne seien zu erhalten und in die Zukunftsbauplanungen zu in­
tegrieren. 

Abwägungsergebnis 

Übergeordnetes Ziel gemäß§ 1 Abs. 5 BauGB ist es, dass Batdeitpkine eine nachhaltige städte­
bauliche Entwicklung gewährleisten sollen. Eingeschlossen in diesen Gmndsatz ist attch der scho­
nende Umgang von Grund und Boden. Mit der Aufstellung des Bebatmngsplanes "O 53" atif 
einer derz.eit noch militärisch genutzten Fläche mit dem Ziel Zftkiinftig ein gemischt genutztes 
Gebiet zu erhalten, wird dem Grundsatz des § 1 Abs. 5 BauGB Rechnung getragen und ein 
Beitrag hinsichtlich den Klimaveränderungen geleistet. 
Des Weiteren werden die im Rahmenplan und städtebaulichfreiraumplanerischen Wettbewerb 
gesetzten Ziele einer Durchgriinung des Quartiers weiter verfolgt. Neben einer Ost-West-verlau­
fenden Grünverbindung sollen die nicht iiberbaubaren Grundstücks.flächen begriint werden . . 
Um im Hinblick auf Klimaveränderungen reagieren und den negativen Auswirk;tmgen entgegen­
ZftWirken, ist im Rahmen der Bauleitplanung gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB ftir die Belange des 
Umweltschutzes eine Umweltpriifung durchZ!tfiihren. Darin werden die Auswirkungen der Pla­
nung atif die Schutzgüter gepriift. Gemäß§ 2 UVPG sind Schutzgüter Menschen (insbesondere 
die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vie(falt, Fläche, Boden, IPasser, 
Luft, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung 
zwischen den vorgenannten Schutzgütern. Die sich daraus ableitenden Kompensationsmaßnahmen 
sind Z!' ermitteln und plammgsmhtlich ftstZ!degen. Ebeefalls Bestandteil des Umweltberichtes ist 
die Erfassung der Bestandsbäume. Kännen die Bestandsbäume au.fgnmd der Planung nicht erhal­
ten werden, dann wird dieser Sachverhalt gepriift und beriicksichtigt. 

Der Anregung kann in o.g. Um.fang gefolgt werden. 

• Rahmenplan GFZ-Kaserne 
Es werde die Fortschreitung des Rahmenplanes GFZ-Kaserne, die Beteiligung 
des Ortsbeirates Mainz/Oberstadt, die Durchführung einer Bürgerbeteiligung, 
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eine zeitnahe offene und gezielte Bürgerinformation mit der Möglichkeit, sich 
im Planungsprozess zu beteiligen, gefordert. Leider sei die Frist in die Sommer­
ferien 30.07.2021 gelegt worden. 

Abwägungsergebnis 

Ein Rahmenplan ist ein informelles Planungsinstrument, welches im Zttge eines Planungsprozesses 
als Vorsttife Z!' einem Wettbewerb ttnd / oder Z!' einem Battleitplanvetjahren erarbeitet wird. In 
einem Rahmenplan sollen die gnmdlegenden städtebattlühen Ziele und ggf Z!' beachtende Restrik­
tionen für ein Gebiet dargestellt werden. Der Rahmenplan "Konversionsmaßnahme GFZ­
Kaserne" wurde im Jahr 2003 erarbeitet und beschlossen. Der Ortsbeirat J\!J.ainz-Oberstadt hat 
in seiner Sitzung am 18.06.2003 das Thema behandelt. Die Konversion ist Z!'m damaligen 
Zeitpunkt ausgeblieben,jedoch haben viele inhaltlichen Aussagen dieses Rahmenplans weiterhin 
Bestand. Im Jahr 2017 wurde der Rahmenplan dann fortgeschrieben. Der Ortsbeirat Mainz­
Oberstadt wurde in seinen SitZftngen am 21.06.2017 sowie am 22.11.20217 Z!'r Fortschreibung 
des Rahmenplans beteiligt. Der fortgeschriebene Rahmenplan bildete eine G-mndlage ftir den im 
Jahr 2018 durchgeführten städtebaulichen Wettbewerb. Während des Wettbewerbsvetjahren fand 
am 20.08.2018 sowie 21.08.2018 eine Beteiligung der Öffentlichkeit statt, bei der die Entwürfe 
der teilnehmenden Biiro_s einZ!tsehen waren und generelle Anregttngen zu einzelnen Bewertungs­
kriten·en abgegeben 1verden konnten. 
Atifgnmd der Entwicklungen vor allem durch die Fa. BioNTech wurde das im Wettbewerbsver­
fahren ausgewählte städtebquliche Konzept fortgeschrieben, die städtebauliche Grundstruktur 
wurde jedoch weitestgehend beibehalten. Somit entspricht der nunmehr in "Plansttife I" vorliegende 
Planentwutj in den Grundzjigen weiterhin dem fortgesch,i"ebenen Rahmenplan und dem städte­
baulichen WettbewerbJ'e1gebnis. 
Nach aktueller Rechtssprechung läsen informelle städtebattliche Planungen keine unmittelbaren 
mhtlii:he Wirkungen aus. Sie dienen vorallem der Vorbereztungfarmeller Planungen oder sonstiger 
Maßnahmen sowie insbesondere der .internen Entscheidungsvorbereitung. Damit kiinnen sie als 
Anlass ftir die Aufstellung der Bauleitpläne und nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB für ihren 
Inhalt von Bedeutung sein, ohne dass von Ihnen eine Verbindlichkeit ausgeht. Somit kann die 
Gemeinde den von Ihr beschlossenen Rahmenplan abweichen um veränderten Planungsvorstelhm­
gen tmd tatsächlichen Entwicklungen Rechnung tragen Z!t kiinnen. Das Baugesetzbuch kennt 
keine Pflicht Z!'r Fortschreibttng von städtebattlichen Rahmenplänen, es enthält gar keine Vorga­
ben ftir diese Art der Planttng. Somit ist im Umkehmhluss Z!' sagen, dass es nüht eiforderlich 
ist, dass der Rahmenplan an eine von ihm abweichende Bauleitplanung angepasst wird. 
Eine weitere Fortschreibung des Rahmenplans wird somit als nicht notwendig erachtet, Zftmal die 
weitere Konkretisiemng der Planung innerhalb des laiifenden Bebammgsplanvetjahrens eifolgt. 
Denn genatt Z!' der in der Anregimge angesprochenen Konkretisienmg und Fortschreibttng der 
Planung dient ja gerade das laiifende Bauleitplanveifahren mit den im Baugesetzbuch votgegebene 
einzelnen Beteiligungssstufen. Hierbei werden sowohl die Öffentlichkeit nach§ 3 BauGB als auch 
der Behiirden und sonstigen Träger iijfentlicher Belange nach § 4 BauGB beteiligt. 

Während der frühzeitigen Beteiligung Gemäß§ 3 Abs. 1 BauGB bestand für die Öffentlühkeit 
sowie ftir den Ortsbeirat Mainz-Oberstadt die MöglichkeitAnregttngen und Stellungnahmen vor­
Zfdragen. Die Beteiligung des Ortsbeirates Mainz-Oberstadtgemäß § 7 5 GemO eifolgt im Zttge 
des Anhö'-rveifahrens gemäß§ 4 Abs. 2 BattGB. 

Die Attjstellung eines Bebauungsplanes sieht sowohl die Beteiligungen der Öffentlichkeit nach 
§ 3 BauGB als auch der Behö"rden und sonstigen Träger iijfentlicher Belange nach§ 4 BauGB 
vor. 
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Die ortsübliche Bekanntmachttng des A1tfstellttngsbeschlusses sowie die Durchftihnmg der früh­
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach§ 3 Abs. 1 BauGB etjo!gte im Amtsblatt Nr. 3 7 der 
Stadt Mainz am 25.06.2021. Diese Arl der Bekanntmach1mgsfom1 ist das ftir die Stadt Mainz 
juristisch bestätigte Medium ftir ortsübliche städtische Bekanntmachungen. Die öffentliche Ausle-
gzmg der Plammter!agen wttrde vom 05.07.2021 bis 30.07.2021 dttrchgejührt ttnd begann somit 
bereits vor den Sommeiferien von Rheinland-Pfalz (19.07.2021 - 27.08.2021). Die Einrei­
chung einer Stellungnahme konnte somit bereits vor den Ferien etjo!gen. 

·Der Anregung kann in o.g. Umfanggefo!gt werden. 

• Gutachten 
Im Verfahren seien gutachterliche Untersuchungen zur Veränderungen der Um­
weltsituation - Lärm, Temperaturerhöhung, Luftverunreinigungen, Schadstoff­
belastungen, erhöhtes Verkehrsaufkommen, Lichtverschmutzungen, Kanalisati­
onsüberlastungen etc. vorzulegen. Diese Gutachten müssten die Gesamtauswir­
kungen auf die bestehenden Wohngebiete in der Mainzer Oberstadt aufzeigen, 
d.h. insbesondere die Nachbarverträglichkeit von Emissionen aus Erschlie­
ßungsverkehr und Betrieb von Nutzungen/baulichen Anlagen im Plangebiet 
0 53. 

Abwägungsergebnis 

Im Z11ge des Ba11leitplanverfahrens wird eine Vielzahl an Fachgtttachten erarbeitet - da-runter ein 
Energiekonzept, ein Boden- 11nd Versickmmgsg11tachten, ein Lärmgtttachten sowie ein Verkehrs­
g11tachten. In den Fachgutachten sind die in der Stellungnahme genannten Verändemngen Z!' 
beachten. Die Ergebnisse der F achg11tachten fließen dann in das weitere Verfahren ein. S ojern sich 
hieraus Regehmgsbedaife ergeben, werden diese im Bebatmngsplanentwmf festgesetZf. 
Fiir die Belange des Umweltschutzes wird gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB ein Umweltbericht erstellt. 
Darin werden die Auswirkungen der Planung a1tf die Sch11tzgiiter geprüft. Gemäß§ 2 UVPG 
sind Sch11tzgüter Menschen (insbesondere die menschliche Gesttndheit), Tiere, Pflanzen und die 
biologische Vie(falt, Fläche, Boden, Wasser, Lift, Klima ttnd Landschaft, kulturelles Erbe und 
sonstige S achgiiter s01vie die Wechselwirkttng zwischen den votgenannten S chutzgiitern. Ergeben 
sich daraus Maßnahmen, werden diese im weiteren Verfahren entsprechend berücksichtigt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Anzahl der Geschosse 
In dem vorliegenden Entwurf fehlen viele wichtige Informationen wie die An- _ 
zahl der Vollgeschosse für alle Baufelder. 

Abwägungsergebnis 

Der in "Planstitfe I" beschlossene 1md in diesem Vetfahrensschritt ausgelegte Bebauungsplanent­
wutj zeigt ein städtebauliches Konzept mit Darstellung von geplanten Gebäude-, Erschließttngs­
und Freiraumstmkturen. Mit dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteilig11ng nach § 3 Abs. 1 
BauGB soll die Öffentlichkeit iiber die allgemeinen Ziele 11nd Z_wecke der Plan11ng unterrichtet 
werden. Dies kann durch einen städtebaulichen Entw11tj in Verbind1mg mit einem Begriin­
dungstext etjo!gen. Im weiteren Vetjahren wird aus dem städtebaulichen Entwurf ein Rechtspla-
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nentwmf entwickelt. Im Rahmen der Z!' erarbeitenden FestsetZ}tng Zftm zulässigen Maß der bau­
lichen Nutzttng kännen dann die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse oder die Höhe baulicher 
A nlagen festgesetzt 1verden. Hierbei werden auch die bestehenden Gebäudehöhen der im Plangebiet 
befindlichen und weiterhin verbleibenden Gebäude sowie die Nachbargebäude beachtet und dienen 
als Orientimmgshi(fe ftir die Höhenfestsetzung. Im weiteren Verfahren werden die Zftlässigen Hö'­
henfestsetZ}tngen konkretisiert, sodass dann ftir die noch ausstehenden Verfahrenssttifen, tt.a. die 
Ojfenlage nach § 3 A bs. 2 BattGB, die geplanten Gebäudehöhen ftir alle ersichtlich sind. 

· Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Gebäudehöhen 
Die Gebäudehöhen im BioNTech-Campus seien auf das heutige Niveau (siehe 
Gebäude "An der Goldgrube" Nr. 12) zu begrenzen. 

Abwägungsergebnis , 

Aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage nach Wohnrattm hat der Ba11- und Sanimmgsa11s­
sch11ss die Verwaltung in seiner SitZ}tng am 17.06.2021 beatiftragt, die Gebättdehöhen im Plan­
gebiet hinsichtlich einer E;höhtmg zu iiberpriifen. Dabei wird auch geprüft, an welchen S te/len im 
Plangebiet attfgntnd besserer Verträglichkeit mit der Nachbarschcift eine höhere battliche Dichte 
zugelassen werden kann. 
Im weiteren Verfahren wird aus dem städtebaulichen Entwurf ein Rechtsplanentwurf entwickelt. 
Im Rahmen der Z!' erarbeitenden FestsetZ}tng Zftm zulässigen Maß der baulichen N tttZ}tng kö"n­
nen dann die Anzahl der zttlässigen Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen festgesetzt 
werden. Hierbei werden auch die bestehenden Gebiütdehöhen der im Plangebiet befindlichen und 
weiterhin verbleibenden Gebäude sowie die Nachbargebäude beachtet und dienen als Orientierungs­
hi(fe ftir die Höhenfestsetzuni: Im weiteren Verfahren werden die Zftlässigen HöhenfestsetZ}tngen 
konkretisiert, sodass dann ftir die noch attsstehenden Verfahrenssttifen, tt.a. die Ojfenlage nach§ 
3 Abs. 2 BauGB, die geplanten Gebäudehöhen ftir-alle ersichtlich sind. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Maß der baulichen Nutzung 
Die Gebäudehöhen für Wohngebäude entlang der Kleingartenanlage seien in 
einer Bautiefe von 30 Metern auf maximal drei Vollgeschosse zu begrenzen. 

Abwägungsergebnis 

Aufgnmd der stetig wachsenden Nar,hfrage nach Wohnraum hat der Bau- und Sanierungsaus­
schuss die Verwaltung in seiner SitZ}tng am 17.06.2021 beaiiftragt, die Gebäudehöhen im Plan­
gebiet hinsichtlich einer Erhöhung Z!' iiberpriifen. Dabei wird auch geprüft, an welchen Stellen im 
Plangebiet aufgmnd besserer Verträglichkeit mit der Nachbarschaft eine höhere bauliche Dichte 
Z}tgelassen werden kann. Mit dieser inhaltlichen Ü berpnifimg wird den in§ .1 Ba11GB enthaltenen 
Plantmgsgnmdsätze nach einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung u.a. durch den schonen­
enden Umgang mit Gnmd und Boden unter Beriicksichtigimg der Wohnbediirfnisse der Bevölke­
. rung Rethmmg getragen. Von einer Reduzienmg der Zftlässigen Gebä11dehöhen im Osten des 
Plangebiets entlang der bestehenden Kleingartenanlage ist nar,h aktuellem Stand der Planng nicht 
attSZftgehen, da es sich bei diesen Bereichen um die ftir die Ausweisung einer WohnmtfZ}tng auf 
gmnd der bestehenden Immissionen und der unsensiblen Nachbarschaften besser geeignete Stand­
orte innerhalb des Plangebiets handelt. Hierbei werden auch die bestehenden Gebäudehöhen der 
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im Pfangebiet befindlichen ttnd weiterhin verbleibenden Gebäude sowie die Nachba-,y,ebättde be­
achtet und dienen als Orientiemngshilje ftir die HohenfestsetZftng. 

Im weiteren Verfahren wird aus dem städteba11fichen Entwurf ein Rechtsplanentwurf entwickelt. 
Im Rahmen der Z!' erarbeitenden FestsetZftng Zftm Zftkissigen Maß der battlichen NutZftng kö'n­
nen dann die Anzahl der Zftlässigen Vollgeschosse oder die Hö'he baulicher Anlagen festgesetzt 
werden. Im weiteren Verfahren werden die Zftlässigen HohenfestsetZftngen konkretisiert, sodass 
dann flir die noch ausstehenden Verfahrensst11Jen, 11.a. die Ojfenfage nach § 3 Abs. 2 BauGB, 
die geplanten Gebä11dehö'hen ftir alle ersichtlich sind. 

Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 

• Art der baulichen Nutzung 
Auf die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen bzw. Gewerbegebieten zu 
Gunsten einer Darstellung "Sonderbaufläche" bzw. Festsetzung "Sonstiges Son­
dergebiet" sei zu verzichten. 

Abwägungsergebnis 

Im weiteren Verfahren wird geprüft, welche Baiif!ächen Zftkiinjtig im FfächennutZ!mgsplan dar­
gestellt bzw. welche Zftlässige Art der baulichen NutZftng im Bebaimngsplanentwurf Jestgesetzj 
werden. Die FestsetZftng eines S onde-,y,ebietes mit detaillie1ter Defintion der hier Zftkiinftig ge­
wünschten Zftlässigen Nutzung auf Gmndlage von § 11 der Baunutzungsverordnungftir die Be­
reich entlang der Freiligrathstraße und entlang der Straße ''An der Gofdgmbe" stellt hierbei eine 
Option dar. 

Der Anreg11ng kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Klimaschutz 
Es sei darzulegen, wie die Stadt im Planungsprozess O 53 nach Ausmfung des 
I<:.limanotstandes der Mainzer Bürgerschafr gerecht werden kann. Die Erhitzung 
der Mainzer Innenstadt und klimabedingte Veränderungen, d.h. Starkregen, 
Überschwemmungen, Überlastungen der bestehenden Kanalisation, Trocken­
heit, Bebauung der noch bestehenden Kaltluftschneisen seien hierbei zu beach­
ten. 

Abwägungsergebnis 

Übe-,y,eordnetes Ziel gemäß§ 1 Abs. 5 BauGB ist es, dass Bauleitpläne eine nachhaltige städte­
ba11fiche Entwicklung gewährleisten soffen. Eingeschlossen in diesen Gmndsatz ist auch der scho­
nende Umgang von Grnnd und Boden. Mit der Aufstelf11ng des Bebauungsplanes "O 53" aiif 
einer der-zeit noch mifitä1isch genutzten Fläche mit dem Ziel Zftkünftig ein gemischt gemttzjes 
Gebiet zu erhalten, wird dem Grnndsatz des § 1 Abs. 5 Ba11GB Rechnung getragen 11nd ein 
Beitrag hinsichtlich den Klimaverändemngen geleistet. 
Des Weiteren werden die im Rahmenplan 11nd städteba11fichfreiraumplanen·schen Wettbewerb 
gesetzjen Ziele einer D11rchgriimmg des Q11artiers weiter verfolgt. Neben einer Ost-West-verlau­
fenden Grünverbindung soffen die nicht überbaitbaren Gr11ndstiicksflächen begrünt werden. 
Um im Hinblick auf Klimaveränderungen reagieren und den negativen A11swirkungen entgegen­
zuwirken, ist im Rahmen der Bauleitplanung gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB ftir die Belange des 
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Umweltsch11tzes eine Umweltpriifimg d11rchZ!tflihren. Darin werden die Attswirkttngen der Pla­
mmg attj die Schtttzg,iiter gepriift. Gemäß§ 2 UVPG sind Schtttzgiiter Menschen (insbesondere 
die menschliche Gesttndheit), Tiere, Pflanzen ttnd die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, 
Litjt, Klima ttnd Landschaft, kultttrelles Erbe ttnd sonstige S achgiiter sowie die Wechselwirkung 
zwischen den vorgenannten S chtttzgiitern. Die sich daraus ableitenden Kompensationsmaßnahmen 
sind Z!' ermitteln und plammgsrechtlich JestZ!tlegen. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Erschließung 
Die Planung dürfe keine Beeinträchtigungen der Verkehrserschließung für die 
Anlieger/Nutzer der vorhandenen Kleingartenbesitzer hervorrufen. 
Das sehr hohe Verkehrsaufkommen der letzten Jahre rufe besonders in Hinblick 
auf die Erhöhung der Verkehrsentwicklungen große Ängste hervor. Es sei im 
Rahmen der aktuellen und zukünftigen Bebauungen eine sensible und erfolgrei­
che Verkehrsplanung vorzusehen. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des Bauleitplanveifahrens wird fiir das Plangebiet und die umliegenden Bereiche ein 
Verkehrsgutachten erstellt. Dieses befindet sich derzeit in Bearbeit11ng. Unter anderem wird ge-
prüft, ob ttnd inwieweit die Jägerstraße als Erschließungsstraße fiir das Plangebiet beniitigt wird. 

Aus Sicht der Anlieger und Betreiber der Kleingartenanlagen besteht ein Anspntch a,if eine gesi­
cherte Erschließ11ng. Diese ist durch die Adelungstraße sowie fit_ßläu.fig ttnd per Fahrrad durch die 
Jägerstraße und den Landwehrweg gegeben. 

Im weiteren Veifahren wird gepriift, ob der-z.eit iiberhattpt Anspr11ch attj Parkmöglichkezfen fiir 
die Pächter:innen der Kleingartenanlagen in der Jägerstraße oder im Landwehrweg besteht und 
inwz'eweit z11kiinftig Parkmöglichkeiten fiir die Nutzer der Kleingartenanlagen beriicksichtigt wer­
den kö'nnen. 

Der Anregttng kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Biotechnologie 
Die Ansiedlung der Firma BioNTech wird begrüßt und unterstützt. 

Abwägungsergebnis 

Der Hinweis wird Z!tr Kenntnis genommen. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

9. Bürger:innen #9 
- Schreiben vom 26.07.2021 -

• Erschließung Jägerstraße 
Es werde der Erhalt der Jägerstraße in ihrer derzeitigen Funktion gefordert. 
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Bei Umwandlung der grünen Allee Jägerstraße in eine Verkehrsstraße seien fol­
gende Aspekte nicht bedacht worden: 
1. Die Jägerstraße sei eine Ausgleichsfläche. 
2. Die Jägerstraße biete für die Anlieger und auch Pächter der Kleingartenan­

lage Parkmöglichkeiten, die durch die Öffnung als Durchgangsstraße kom­
plett wegfallen würde. Das Be- und Entladen würde damit erheblich er­
schwert. In der Umgebung der Gartenanlage bestehe aufgrund des Anwoh­
nerparkens keine andere Parkmöglichkeit für die Kleingartenpächter. 

3. Der gesunde alte Baum.bestand der Jägerstraße würde dadurch entfernt wer­
den. In Verbindung mit dem Entfall der Ausgleichsfläche stehe dies in einem 
sehr ungesunden Verhältnis zum ökologischen auf die Klimaneutralität ge­
richteten Umbau des Verkehrs (Gesunde Bäume= saubere Luft statt Abgas, 
Lärm und Reifenabrieb [= Feinstaub] durch Verkehr). 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Verkehrsgutachten beauftragt. Dieses befindet 
sich der:z.eit in Bearbeitung. Darin wird geprüft, ob und inwieweit die Jägerstraße überhaupt als 
Erschließungsstraße für das Plangebiet benötigt wird. 

Im weiteren Verfahren wird gepriift, wie mit der Attsgleichsmasßnahme in der Jägerstraße umge­
gangen werden kann. Dies wird im Umweltbericht untersucht und führt dann gegebenfalls Z!' 
FestsetZftngen im Bebauungsplan. Ebenso wird gepriift, ob die Jägerstraße als Erschließungsstraße 
benötigt wird. Handelt es sich bei der Jägerstraße ttm eine Ausgleichsfläche und wird diese in der 
Zftkünftigen Planung als Erschließungsstraße benötigt, dann kö"nnte bei Bedarf die Ausgleichsflä­
che an einer anderen S teile ausgeglichen werden. Im weiteren Verfahren wird dieser Sachverhalt 
gepriift und berücksichtigt. 

Im weiteren Verfahren wird geprüft, ob detz.eit überhaupt Anspmch auf Parkmöglichkeiten für 
die Pächter:innen der Kleingartenanlagen in der Jdgerstraße oder im Landwehrweg besteht und 
inwieweit Zftkiinftig Parkmöglichkeiten ftir die Ntttzer der Kleingartenanlagen beriicksichtigt wer­
den können. 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

10. Bürger:innen #10 
- Schreiben vom 26.07.2021 -

• Rahmenplan GFZ-Kaserne und Beteiligung Ortsbeirat 
Der Beschlusslage könne nicht zugestimmt werden. Es werde die Fortschrei­
bung des Rahmenplans GFZ-Kaserne, die Beteiligung des Ortsbeirates, die 
Durchführung einer Bürgerbeteiligung sowie die Beschlussfassung durch den 
Stadtrat gefordert. 

Abwägungsergebnis 

Ein Rahmenplan ist ein informelles Plammgsinstmment, welches im Zuge eines Planungsprozesses 
als Vorstufe Z!' einem Wettbewerb und/ oder Z!' einem Bauleitplanverfahren erarbeitet wird. In 
einem Rahmenplan sollen die grundlegenden städtebattlichen Ziele und ggf zu. beachtende Restrik­
tionen ftir ein Gebiet dargestellt werden. Der Rahmenplan "Konversionsmaßnahme GFZ­
Kaserne" wurde im Jahr 2003 erarbeitet und beschlossen. Der Ortsbeirat Mainz-Oberstadt hat 
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in seiner SitZftng am 18.06.2003 das Thema behandelt. Die Konversion ist Zftm damaligen 
Zeitpttnkt attsgeblieben, jedoch haben viele inhaltlichen Aussagen dieses Rahmenplans weiterhin 
Bestand. Im Jahr 2017 wttrde der Rahmenplan dann fortgeschrieben. Der Ortsbeirat Mainz­
Oberstadt wurde in seinen SitZftngen am 21.06.2017 sowie am 22.11.20217 Zflr Fortschreibung 
des Rahmenplans beteiligt. Der fortgeschriebene Rahmenplan bildete eine Grundlage für den im 
Jahr 2018 durchgeführten städtebaulichen Wettbewerb. Während des Wettbewerbsve,jahren fand 
am 20.08.2018 sowie 21.08.2018 eine Beteiligung der Öffentlichkeit statt, bei der die Entwii,fe 
der teilnehmenden Büros einZftsehen waren und generelle Anregungen Z!' einzelnen Bewertungs­
kriterien abgegeben werden konnten. 
Aujgrttnd der Entwicklungen vor allem durch dieFa. BioNTech wurde das im Wettbewerbsver­
fahren ausgewah!te städtebauliche Konzept fortgeschrieben, die städtebauliche Grimdstruktttr 
w11rde jedoch weitestgehend beibehalten. Somit entspn"cht der n11nmehr in "Plansttife I" vorliegende 
Planentw11,j in den Grundz!igen weiterhin dem fortgeschriebenen Rahmenplan und dem städte­
baulichen Wettbewerbsergebnis. 
Nach aktueller Rechtssprechung losen informelle städteba11liche Planungen keine 11nmittelbaren 
rechtliche Wirk11ngen aus .. Sie dienen vora!!em der Vorbereittmgforme!!er Plan11ngen oder sonstiger 
Maßnahmen sowie insbesondere der internen Entscheid11ngsvorbereitung. Damit ko·nnen sie als 
Anlass für die A1tfstel!tmg der Ba11leitpläne 1md nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB ftir ihren 
Inhalt von Bedettttmg sein, ohne dass von Ihnen eine Verbindlichkeit a11sgeht. Somit kann die 
Gemeinde den von Ihr beschlossenen Rahmenplan abweichen um veränderten Planungsvorstel!ttn­
gen 11nd tatsächlichen Entwickl11ngen Rechnung tragen Z!' kiinnen. Das Baugesetzbuch kennt 
keine Pflicht Zftr Fortschreibung von städtebaulichen Rahmenplänen, es enthält gar keine Vorga­
ben ftit diese Art der Planung. Somit ist im Umkehrschluss Z!' sagen, dass es nicht etforderlich 
ist, dass der Rahmenplan an eine von ihm abweichende Bauleitplanung angepasst wird. 
Eine weitere Fortschreibung des Rahmenplans wird somit als nicht notwendig erachtet, Zftmal die 
weitere Konkretisierung der Planung innerhalb des laufenden Bebauungsplanve-rfc1hrens etfofgt. 
Denn genau Z!' der in der Anregunge angesprochenen Konkretisimmg und Fortschreibung der 
Planung dient ja gerade das laufende Bauleitplanve,jahren mit den im Baugesetzbttch vorgegebene 
einzelnen Beteiligungssstufen. Hierbei werden sowohl die Öffentlichkeit nach§ 3 BauGB als auch 
der Behiirden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nmh § 4 BauGB beteiligt. 

Während der friihzeitigen Beteiligung Gemäß§ 3 Abs. 1 BauGB bestand ftir die Öffentlichkeit 
sowie ftir den Ortsbei!at Mainz-Oberstadt die Miiglichkeit Anregungen und S tel!tmgnahmen vor­
zutragen. Die Beteiligung des Ortsbeirates Mainz-Oberstadt gemäß§ 7 5 GemO e,jofgt im Zuge 
des Anhiirve,jahrens gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB. 

Die A1tjstel!tmg eines Bebaitttngsplanes sieht sowohl die Beteiligungen der Öffentlichkeit nmh 
· § 31;3attGB als auch der Behiirden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach§ 4 BauGB 

vor. 

Die ortsiibiiche Bekanntmachung des Attjste!lungsbeschlusses sowie die Durchführimg der früh­
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach§ 3 Abs. 1 BauGB etfofgte im Amtsblatt Nr. 3 7 der 
Stadt Mainz am 25.06.2021. Diese Art der Bekanntmachungsform ist das für die Stadt Mainz 
j,,1rijtisch bestätigte Medium ftir ortsübliche städtische Bekanntmachungen. Die öffentliche Ausle-
gung der Planunterlagen wurde vom 05.07.2021 bis 30.07.2021 dttrchgeführt und begann somit 
bereits vo,r den Somme,ferien von Rheinland-Pfalz (19.07.2021 - 27.08.2021). Die Einrei­
ch1mg einer S tel!tmgnahme konnte somit bereits vor den Ferien etfo!gen. 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 
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• · Gutachten 
Die Veränderung der Umweltsituation (Lärm, Temperatur, Schadstoffe etc.) 
durch die Projekte "Umplanung GFZ-Kaserne", Besiedlung Heiligkreuzareal, 
Besiedlung Rodelberg, Betrieb einer Interims IGS "Europakreisel" sei gutacht­
lich darzulegen. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des weiteren Bauleitplanveifahrens werden verschiedene Fachgutachten erarbeitet, ttn­
ter anderem ein Lärmgutachten sowie ein Verkehrsgutachten. In den Fachgutachten sind die in 
der Stellungnahme genannten Veränderttngen zu beachten. 

Die Ergebnisse der Fachgutachten fließen dann in das weitere Veifahren ein. Sofern sich hieraus 
Regelungsbedarfe ergeben, werden diese im Bebauungsplanentwmf festgesetzt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Art der baulicpen Nutzung 
Auf die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen bzw. Gewerbegebieten zu­
gunsten einer Darstellung "Sonderbaufläche" bzw. Festsetzung "Sonstiges Son­
dergebiet" sei zu verzichten. 

Abwägungsergebnis 

· Im weiteren Veifahren wird geprüft, welche Batiflächen Zftkiinftig im Flächennutzungsplan dar­
gestellt bzw. welche Zftlässige Art der battlichen N11tz11ng im Bebat11mgsplanentwuif festgesetzt 
werden. Die Festsetzttng eines Sondergebietes mit detaillierter Deftntion der hier zttkünftig ge­
wünschten Zftlässigen Nutzung auf Grundlage von § 11 der BattnUtZf'ngsverordnungflir die Be­
reich entlang der Freiligrathstraße und entlang der Straße ''.An der Goldgrttbe" stellt hierbei eine 
Option dar. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Erschließung und Baumerhalt Jägerstraße 
Die komplette Jägersttaße zwischen "An der Goldgrube" und "Landwehrweg" 
in ihrer heutigen Struktur und Funktion, insbesondere des kompletten Baumbe­
standes sei ; u erhalten. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des Bauleitplanveifahrens wird flir das Plangebiet und die umliegenden Bereiche ein 
Verkehrsgutachten erstellt. Dieses befindet sich derzeit in Bearbeitung. Unter anderem wird ge-
priift, ob und inwieweit die Jägerstraße als Erschließungsstraße für das Plangebiet überhaupt be­
nötigt wird. Sofern die Jägerstraße als eine Erschließungsoption herangezogen werden müsste, wird 
gepriift, inwieweit die bestehenden Bäume erhalten werden ko"nnen. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 
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• Erschließung 
Der Landweluweg müsse in seiner heutigen Funktion als Fußgänger- und Rad­
fahr-Achse erhalten werden. 

Abwägungsergebnis 

Es ist ein gmndsätz!iches Anliegen der Stadt MainZJ dass der Fußgänger- und Radverkehr ge­
stärkt wird. Im weiteren Verfahren wird daher a11ch geprüft, ob der Landwehrweg weiterhin a11s­
schließlich ftir den Fitß- tmd Radverkehr genutZ! wird. 

Der ,Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Gutachten 
Die Nachbarverträglichkeit von Emissionen aus Erschließungsverkehr und Be­
trieb von Nutzungen / baulichen Anlagen im Plangebiet O 53 sei gutachterlich 
darzulegen. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des weiteren Bauleitplanverfahrens werden verschiedene Fachgutachten erarbeitet, un­
ter anderem ein Lärmgutachten sowie ein Verkehrsgutachten. 11{ den Fachgutachten sind die in 
der Stellungnahme genannten Verändemngen Z!' beachten. Die Ergebnisse der Fachgutachten 
fließen· dann in das weitere Verfahren ein. S ojern sich hieraus Regelungsbedaife ergeben, werden 
diese im Bebattttngsplanentwurf jestgesetZ!. 
Ge~äß § 50 BimSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Mqßnahmen, die ftir eine 
bestimmte Ntt!Zftng vorgesehenen Flächen einander so Z!'Z!'ordnen, dass schädliche Umweltein­
wirkungen so weit wie möglich vermieden werden. Dieses Trennungsgebot kann auf Gmndlage des 
vorliegenden städtebaulichen Entwuifes im weiteren Verfahren p/anungsrechtllich umgesetZ! wer­
den. Sofern sich hieraus Regeltmgsbedaife ergeben, werden diese im BebaimngJplanentwmf festge­
setzt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Klimaschutz 
Die Maßnahmen, wie die Stadt Mainz im Planungsprozess O 53 der Ausrufung 
des Klimanotstandes gerecht wird, sei zu dokumentieren. 

Abwägungsergebnis 

Übergeordnetes Ziel gemäß§ 1 Abs. 5 BauGB ist es, dass Bauleitpläne eine nachhaltige städte­
bauliche Entwicklung gewährleisten sollen. Eingeschlossen in diesen <;nmdsatz ist auch der scho­
nende Umgang von Grttnd und Boden. Mit der Atifstell11ng des Bebauungsplanes "O 53" aef 
einer derz.eit noch militärisch gentltZ!en Fläche mit dem Ziel Zftkiinftig ein gemischt gemttZ!es 
Gebiet zu erhalten, wird dem Grundsatz des § 1 Abs. 5 Bai,GB Rechnung getragen und ein 
Beitrag hinsichtlich den K!imaverändemngen geleistet. 
Des Weiteren werden die im Rahmenplan und städtebaulichfreiraumplanerischen Wettbewerb 
gesetZ!en Ziele· einer D11rchgriimmg des Quartiers weiter verfolgt. Neben einer Ost-West-verlau­
fenden Grünverbindung sollen die nicht iiberbaubaren Gmndstiicksj!ächen begrünt werden. 
Um im Hinblick aef Klimaveränderttngen reagieren und den negativen Auswirkungen entgegen­
ZftWirken, ist im Rahmen der Bauleitplanung gemäß § 2 Abs. 4 Ba11GB ftir die Belange des 
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Umweltschtttzes eine Umweltprüfung durchziifiihnn. Darin werden die Attswirkttngen der Pla­
mmg atif die S chtttzgiiter geprüft. Gemäß§ 2 UVPG sind S chtttzgiiter Menschen (insbesondm 
die menschliche Gesttndheit), Tiere, Pflanzen ttnd die biologische Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima ttnd Landschaft, kttltttrelles Erbe ttnd sonstige S achgiiter sowie die Wechselwirkttng 
zwischen den vorgenannten S chutzgiitern. Die sich daraus ableitenden K01npensationsmaßnahmen 
sind ztt ermitteln ttnd plammgsrechtlich festZftlegen. 

Der A nregttng kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Anzahl der Geschosse 
Für alle Baufelder müssten die Geschosszahlen festgelegt werden. 

Abwägungsergebnis 

Der in "Planstttfe I" beschlossene ttnd in diesem Veifahrensschritt ausgelegte BebattttngJplanent­
wuif zeigt ein städtebauliches Konzept mit Darstellung von geplanten Gebäude-, Erschließungs­
und Freirattmstntktttren. Mit dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligzmg nach § 3 Abs. 1 
BattGB soll die Öffentlichkeit iiber die allgemeinen Ziele ttnd Zwecke der Planung ttnterrichtet 
werden. Dies kann dttrch einen städtebattlichen Entwmf in Verbindung mit einem Begriin­
dungstext erfolgen. Im weiteren Veifahren wird atts dem städtebattlichen Entwttif ein Rechtspla­
nentwuif entwickelt. Im Rahmen der Z!' erarbeitenden FestsetZftng Zf1111 Zftlässigen Maß der batt­
lichen Ntt!Zftng kiinnen dann die Anzahl der zttlässigen Vollgeschosse oder die Hohe battlicher 
Anlagen festgesetZf werden. Hierbei werden auch die bestehenden Gebättdehohen der im Plangebiet 
befindlichen ttnd weiterhin verbleibenden Gebäude sowie die Nachbargebättde beachtet und dienen 
als Orientienmgshi(fe far die Hohenfestsetzung. Im weiteren Veifahren werden die Zftlässigen Ho·­
henfestsetzttngen konkretisiert, sodass dann fiir die n_och .attsstehenden Veifahrensstttfen, tt.a. die 
Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB, die geplanten Gebäudehohen ftir alle ersichtlich sind. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Gebäudehöhen 
Die Gebäudehöhe im BioNTech-Campus müsse auf das heutige Niveau (Ge­
bäude An der Goldgrube 12) begrenzt werden. 

Abwägungsergebnis 

Der in "Planstttfe I" beschlossene und in diesem Veifahrensschritt ausgelegte Bebauungsplanent­
wttif zeigt ein städtebattliches Konzept mit Darstellttng von geplanten Gebättde-, Erschließttngs­
und Freirattmstn,ktttren. Mit dieser friihzeztigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BattGB soll die Öffentlichkeit iiber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planttng ttnterrichtet 
werden. Dies kann durch einen städtebaulichen Entwttif in Verbindttng mzt einem Begriin­
dttngstext erfolgen. Im weiteren Veifahren wird atts dem städtebattlichen Entwuif ein Rechtspla­
nentwttif entwickelt. Im Rahmen der Z!' erarbeitenden FestsetZftng Zftm Zftlässigen Maß der bau­
lichen NtttZftng ko'nnen dann die Anzahl der Zftlässigen Vollgeschosse oder die Hohe baulicher 
Anlagen festgesetZf werden. Hierbei werden attch die bestehenden Gebäude hohen der im P lange biet 
befindlichen ttnd weiterhin verbleibef!den Gebättde sowie die Nachbargebättde beachtet und dienen 
als Orientienmgshi(fe far die HohenfestsetZftng. Im weiteren Veifahren werden die Zftlässigen Hä­
henfestsetzungen konkretisiert, sodass dann fiir die noch attsstehenden Veifahrensstttfen, tt.a. die 
Offenlage nach§ 3 Abs. 2 BattGB, die geplanten Gebäudehähen ftir alle ersichtlich sind. 
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Aufgnmd der stetig wachsenden Nachfrage nach Wohnraum hat der Bau- und Sanimmgsatts­
schttss die Verwaltttng in seiner SitZftng am 17.06.2021 beauftragt, die Gebäudehöhen im Plan­
gebiet hinjichtlich einer Erhöhung Zft iiberpriiftn. Eine Option Zftr Nachverdichtung besteht in 
der Erhöhttng der Anzahl der Zftlässigen Geschosse. Eine Erhöhung der Anzahl der Geschosse 
wird daher im weiteren Veifahren geprüft. 

Der Anregung kann in o_g_ Umfang gefolgt werden. 

• Maß der baulichen Nutzung 
Die Gebäudehöhe für Wohngebäude entlang der Kleingartenanlage müsse in ei­
ner Bautiefe von 30 Metern auf maximal drei Vollgeschosse begrenzt werden. 

Abwägungsergebnis 

Aufgnmd der stetig ·wachsenden Nachfrage nach Wohnraum hat der Bau- und Sanierungsaus­
schttss die Verwaltung in seiner SitZftng am 17.06.2021 beauftragt, die Gebäudehöhen im Plan­
gebiet hinsichtlich einer Erhöhung Zft überpriiftn. Dabei wird auch geprüft, an welchen S teilen im 
Plangebiet aufgnmd besserer Verträglichkeit mit der Nachbarschaft eine höhere bauliche Dichte 
Zftgelassen werden kann. Mit dieser inhaltlichen Ü berpriifimg wird den in§ 1 BattGB enthaltenen 
Planungsgnmdsätze nach einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung u.a. durch den schonen­
enden Umgang mit Gnmd und Boden tmter Berücksichtigung der Wohnbediiifnisse der Bevölke­
rung Rechmmg getragen. Von einer Red11zierung der zulässigen Gebäudehöhen im Osten des 
Plangebiets entlang der bestehenden Kleingartenanlage ist nach akt11ellem Stand der Planng nicht 
attszttgehen, da es sich bei diesen Bereichen um die ftir die Ausweisung einer WohnnutZ!mg aiif­
gmnd der bestehenden Immissionen und der imsensiblen Nachbarschaften besser geeignete Stand­
orte innerhalb des Plangebiets handelt. Hierbei werden auch die bestehenden Gebäudehöhen der 
im Plangebiet befindlichen und weiterhin verbleibenden Gebäude sowie die Nachba-rgebäude be­
achtet und dienen als On·entienmgshi!fe ftir die HöhenjestsetZftng. 

Im weiteren Veifahren wird aus dem städteba11/ichen Entwuif ein Rechtsplanentwuif entwickelt. 
Im Rahmen der Z!' erarbeitenden Festsetzimg zum Zftlässigen Maß der baulichen NutZftng kön­
nen dann die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen festgesetzt 
werden. Im weiteren Veifahren werden die zulässigen HöhenfestsetZftngen konkretisiert, sodass 
dann ftir die noch ausstehenden Veifahrensstujen, u.a. die Oifenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB, 
die geplanten Gebäudehöhen für alle ersichtlich sind. 

Der Anreg11ng kann nicht gefolgt werden. 

11. Bürger:innen #11 
- Schreiben vom 26.07.2021 -

• Beteiligung 
Dass bereits ein Bürgerbeteiligungsverfahren laufe, hätten Bürger erst kurzfristig 
knapp vor dem Fristende erfahren. Diese späte Bekanntgabe werde gerügt. 

Abwägungsergebnis 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sowie die Durchftihnmg der früh­
zeitigen Beteilig11ng der Öffentlichkeit nach§ 3 Abs. 1 Battgesetzb11ch erfolgte im Amtsblatt Nr. 
3 7 der Stadt Mainz am 25.06.2021. Diese Art der Bekanntmachungsfonn ist das fair die Stadt 

Q:\AMT61 \ Textverarbeitung\Pc3\SG1 \Schoeneich\3-310.schoe.docx Stand. 25.07.2023 34 von 44 



----Vermerk Ö{fentlichkeitsbetei/igung "FNP-Ä 13 und "O 53"------------------

Mainz.juristisch bestätigte Medium für ortsübliche städtische Bekanntmacfmngen. Die öffentliche 
A uslegung der Planunterlagen wurde vom 05.07.2021 bis 30.07.2021 dttrchgeflihrt und begann 
somit bereits vor den Sommeiferien von Rheinland-Pfalz (19.07.2021-27.08.2021). Die Ein­
reichung einer Stellungnahme konnte somit bereits vor den Ferien etjo!gen. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Art der baulichen Nutzung 
Es fehle weiterhin eine Transparenz zu dem geplanten "Sondergebiet", das sich 
in einem Wohngebiet befinde. Die Folgen des Sondergebiets (Nutzungsrechte 
für Unternehmen) für die direkten Anwohner und die Bewohner der nahen Um­
gebung und die Bewohner der verkehrsbelasteten Oberstadt, besonders Pariser 
Straße (Lastenverkehr) seien nicht klar. Bürger und Eltern sorgten sich wegen 
der Labore, befürchten Gefahren und vermissen Informationen über die For­
schungen, die Sicherheits- und Schutzstufen, Risikogruppen und das Restrisiko. 
Die Begründung zur "Änderung Nr: 13 des Flächennutzungsplans und Bebau­
ungsplan "Neues Stadtquartier ... " lasse Fragen offen. Die Sicherh~itstechnik sei 
für Bürgerschaft von Relevanz. 

Abwägungsergebnis 

Im weiteren Verfahren wird geprüft, welche Baiifkichen Zftkiinftig im F!ächenmt!Zfmgsplan dar­
gestellt bzw. welche Zftlässige Art der baulichen Ntt!Zftng im Bebaimngsplanentwurf ftstgesetzj 
werden. Die Festsetzung eines Sondergebietes mit detaillierter Defintion der hier zukünftig ge­
wünschten Zftlässigen NutZfmg atif Gmndlage von § 11 der Baim11tz11ngsverordmmgfar die Be­
reich entlang der Frezligrathstraße und entlang der Straße ''An der Goldgrube" stellt hierbei eine 
Option dar. 

Ebenso wird im Zuge der Bauleitplanverfahren eine Umweltpriijimg durchgeflihrt, die die voraus­
sichtlichen Auswirkungen aiif die S chutzgiiter em1itte!t und in einem Umweltbericht darstellt und 
bewertet. Gemäß§ 2 UVPG sind Sch;ttzgiiter Menschen (z'nsbesondere die menschliche Gesund­
heit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
Landschcifi, kulturelles Erbe und sonstige S achgiiter sowie die Wechselwirkung zwischen den vor­
genannten Schutzgiitern. Ergeben sich durch die UmweltpriifangAuswirkungen auf die Planung, 
werden diese in der weiteren Bauleitplanung beriicksichtigt. 

Der A nreg,mg kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Lärmgutachten 
Die Pariser Straße im Bereich ohne Lärmschutz habe bei der Lärmkartierung 
hohe Priorität. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des wez/eren Bauleitplanverfahrens werden verschiedene Fachgutachten erarbeitet, un­
ter anderem ein Lärmgutachten sowie ein Verkehrsgutachten. In den Fachgutachten sind die in 
der Stellungnahme genannten Verändenmgen zu beachten. Die Ergebnisse der Fachgutachten 
fließen dann in das weitere Verfahren ein. Sofern sith hieraus Rege!tmgsbedaife ergeben, werden 
diese im BebatttmgJplanentwurf festgesetzj. 
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Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Art der baulichen Nutzung 
Es sei mitgeteilt worden, dass die Ortsverwaltung im Plangebiet angesiedelt wer­
den solle, aber auf nähere für die Bürger notwendige Anliegen z.B. Platz für 
Bürgerversammlungen sei nicht eingegangen worden. Lediglich ein Quartiers­
platz im Freien sei erwähnt. 

Abwägungsergebnis 

Die genaue Diflerenzienmg der Raumaufteilung von Gebäuden ist nicht Bestandteil des Bebau­
tmgsplanveifahrens, sondern erfolgt im Zuge der Realisierung von Gebäuden. Darüber hinaus 
werden ausreichend dimensionierte öffentliche Verkehrs- und Platzflächen eingeplant. Auf diesen 
sind öffentliche Veranstalttmgen miiglich. Hierbei handelt es sich jedoch um straßenverkehrsord­
nende Regelungen, die nicht innerhalb eines BebautmgsplanentwurfesfestgesetZ! werden ki.innen. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Rettungswege allgemein 
Eine große Bebauung birge erhebliche Gefahren für Rettung und den Katastro­
phenschutz, der präventiv bei städtebaulichen Maßnahmen zu beachten sei. 

Abwägungsergebnis 

Gemäß§ 1 Abs. 3 Baugesetzbuch haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufZ!tstellen, . sobald 
und soweit es flir die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Dabei wird die 
Stadt attch mi.igliche Restriktionen benicksichtigen. Anhand der erforderlichen Fachgutachten, wie 

. u.a. ein Verkehrsgutachten, werden die Auswirkungen der.Planung ermittelt. Ergeben sich daraus 
Maßnahmen, werden diese im weiteren Veifahren mit der gesetzlichen Vorgabe, die allgemeinen 
Anfordemngen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevolkenmg entsprechend benicksilhtigt. 

Im Rahmen des Batt!eitplanveifahrens wird u.a. ein Verkehrsgutachten erarbeitet. Ergeben sich 
aus dem Gutachten Auswirkungen a,if die Umgebttng, werden diese in der weiteren Planung be­
nicksichtigt.Zudem wurden die zu den genannten Themen "Rettung" bzw. "Katastrophenschutz" 
zuständigen öffentlichen Stellen und Beho'rden im weiteren Veifahren beteiligt bzw. sind bereits im 
Zuge der fnihzeitigen Beteiligung der Beho'rden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch beteiligt worden. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Rettungswege plangebietsbezogen 
Die Infrastruktur sei für diese Bebauung und die eines Industriestandortes bzw. 
für Pharmaunternehmen nicht ausreichend. Dies werde durch die Lage direkt 
gegenüber dem Marienhaus-Klinikum, der Nähe zu den Unikliniken, Schulen 
und Kindertageseinrichtungen unterstrichen. Die Verkehrsbelastung des Gebie­
tes sei auch ohne den gewünschten Campus sehr hoch und bereits vor und auch 
während der Corona-Zeit für Staubildungen bekannt. Eine Unternehmensan-
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siedlung inmitten der wichtigen und zentralen Rettungswege und zur Gefahren­
abwehr sei daher unverantwortlich. Auch die Frage des Katastrophenschutzes 
mit den kritischen Infrastrukturen an dieser wichtigen Verkehrsachse der Lan­
deshauptstadt sei ungeklärt. Zu schützende Bereiche im Umfeld des Gebietes 
seien: 

Marienhaus-Klinikum Mainz (ehern. Kkm "St. Vinzenz - und Elisabethen 
Hospital" An der Goldgrube) , 
Unikliniken Mainz mit über 8500 Beschäftigten und über 3000 Studenten 
und Studentinnen, 
Rettungswache Malteser, 
Berufsfeue1wehr Bretzenheim (Einsatzwege häufig über Pariser Str. z.B. 
beim Hochhausbrand Oberstadt), 
Bereitschaftspolizei (Einsatzweg für Innenstadt über Geschwister-Scholl­
Straße und Pariser Straße) sowie 
THW (Einsatzweg zum OV und zu den Einsatzgebieten) 

In unmittelbarer Nähe der geplanten B_ebauung seien zudem 
Schulen (Grund- und Hauptschule Ludwig-Schwamb-Schule, Gutenberg­
Gymnasium und in der Umgebung weitere Schulen), 
Kindereinrichtungen (z.B. Hort Freiligrathstraße, Kinderkrippe Gleiwitzer 
Straße, Kindertagesstätte Schillstraße, Kinder- und Familienhaus St. Alban. 
Kindernot- und Opfereinrichtungen sowie 
Tageseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen 

vorhanden. Für diese Einrichtungen seien Transportwege notwendig und müs­
sen aufrechterhalten werden. Hierbei sei auch des Ministeriums des Innern mit 
seinen Kompetenzen (Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Kritikalitätsbe­
stimmung) gefragt. Szenarien seien vorher zu durchdenken. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des weiteren Bauleitplanverfahrens werden verschiedene .Fachgutachten erarbeitet, un­
ter anderem ein Lä-rmgtttachten sowie ein Verkehrsgutachten. In den Fachgutachten sind die in 
der Stellungnahme genannten Rahmenbedingungen Z!' beachten. Die Ergebnisse der Fachgutach­
ten fließen dann in das weite-re Verfahren ein. Sofern sich hieraus Regelungsbedaife ergeben, werden 
diese im Bebau11ngsplanentw11rf JestgesetZf. 
Zudem werden die Z!' den genannten Themen "Rettung" bzw. "Katastrophenschutz" Zftständigen 
öffentlichen Stellen und Behiirden im weiteren Verfahren beteiligt bzw. sind be-reits im Zuge der 
friihzeitigen Betezligttng der Behiirden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß§ 4 Abs. 1 
Ba11gesetzb11ch beteiligt worden. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Erschließung 
Die Verdichtung in der Oberstadt sei eklatant und habe u.a. Auswirkungen auf 
den Verkehr. Es gäbe staubedingte Umfahrungen mit Gefährdung von Kindern 
im Kärche1weg und Parkplatzprobleme. Die Kliniken, die sich in der Nähe der 
GFZ-Kaserne befanden, tragen zu einer Verkehrs- und Parkplatzproblematik 
bei, die Kinder gefährdet und für die Wohngebiete und Anwohnerparkbereiche 
eine Belastung und teils Gefahr zur Folge hätten. 

Abwägungsergebnis 
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Im Rahmen des Battleitplanveifahrens wird flir das Plangebiet ein Verkehrsgtttachten erstellt. 
Dieses befindet sich der-:<:_eit in Bearbeitttng. Unter anderem wird geprüft, ob und inwieweit die 
Jägerstraße als Erschließungsstraße fiir das Plangebiet überhaupt beniitigt wird. 

Der Anregttng kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Klimaschutz und Gutachten 
Die Umgebung Pariser Tor/ Pariser Straße (Fichteplatz) sei belastet und gehöre 
zum Lärmaktionsplan der Stadt. Ein geräuschreduzierender Asphalt reiche nicht 
aus. Es sei nicht nur der unmittelbare Lärm, sondern auch der Umgebung (Schall 
von den Autobahnen), der sich gesundheitlich auf die Bewohner auswirke. Nicht 
zu vergessen sei der Fluglärm, der die Bewohner erheblich belastet. Auf der Pa­
riser Straße sei ein hoher Teil an Schwertransporten zu beobachten. Zusätzliche 
V erkehrssbelastungen seien auch wegen der Rettungswege zu verhindern. Eine 
weitere unbeachtete Lärmbelastungen sei die Bebauung des Rodelbergs. Die 
Lage bedinge eine Beschallung über die umliegenden Wohngebiete. Die Gehölze 
wirken schalldämpfend. Die massive Abholzung zerstöre weiterhin wichtige Le­
bensräume für seltene Arten (z.B. Pirol). Zudem überschreiten die N02-Werte 
und Feinstaubwer.te die Grenzwerte. Hierbei seien nicht nur die von der EU 
festgelegten Jahresgrenzwerte zu beachten, sondern auch Tageswerte (Asthma) 
und die kritischen Werte zum Schutz der Vegetation. Hierdurch ergeben sich 
auch gesundheitliche Auswirkungen. Die Risiken des Feinstaubs auch besonders 
für Kinder seien bekannt. Eine weitere große Verdichtung durch Wohnbauten 
und durch Industrie sei nicht akzeptabel. 
Eine Ausgleichsfläche für das ASB-Heim Münchfeld werde mit der künftigen 
Planung nichtig. Gesundheitlich notwendige Flächen für Menschen, Tiere und 
Pflanzen seien in Mainz rar und werden weniger. Lärm, Abgase, Aufheizen des 
Gebietes habe weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen für Kinder in dem 
Wohngebiet, Tageseinrichtungen und Schulen und für die Senioren zur Folge. 

Die Stadt Mainz habe 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Es fehle an wichti­
gen Sickerflächen und Bäume in der Oberstadt. Die Verdichtung mit dem Auf­
heizen der Stadt wie hier in dem geplanten Gebiet in der Nähe von Kranken­
häusern, Schulen und anderen Kinder- und Senioreneinrichtungen trage zu be­
denklichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei. An dieser belasteten Stelle 
müssten deshalb vorhandene Ausgleichsflächen erhalten und durch Bäume auf­
gewertet werden. Der Zusammenhang zwischen Starkregen und versiegelten 
Flächen, Überlastung der Kanalisation sei ja bekannt. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des weiteren Bauleitplanveifahrens werden verschiedene Fachgtttachten erarbeitet, ttn­
ter anderem ein Lärmgutachten sowie ein Verkehrsgtttachten. In den Fachgutachten sind die in 
der Stellungnahme genannten Rahmenbedingttngen Z!' beachten. Die Ergebnisse der_ Fachgtttach­
ten fließen dann in das weitere Veifahren ein. Sofern sich hieratts Regehmgsbeda,je ergeben, werden 
diese im Bebau11ngsplanentw11if festgesetZf. 
Um im Hinblick aiif Klimaveränderungen reagieren ttnd den negativen Attswirkungen entgegen­
zuwirken, ist im Rahmen der Battleitplanung gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB flir die Belange des 
Umweltschutzes eine Umweltpriifung dttrchZfifiihren. Darin werden die Auswirkungen der Pla­
mmg atif die Schutzgiitergeprüft. Gemäß§ 2 UVPG sind Schutzgiiter Menschen (insbesondere 
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die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter sowie die Wechselwirkung 
zwischen den voigenannten Sch11tzgiitern. Die sich daratts ableitenden Kompensatiommaßnahmen 
sind Z!' ermitteln ttnd planungsrechtlich festZ!tlegen. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

12. Bürger:innen #12 
- Schreiben vom 27.07.2021 mit Anlagen -

• Erschließung Jägerstraße 
Im Gegensatz zum ursprünglichen Wettbewerbsbeitrag führe die das Plangebiet 
erschließende Ringstraße nicht mehr über die bereits bestehende Zufahrt an der 
Straße An der Goldgrube, sondern werde über einen Teil der Jägerstraße ge­
führt. Diese sei ursprünglich als grüne Achse ohne Autoverkehr geplant gewe­
sen. Eine solche Planung werde abgelehnt und es wird gefordert, dass die im 
Wettbewerbsbeitrag vorgesehene Lösung wieder Plangegenstand werde. 
Ursprünglich seien alle Bereiche des Plangebietes öffentlich zugänglich gewesen. 
Aufgrund der Veränderungen im Zuge der Entwicklung eines BioNTech-Cam­
pus habe sich dies verändert. Nunmehr seien ca. 40 % des Plangebietes über­
haupt nicht mehr öffentlich zugänglich, sondern dort befände sich der abge­
schlossene BioNTech-Campus. Der gesamte Ziel~ und Quellverkehr dieses 
Campus sei somit nicht mehr auf eine mögliche Ringstraße angewiesen. Damit 
stelle sich die Frage, ob das Gebiet überhaupt noch eine Ringstraße benötige. 
Sollte eine Ringstraße geplant werden, so sei bereits jetzt abzusehen, dass es zu 
einem Schleich- und Umgehungsverkehr kommen wird, um die durchaus fre­
quentierte Kreuzung Freiligrathstraße / An der Goldgrube zu umgehen. 

Abwägungsergebnis 

Mit der Ansiedlung der Fa. BioNTech ttnd deren Entwicklung ist auch das Sicherheitsbedürfnis 
gestiegen. Die Fa. BioNTech beniitigt daher einen abgesicherten umzäunten Bereich. Der geplante 
Camptts der Fa. BioNTech führt Z!' einer Veränderung der in der Rahmenplanung vorgesehene 
Erschließung "An der Goldgrube". Zttkiinftig wird diese geplante Zufahrt weiterhin fiir die Fa. 
BioNTech Z!'r Verfiig11ng stehen, eine Dttrchquenmg des Camptts als öffentliche Erschließungs­
straße ist aefgnmd der Sicherheitsbedürfnissen jedoch nicht mehr möglich. 

Im Rahmen des weiteren Bauleitplanverfahrens werden verschiedene Fachgutachten erarbeitet, un­
ter anderem ein Lärmgutachten sowie ein Verkehrsgutachten. In den Fachgutachten sind die in 
der Stelhmgnahme genannten Rahmenbedingungen zu beachten. Die Ergebnisse der Fachgutach­
ten fließen dann in das weitm Verfahren ein. Sofern sich hieraus Regelungsbedarfe ergeben, werden 
diese im Bebauungsp!anentwurf jestgesetZf. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 
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• Ausgleichsfläche Jägerstraße 
Ausweislich des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung 
RLP (LANIS) handele es sich bei der westlich gelegenen Baumreihe um festge­
setzte Ausgleichsflächen. Es dürfe kein Eingriff in die Ausgleichsflächen oder 
deren Beeinträchtigung erfolgen. Solle dies dennoch weiter vorgesehen sein, so 
sei dieser Eingriff an anderer Stelle wertgleich zu ersetzen. Angesichts des Alters 
dieser Pflanzungen gehe es hierbei um einen erheblichen Ausgleich. Zudem 
könne ein Ausgleich erst nach Jahrzehnten die Wohlfahrtswirkung der ursprüng­
lichen Anpflanzung ersetzen. 

Abwägungsergebnis 

Im weiteren Veifahren wird gepriift, wie mit der Ausgleichsmasßnahme in der Jägerstraße umge­
gangen werden kann. Dies wird im Umweltbericht untersucht und ftihrt dann gegebenfa//s Z!' 
FestsetZ}mgen im Bebauungsplan. Ebenso wird gepriift, ob die Jägerstraße als Erschließungsstraße 
beniitigt wird. Handelt es sich bei der Jägerstraße um eine Ausgleichsfläche und wird diese in der 
Z}tkiiriftigen Planung als Erschließungsstraße benijtigt, dann kiinnte bei Bedaif die Ausgleichsflä­
che an einer anderen Ste//e ausgeglichen werden. Im weiteren Veifahren wird dieser Sachverhalt 
gepriift und berücksichtigt. 

Der Anregttng kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Baumerhalt Jägerstraße 
Dem veröffentlichten Plan sei nicht zu entnehmen, ob sich bei den eingezeich­
neten Bäumen beidseitig der Jägerstraße um die Bestandsbäume handelt oder 
um Neupflanzungen. Es werde bezweifelt, dass die bestehenden Bäume erhalten 
werden. Denn die Richtlinie für die Anl;ge von Stadtstraßen schreibe Mindest­
breiten von 5,50 bzw. 6,50 Metern allein für die Fahrbahn (zweispurig) vor. Aus­
weislich des GIS-Stadtplans der Stadt Mainz betrage der Abstand zwischen den 
Wurzelräumen der beidseitigen Baumreihe fünf Meter und teilweise deutlich we­
niger. Es sei nicht möglich, dort eine Straße zu bauen, ohne die Bäume erheblich 
zu schädigen bzw. mindestens eine Bestandsreihe komplett zu entfernen. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des Bauleitplanveifahrens wttrde ein Verkehrsgutachten beatiftragt. Dieses befindet 
sich der-{eit in Bearbeitung. Darin wird gepriift, ob und inwieweit die Jägerstraße überhaupt als 
Erschließtmgsstraße für das Plangebiet benöligt wird. 
Für die Belange des Umweltschutzes wird gemäß§ 2 Abs. 4 BattGB ein Umweltbericht erstellt. 
Darin werden die Attswirkungen der Planung auf die Schutzgüter gepriift. Gemäß§ 2 UVPG 
sind S chtttzgiiter Menschen (z"nsbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pjlanzen und die 
biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Ltift, Klima und Landschaft, kttlture//es Erbe und 
sonstige Sachgiiter sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. Er:g,eben 
sich daraus Maßnahmen, werden diese im weiteren Veifahren entsprechend beriicksichtigt. Im 
Zuge des Bauleitplanveifahrens wird Z}tdem eine Vielzahl an Fachgutachten erarbeitet. Er:g,eben 
sich z.B. durch einen Baumverlust Maßnahmen und Anforderungen, werden diese entsprechend 
im Bebatttmgsplanentwuif festgesetzt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 
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• Baumerhalt Plangebiet 
Das Plangebiet sei von einem alten Baumbestand geprägt. Es werde davon aus­
gegangen, dass es entweder eine Kartierung des Baumbestandes geben wird oder 
diese sogar bereits vorliege. Es werde gefordert, dass im endgültigen B-Plan alle 
relevanten Bäume mit der baurechtlichen Kennzeichnung als "zu schützender" 
Baum zu versehen sei. Die Platzierung der Baukörper habe sich grundsätzlich 
am Baumbestand zu orientieren und nicht umgekehrt. Auch Nebengebäude und 
Zufahrten jedweder Art seien an diesen Baumstandorten unzulässig. Der Erhalt 
von Bestandsbäumen sei einer Neupflanzung unbedingt vorzuziehen. Solle 
doch die Möglichkeit von nachgelagerten Ausnahmegenehmigungen gemäß 
BauGB angedacht werden, so seien diese vorher dem Stadtrat vorzulegen. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des Bauleitplanveifahrens werden die Bestandsbäume im Plangebiet kartiert und es 
wird gepriift, welche Bestandsbäume von der Planung betroffen sein könnten und welche erhalten 
werden kiinnen. 
Fiir die Belange des Umweltschutzes wird gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB ein Umweltbericht erstellt. 
Darin werden die Auswirkungen der Planung auf die Schutz.giiter gepriift. Gemäß§ 2 UVPG 
sind Schutz.giiter Menschen (insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die 
biologische Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter sowie die Wethselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. Ergeben 
sich daraus Maßnahmen, werden diese im weiteren Veifahren entsprechend beriicksichtigt. Im 
Zuge des Bauleitplanveifahrens wird zudem eine Vielzahl an Fachgutachten erarbeitet. Ergeben 
sich z.B. durch einen Baumverlust Maßnahmen und Anforderungen, werden diese entsprechend 
im-Bebammgsplanentwuif festgesetzt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Dach- und Wandbegrünung für Neubauten 
Alle dargestellten und neu zu errichtenden Baukörper seien mit Dach- und 
Wandbegrünungen zu versehen. Ausnahmen oder "Ablassregelungen" seien 
nicht vorzusehen. Da es sich im Wesentlichen um Neubauten handelt, sei es 
ohn~ weiteres zuzumuten, dass dies bei der Planung berücksichtigt werde. Die 
Dachbegrünung seien ebenfalls ohne weiteres als extensive Version zu planen. 

Abwägungsergebnis 

In seiner SitZftng vom 01.06.2022 hat der Stadtrat zwischenzeitlich die "SatZ!mg iiber die Be­
griinung und Gestaltung von bebauten Grundstücken innerhalb der Stadt Mainz" beschlossen, 
um sowohl quantitativ als auch qualitativ eine Stärkung der griinen Infrastruktur im gesamten 
Mainzer Stadtgebiet Z!' emichen. Auf der Gnmdlage der neuen S atZ!mg, die Z!'m O 1.10.2022 
Rechtskraft entfaltet, werden einheitlühe stadtweite Regelungen Z!' Dach- und Fassadenbegriimmg 
getroffen, um die Gestaltung des Ortsbildes unter Beachtung des Klimawandels und damit auch 
den Erhalt gesunder Lebensverhältnisse nachhaltig Z!' steuern. 
Im Hinblick auf die neue BegriimmgssatZ}tng wird im weiteren Veifahren gepriift, inwiefern im 
Bebauungsplanentwuif "O 53" noch weitergehende oder davon abweichende FestsetZ}tngen Z}tr 
Regelung der Begriinung baulicher Anlagen getroffen werden sollen. 
Fiir die Belange des Umweltschutzes wird Zftdem gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB ein Umweltbericht 
erstellt. Darin werden die Auswirkungen der Planung aiif die Schutz.giiter gepriift. Gemäß 
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§ 2 UVPG sind Schutzgüter Menschen (insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflan­
zen und die biologische Vie!falt, .Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landscheft, kulturelles 
Erbe ttnd sonstige Sachgiiter sowie die Wechselwirkttng zwischen den vorgenannten Schutzgiitern. 
S ofirn sich hieraus Regelungsbedmfe ergeben, werden diese im Bebatttmgsplanentwuif festgesetzt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Artenschutzmaßnahmen an Neubauten 
Im Gebiet seien erhebliche Gebäudekö1per mit entsprechenden Glasfronten 
vorgesehen. Es sei festzulegen, dass diese grundsätzlich mit fachlich fundierten 
Vogelschutzglas zur Vermeidung zur Vermeidung von Vogelschlag auszuführen 
seien. Es werde weiterhin gefordert, dass diese drei Aspekte naturschutzrelevan­
ten Bauens (Baumschutz, Dach- und Wandbegrünungen, Vogelschlag) als 
"Muss-Bestimmungen" in den textlichen Bestimmungen ihren Niederschlag fin­
den - und nicht in das unverbindliche Kapitel "Anregungen/Sonstiges/ Hin­
weise"· als "Kann-Bestimmungen" verschoben werde·. 

Abwägungsergebnis 

Fiirdie Belange des Umweltschutzes wird gemäß§ 2 Abs. 4 BauGB ein Umweltbericht erstellt. 
Darin werden die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter wie z.B. die schiitzenwerten 
Arten gepriift. Gemäß § 2 UVPG sind S chutzgiiter Menschen (z·nsbesondere die menschliche 
Gesundheit), Tiere, Pflanzen ttnd die biologische Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser, Lttft, Klima 
und Landscheft, kulturelles Erbe und sonstige S achgiiter sowie die Wechselwirkung zwischen den 
vorgen_annten S chutzgiitern. Ergeben sich daratts Maßnahmen, werden diese im weiteren Veifah­
ren entsprechend berücksichtigt. Im Zttge des Bauleitplanveifahrens wird Zftdem eine Vielzahl an 
Fachg11tachten erarbeitet. Ergeben sich z. B. durch einen Baumverlust Maßnahmen und Anfor­
denmgen, werden diese entsprechend im Bebattttngsplanentwuif festgesetzt. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

13. Bürger:innen #13 
- Schreiben vom 30.07.2021 per E-Mail -

• Baumerhalt Jägerstraße und Klimaschutz 
Der vorgesehenen Umwandlung der Jägerstraße werde widersprochen. Es sei 
klar, dass auch in Mainz Maßnahmen gegen den Wohnungsnotstand ergriffen 
werden müsse, allerdings solle hierbei dem Thema Klimaerwärmung/ Klima­
veränderung besonderes Augenmerk gewidmet werden. Durch die Bebauung 
des Areals der GFZ Kaserne werde das Klima in der Stadt weiter angeheizt und 
die Frischluftversorgung der Stadt weiter belastet. Entlastend hierfür würden die 
Gärten sowie die grüne Allee der Jägerstraße wirken. Es sei bekannt, dass Grün­
flächen und Baumbestände erhalten werden müssen. 

Abwägungsergebnis 

Übergeordnetes Ziel gemäß§ 1 A bs. 5 BauGB ist es, dass Bauleitpläne eine nachhaltige städte­
battliche Entwicklung gewahr/eisten sollen. Eingeschlossen in diesen Grttndsatz ist auch der scho­
nende Umgang von Grttnd und Boden. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "O 53" atif 
einer c/erz.eit noch militärisch genutZfen Fläche mit dem Ziel Zftkiinftig ein gemischt genutZfes 
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Gebiet Z!' erhalten, wird dem Grundsatz des § 1 Abs. 5 BattGB Rechnung getragen und ein 
Beitrag hinsichtlich den Klimaverändenmgen geleistet. 
Des Weiteren werden die im Rahmenplan und städtebattlichfreirattmplanerischen Wettbewerb 
gesetzten Ziele einer Dttrchgrünung des Quartiers 1veiter verfolgt. Neben einer Ost-West-verlau­
fenden Griinverbindttng sollen die nicht iiberbaubaren Grundstücksflächen begrünt werden. 
Um im Hinblick attf Klimaverändenmgen reagieren und den negativen Amwirkungen entgegen­
ZftWirken, ist im Rahmen der Bauleitplanung gemäß§ 2 Abs. 4 BattGB für die Belange des 
Umweltschutzes eine Umweltprüftmg dttrchZftfiihren. Darin werden die Auswirkttngen der Pla­
nung attf die Schutzgüter geptiift. Gemäß§ 2 UVPG sind Schtttzgiiter lvfenschen (insbesondere 
die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vie!falt, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landschrift, kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter sowie die Wechselwirkung 
zwischen den vo-rgenannten Schutzgiitern. Die sich daraus ableitenden Kompensationsmaßnahmen 
sind Z!' ermitteln und planungsrechtlich festzulegen. 

Im Rahmen des Battieitplanverfahrens wurde ein Verkehrsgutachten beauftragt. Dieses befindet 
sich der-z.eit in Bearbeitttng. Darin wird gepriift, ob und inwieweit die Jägerstraße iiberhattpt als 
Erschließungsstraße ftir das Plangebiet benotigt wird. 

• Erschließung Jägerstraße 
Auch der Individualverkehr müsse zur Reduzierung der C02 Belastung verrin­
gert werden. Vor diesem Hintergrund sei zu prüfen, ob die Erschließung des 
Bauareals über die Freiligrathstraße nicht ausreichend sei und die Jägerstraße in 
Ihrem derzeitigen Zustand vollständig erhalten werden könne. 

Abwägungsergebnis 

Im Rahmen des Battleitplanverfahrens wurde ein Verkehrsgutachten beauftragt. Dan·n wird ge­
priift, ob und inwieweit die Jägerstraße überhaupt als Erschließungsstraße ftir das Plangebiet be­
notigt wird. 

Fiir die Belange des Umweltschutzes wird gemäß§ 2 Abs. 4 Baugesetzbuch ein Umweltbericht 
erstellt. Darin werden die Auswirkungen der Planung attj die Schutzgüter geprüft. Gemäß 
§ 2 UVPG sind S chutzgiiter Menschen (insbesondere die menschliche Gesttndheit), Tiere, Pflan­
zen ttnd die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, kulturelles 
Erbe und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen den vo-rgenqnnten Schutzgiitern. 
E-rgeben sich daratts Maßnahmen, werden diese im weiteren Verfahren entsprechend betiicksich­
tigt. Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wird Zftdem eine Vielzahl an Fachgutachten erarbeitet. 
E-rgeben sich z. B. durch einen Battmverlust Maßnahmen und Anfordentngen, werden diese ent­
sprechend im Bebau1mgsplanentwurf festgesetZf. 

Der Anregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

• Erschließung Landwehrweg 
Zudem diene der Landwehrweg als direkte Fahrradverbindung zwischen der 
Oberstadt und dem Sportgelände des Turnvereins von 1817 Mainz e.V. sowie 
weiterführend bis zur Universität. Aus diesem Grund solle diese Verbindung 
ebenfalls unverändert erhalten bleiben. 
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. II . 

III. 

Abwägungsergebnis 

Es ist ein gnmdsätz!iches Anliegen der Stadt, dass der Fußgänger- und Radverkehr gestärkt wird 
Im weiteren Verfahren wird geprüft, ob der Landwehrweg Zftkiinflig ausschließlich ftir den Fuß­
und Radverkehr genutzt werden soll oder weitere verkehrliche Funktionen aufnehmen muss. 

DerAnregung kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 

Schoeneich 

Frau Beigeordnete Grosse mit der Bitte um Kenntnisnahme 
Das Bauleitplanverfahren kann ohne tiefgreifende Änderungen weiter betrieben werdien; .etne Unternchtung 
der Fraktlonen erfolgt tnnerhalb der nächsten Verfahrensschntte lffi Bauausschuss. . 

N,ch Fo<tschwbung de, V ccfah,cnsd,<en du,ch 61 2.0 1 , d. lfd. , \. · 
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Öffentlichkeitsbeteiligung Bebauungsplanentwuri Neues Stadtquartier Ehemalige GFZ 
Kaserne O 53 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 
BauGB nehmen wir zu dem Bebauungsplanentwurf „Neues Stadtquartier ehemalige 
GFZ-Kaserne (053)" und Änderung Nr. 13 des Flächennutzungsplanes wie folgt 
Stellung: 

Wir sind Eigentümer des Grundstücks 

Es werden folgende Einwendungen erhoben: 

1. 
Der ausgelegte Entwurf ist denkbar unbestimmt. Aus der Planzeichnung und auch 
aus der Planbegründung ergibt sich noch nicht einmal die Art der baulichen 
Nutzung. · · 

Teilweise ist im Plangebiet gewerbliche Nutzung zulässig (Campus BioNTech), aber 
auch Wohnnutzung. 

Eine konkrete Gebietsart nach der Baunutzungsverordnung wird jedoch nicht 
festgesetzt. Es ist also unklar, ob es sich bei dem Gebiet um ein reines Wohngebiet, 
allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet oder aber um ein Sondergebiet handeln soll. 

Man fragt sich hier schon, welchen Sinn eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit machen soll, wenn noch nicht einmal feststeht, welche Gebietsart 
festgesetzt wird. 

2. 
Es ist bereits jetzt absehbar, dass die Erschließung des Baugebietes zu 
katastrophalen straßenverkehrsrechtlichen Verhältniss.en führen wird . 

Der Unterzeichner ist in Mainz geboren und in der Oberstadt aufgewachsen. 

8 9 



Wir wohnen in der Nähe des Plangebietes· und es ist bereits seit vielen Jahren 
festzustellen, dass die Straße „An der Goldgrube/Freiligrathstraße" zu bestimmten 
Zeiten derart überfüllt ist, dass sich die Fahrzeuge von der Kreuzung 
Freiligrathstraße/An der Goldgrube kilometerweit, zeitweise bis zur Kreuzung „An 
der Goldgrube/Hechtsheimer Straße" zurückstaut. Dies liegt daran, dass an der 
Kreuzung 

11
Freiligrathstraße/An der Goldgrube" nur eine relativ kleine 

Linksabbiegerspur vorhanden ist. Diese Linksabbiegerspur wird aber von den 
allermeisten Fahrzeugen genutzt, da sie zu den Autobahnanschlüssen der A60/A63 
führt. 

Hinzu kommt hier noch, dass der aus der Stadt abfließende Verkehr über die 
Freiligrathstraße hinweg ebenfalls zu bestimmten Zeiten (morgens und sodann am 
Nachmittag zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr) zu erheblichen Rückstauungen 
führt. 

Viele Bewohner der Oberstadt meiden es bereits jetzt, zu den genannten Zeiten 
überhaupt via „An der Goldgrube" nach links auf die Autobahn zu fahren. Die 
Anlieger sind gezwungen, ihre Termine und ihre anderweitigen Erledigungen auf 
andere Zeitpunkte zu verlegen. 

Dies gilt bereits bei dem jetzigen Status quo. Wenn darüber hinaus ca. 450. 
Wohneinheiten · neu hinzukommen, wird sich die Erschließungssituation noch 
dramatisch verschlimmern. 

Dies gilt erst recht deshalb, weil sich auch die Firma BioNTech erheblich erweitern 
wird. Dies ist ja überhaupt erst Sinn und Zweck des von dem ursprünglichen 
Rahmenplans abweichenden jetzt ausgelegten Planentwurfs. 

Es ist also damit zu rechnen, dass neben den Nutzern der 450 Wohneinheiten 
zusätzlich noch zahlreiche Arbeitnehmer der Firma BioNTech das Plangebiet 
anfahren und es auch insoweit zu ganz erheblichen Verkehrsstörungen kommen 
wird. Darüber hinaus wird hier gerügt, dass sich aus der Planbegründung noch nicht 
einmal ansatzweise ergibt, von wie viel Fahrbewegungen der Plangeber ausgeht. 
Die Stadt ist hier verpflichtet, entsprechende Erhebungen anzustellen. Es müssen 
hier Gutachten eingeholt werden, aus denen sich ergibt, dass sich d.ie 
Verkehrssituation durch die Erschließung des Plangebietes nicht wesentlich 
verschlechtert. Zu einer solchen Erhebung gehört es, dass ordnungsgemäß Daten 
erhoben werden. Es muss also seitens des Gutachters festgestellt werden, wie groß 
die Erweiterung der Firma BioNTech sein wird und wie viele Arbeitnehmer mit wie 
vielen Fahrbewegungen zusätzlich das Firmengelände ansteuern werden. 

Identische Erhebungen sind dann zu den zu erwartenden Kraftfahrzeugbewegungen 
der 450 Wohneinheiten anzustellen. 

Auch wenn sich der Unterzeichner darüber bewusst ist, dass die Stadt planerische · 
Leistungen ausschreiben muss, wäre es vielleicht doch sinnvoll und zweckmäßig, 
ein mit den Örtlichkeiten vertrautes Planungsbüro bzw. Sachverständigenbüro zu 
beauftragen. Die derzeitige Verkehrssituation, die der Unterzeichner oben 
geschildert hat, ist an normalen Werktagen täglich festzustellen. 



Es kommt hier noch eine Besonderheit hinzu: 

Seitens der ehemaligen Verkehrsdezernentin Eder wurde verfügt, dass die vormals 
bestehenden beiden Linksabbiegerspuren auf der Geschwister-Scholl-Straße zur 
Pariser Straße und A63 hin auf eine einzige Linksabbiegerspur verkürzt wurden. 

Die Streckenführung über die Geschwister-Scholl-Straße war für die Anwohner der 
Oberstadt die einzige Möglichkeit, die Kreuzung „Freiligrathstraße/An der 
Goldgrube" und den Rückstau auf der Straße „An der Goldgrubde" zu umgehen. Di~ 
Verkürzung auf eine Linksabbiegerspur auf der Geschwister-Scholl-Straße hat 
jedoch dazu geführt, dass sich auch auf. der Geschwister-Scholl-Straße die 
Fahrzeuge teilweise bis zur Berliner Straße zurückstauen. Auch dieses Phänomen 
ist jedenfalls allen Anwohnern und ganz sicher auch den Vertretern der Stadt Mainz 
bekannt. 

Insgesamt wird es deshalb durch die Erschließung des Plangebietes zu 
katastrophalen Verkehrsverhältnissen kommen. 

Diese werden nunmehr noch dadurch verstärkt, dass - anders als ursprünglich 
vorgesehen - das Plangebiet nicht mehr durch die Zufahrt BioNTech, sondern über 
die Verlängerung der Jägerstraße erschlossen wird. Es ist auch hier völlig offen, in 
Welcher Form die Anbindung der Jägerstraße an die Straße „An der Goldgruqe" 
erfolgen wird. Falls hier eine Lichtzeichenanlage installiert wird, ist absehbar, dass 
bei den oben geschilderten Rückstaus wohl kaum ein Fahrzeug nach links auf die 
Straße „An der Goldgrube" einbiegen kann. 
Wird keine Lichtzeichenanlage installiert, dürften sich die Anwohner aus dem neuen 
Plangebiet, die nach links auf die Straße „An der Goldgrube" einbiegen wollen, auf 
eine lange Wartezeit einstellen. 

3. 
Das Grundübel der städtebaulichen Planung der Stadt Mainz der letzten Jahre 
besteht darin, dass es an einem Nachverdichtungskonzept fehlt. 

Der Siedlungsdruck und die zunehmende Bautätigkeit führen dazu, dass 
innerstädtische Flächen reflexhaft zur Bebauung freigegeben werden. 

Dabei wird nicht berücksichtigt, dass die Nachverdichtung dazu führt, dass sich die 
Lebensqualität der in der näheren Umgebung wohnenden Bürger rapide 
verschlechtert. 

Wenn die Stadt Mainz ständig neue Wohngebiete (z.B. Heiligkreuz-Areal mit einer 
Einwohnerzahl eines Ortsteils wie Mainz-Ebersheim) ausweist, dabei aber 
unberücksichtigt lässt, dass die bestehende Infrastruktur (Straßen, Wege und 
Plätze) mangels bestehender Ausbaumöglichkeiten lediglich in vorhandenem 
Umfang genutzt werden kann, so wird dies zwangsläufig dazu führen, dass 
bestehe~de Freiräume zugebaut werden und ein Verkehrskollaps droht. 

Da die Stadt Mainz auch kein taugliches ÖPNV-Konzept entwickelt hat, können 
derartige Missstände der Erschließung auch nicht durch öffentliche Verkehrsmittel 
aufgefangen werden. 



Diese Entwicklung wird sich an dem neuen Baugebiet ,Heiligkreuz-Areal" zeigen und 
gilt gleichermaßen fü r das hier ausgewiesene Plangebiet. 

Ein schlüssiges Nachverdichtungskonzept umfasst alle zu bebauenden oder in 
naher Zukunft bebaubaren Flächen der Stadt Mainz und bewertet diese, indem 
abgewogen wird , zwischen den öffentlichen Interessen an der Bereitstellung von 
Wohnraum und den Interessen der anliegenden Eigentümer, die baulichen 
Freiräume zu erhalten. In diese Abwägung mögen dann auch ÖPNV-Konzepte 
einfließen, etwa dergestalt, dass die Erschließung eines Baugebietes umso eher 
möglich ist, je besser sich die Erschließung durch den öffentlichen Nahverkehr 
darstellt. 

Es ist aber der grundlegend falsche Weg , jede neue sich anbietende Fläche mit 
Wohngebäuden und gewerblich genutzten Gebäuden zuzupflastern und dann die 
unmittelbaren Nachbarn nach Realisierung der Planung mit den bestehenden 
Problemen alleine zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Mainz den 30.Juli 2021 

Bauleitplanverfahren "FNP-Ä 13" und "O 53"' (erneute Planstufe 1) 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 Abs. 1 BauGB 

Anregungen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

als direkte Anwohner haben wir mit großem Interesse die öffentlich zugänglichen Entwürfe der o. a. 

Bauleitpläne eingesehen und deren Begründungen gelesen. 

Leider wurden im Bebauungsp.lanentwurf nicht für alle Gebäude Geschosszahlen angegeben ; eine 

Festlegung wäre wünschenswert. Die Höhe der Gebäude zur Jägerstraße hin (sowohl im Wohngebiet 

als auch im BioNTech-Campus) sollte unserer Meinung nach wie im ursprünglichen Entwurf vorgese­

hen auf maximal 3 Geschosse begrenzt werden. 

Wir fordern, dass die an das Plangebiet angrenzende Jägerstraße in ihrer derzeitigen Form und Art 

erhalten bleibt, insbesondere auch die gesamte.vorhandene alte Baurr.allee. 

Eine teilweise Umwandtung in eine Verkehrsstraße lehnen wir ab, da sich ·hierdurch sicherlich die Si­

tuation für die in diesem Bereich liegenden Kleingärten stark verschlechtert (Parksituation, Ein-/ Aus­

lademöglichkeiten, Schadstoffe). Des Weiteren befürchten wir, dass der Verkehrslärm stark zuneh­

men wird. Wir sehen außerdem die Gefahr, dass viele quartiersfremde Verkehrsteilnehmer den Weg 

durch das neue Stadtquartier als Schleichweg wählen werden, insbesondere in Zeiten des Berufsver­

kehrs, ·wenn sich der Verkehr oftmals bis zur Jägerstraße oder noch weiter nach Osten von der Kreu­

zung Freiligrathstraße / An der Goldgrube zurück staut. Darum würden wir es favorisieren , wenn eine 

alternative Lösung für die Erschließungsstraße gesucht würde. 

Weiterhin wünschenswert wäre ein Gutachten über die zu erwartenden verkehrs- und anlagenbeding­

ten Emissionen aus dem Plangebiet. 

Die fortschreitende Verdichtung und Erhöhung der Bebauung infolge des neuen Stadtquartiers GFZ­

Kaserne, der Bebauung des Rodelbergs und der Bebauung des Heiligkreuzareals wirken sich sicher-



lieh auf die Umweltsituation in der Oberstadt aus . Untersuchungen, welche Folgen all diese Projekte 

für die klimatologische und lufthygienische Situation hier in der Oberstadt haben, wären wünschens­

wert . Wie verändert sich die Durchlüftung, wie der Klimakomfort? 

Mit freundlichen Grüßen 
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om 27.05.2021: 

Ei.g ' y: 

Mainzer CDU will meh Flä he für Biotechnologi -Bran h 

[!] 
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l 

W nigstens ein olitiker (FW) eht dem Vorhaben zumindest etwas l ritis h oder mit 
Zurückhaltung genüber. Kennen sich die Befürworter aus? 
A Vortag, de 26.05.2 21, no h Home-Offi e Hochkonju ktur u. d trotzdem tau! 
(Wie wird es aussehen, wenn z.B. die gigantis he Zahl von Mit rbeitem d s Industrieunternehmens 
un Besucher an- und abreisen? Zuliefenu gen ... ) 
Auch in ie m Jahr1 oenau am 22.März, (Zu allsbeobachtung) ec te ein ttungswagen an der 
Pariser Straße wege es Verkehrs ufkomm ns m ·nutenlang fes (keine Rush-Hour). Vor Corona-
Z ·ren (keine Ho e-Of ice-Zeiten) wa d. se Problematik öft r zu beobachten. 

Pariser Tor, Pa · ser Straße, Fichteplatz und Umgebung ist eine Hauptrettungsachse. 
An · esem sensiblen Bereich soll ein ndustrieunterne men auch noch erwe · tert werd n. 
Bereits j tzt wer en von Autofahrern wegen der Verkehrsproblema ·k wil e Abkürzungsfahrten 
(Karcherweg) untemo m n. Klin'k-Gebiete ( er iche um :Uni-Klin'k, Kath. li ikum Mainz) si 
jetz scho überlaste und täglic werden Rettung wege und auch -zufahrten zugeparkt. 

Übrige 1s: In n ittelbarer Umgebung befinden ic mehrer Einrichtungen für Kinder - a eh 
fü Klein- und Kleinstkinder (Abgase, ei 1staub, Lär ... . n· e Aus N·rkungen bei \Teitere 
Verkehrsauf o m n (U te richt/Schulweg) werden s·ch bei den Kindern zeigen. Am 20.05.202 
sta dein Be · cht · n er Al g m inen Zeitung von M. Ber eiunger: , Mai zer Stu ie: Stä te 
g fährlich für · e Herzgesundheit" "bet die Auswirkungen zu Lärm, .uf tve sc t utzung, 
... tädtedesign ! usw. /Profes or T. Münzel ( ar iologe). 
Kennen die olitiker di Einrichtungen der Umgeh 1 g de nauvo habens? (Kin erkrippe, 
Kindertagesstätte, H -r, Gru l- u d Hauptschule, Gymnasium, 1/'eit re Einrichtung für Kinder und 
Jugendliche, Krank nhaus, Alte sheim, Wohngebiete .. . ) 

In der Oberstadt gibt es große Bauprojekte die ich erhebli h a f da Verkehrsau k mmen u d da 
Klima au wirke d auswir en werden. Wo bleiben die sogen ten limaschützer? A eh eine 
weitere Bebauung für Wohnungen ist in dem Gebiet seh kritisch zu betrachten. 

Brand- Katas ophen chutz und Re tung we en: 
Was ist wenn, was hof entlieh nie eintritt, aus irgendwelchen Gründen ein größerer Rettungseinsatz 
oder eine Evakui rung stattfinden muss?' Im Zuge der Digitali ierung, Die Vernetzung von Allem" 
wird für Notfälle auf die e neuen Techniken hlngewie en. Dat nau tausch, Drohnen usw. i t nur 
bedingt nützlich, wenn ke ·ne e prechenden R ttu 1g w ge, sogar an Rettu gshauptachsen 
Ver eh saufkommen Ver ichtung der Städte, .. . ) vorhanden sind. 
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Mainz, 22.8.2021 

Bedenken zum -Bauleitplanverfahren FNP-Ä-13 und .o 53 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie wir aus dem Amtsblatt vom Juni 2021 erfahren haben, betreffen einige Umplanungen des 

Ausbaus der Firma BioNTech auch die grüne Allee (Jägerstraße) bei den Schrebergärten. 

Wir als Anwohner wünschen uns hier einen kompletten Erhalt der Baumallee der Jägerstraße aus 
Gründen des Klimaschutzes. Hitzewellen wie auch Starkregen sind Phänomene, die uns bereits 

betreffen. Eine weitere Versiegelung ist daher ebenso koRtraproduktiv wie das Entfernen des 

Baumbestandes, der für Frischluft und Kühlung im Viertel sorgt. 

Bitte lassen Sie unsere Bedenken in Ihre Überlegungen mit einfließen. Sie haben es in der Hand und 

entscheiden darüber, wie zeitgemäß die Gestaltung unserer Stadt sein wird oder ob wir einfach so 

weitermachen und weiterhin die Augen vor den Auswirkungen unseres Handelns auf das Klima 

verschließen. 

Viele Grüße 

'II. . 
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Eingang: 21. Juni 2021 

Bauleitplonverfahren "FNP-Ä 13" und "O 53" 
(Vorlage Nr. 0780/2021 erneute Planstufe 1) AZ 61 /6126-0b53 und 61 20 02 Ä 13 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 Abs. 1 
BauGS - Anregungen als Planbetroffener 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit großem Interesse habe ich die Be·schlussvorlage zum Bauleitplanverfahren 
FNP-Ä 13 und O 53, erneute Planstufe I gelesen und den Uvestream der Sitzung 
des Bau- und Sanierungsausschusses am 17.6.2021 verfolgt. Ich bin sehr froh -
und auch stolz -,dass es der Stadt Mainz gelungen ist, der Firma BioNTech eine 
langfristige Perspektive zur Entwicklung am Standort in Mainz zu schaffen. Wie 
wichtig d ie Arbeiten und Produkte von BioNTech für die Menschheit sind, 
konnte man in den letzten Monaten eindrücklich beobachten. Die Entwicklung 
und Bedeutung von BioNTech kann ich gar nicht Wo e fassen, so gigantisch 
und unfassbar ist sie! 
Stadt und Land sind gut beraten, dieser Firma Perspektiven/ Entwicklungs­
möglichkeiten in Mainz zu bieten und eine Standortsicherung über ein stabiles, 
rechtssicheres Baurecht zu betreiben. 
Die Schaffung eines BioNTech-Campus finde ich nachvollziehbar und auch 
richtig . Diesen Planungsansatz befürworte ich. 

Als direkter Anlieger zum Plangebiet habe ich 
jedoch zwei Punkte in der o. a. Beschlussvorfage, dte nfch meine Zustimmung 
finden: 

l . die Umwandlung der grünen Allee der Jägerstraße in eine Straße für 
Automobilverkehr, sowie 

2. d ie Umplanung des Campusgebietes in der FNP-Ä 13 in eine 
,gewerbliche Baufläche' . 

//5 



Ohne weiter ins Detail zu gehen - das kann ich noch im Verfahren nach§ 3 Abs. 
2 BauGB oder in einem späteren Verfahren nachholen - einige generelle 
Anmerkungen zur Planung, sowie eine Liste meiner Anregungen, Wünsche und 
Forderungen zu den Projekten „städtebaulicher Rahmenplan GFZ-Kaser e1

' , 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 13 und Entwurf Bebauu gsplan O 53, 
Planstufe 1: 

Städtebaulicher Rahmenplan GFZ-Kaserne von 2017: 

Der Stadtrat hatte 2017 als Vorgabe für den städtebaulichen Wettbewerb 
einen Rahmenplan GFZ-Kaserne bzw. dessen Fortschreibung beschlosse . Von 

. eini en wichtigen Inhalten des Rahmenplans wird in der aktuellen 
Beschlussvorlage leider abgewichen: 

• die stä t b uliche ingangssituation ins Quartier im Bereich ,An der 
Goldgrube' wird verlagert; 

• der nördliche Teil der Jägerstraße, der a ls öffentlich nutzbare Grünfläc e, 
Vernetzung ,Bebauung-Freiraum', ,bedeutender Baumbestand•, .Fläche 
für Fußgänger und Radfahrer' gekennzeichnet ist, wird zumindest in 
Teilbereichen in eine Verkehrsstraße umgewandelt; diese neue 
Verkehrsstraße soll das neu entstehende W~hngebiet f'r den 

· Individualverkehr erschließen. 

Dieses Abweichen von den Inhalten des gültigen Rahmenplans betreffe . die 
Grundzüge der Planung und hätten mindestens aus Gründen der politischen 
Korrektheit - aber auch aus formalen Gründen -, dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorgele·gt werden müssen; ebenso wäre auch der Ortsbeirat 
zu beteiligen gewesen. · 

Der städtebauliche Rahmenplan von 20 17 nimmt auch die planungs­
rechflichen Inhalte eines ä lteren Bebauungsplans: Münchfeld H 28 Teil V vom 
5.12.1990 auf und sichert diese. In dem Bebauungsplan H 28/V ist d ie 
landesptlegerische Aus-

. gleichsverpflichtung über die 
Entsiegelung der Jägerstraße 
abgegolten. Die Jägerstraße 
ist in diesem Teilbereich nach 
Landesrecht entwidmet und 
nach Bauplanungsrecht zu 
einer Ausgleichsfläche für 
einen Eingriffsbebauungsplan 
umgewandelt. 

Auf diese besondere Situation 
wird weder im Vorlagebericht 
noch in den Dokumenten zur 

~ ich~ - und i rs ~= n 
u 1 oda:sptl 9 ri 

1/S 



Ämterkoordinierung eingegangen. Anbei ein Auszug a s der Begründu g H 
28/V. 

Änderung des Flächennutzungsplans, FNP-Ä 13: 

Die Änderung des Flächennutzungsplans Nr. 13 setzt entlang der Freiligrath 
Straße und der Straße ,An der Goldgrube' eine gewerbliche Baufläche fest. Als 
Anlieger bin ich gegen diese Festsetzung, da sie die Gefahr und Möglichkeit 
bietet, bei der späteren ealisierung von Maßnahmen, die Umgebung mit 
hohen Umweltbelastungen verschiedenster Art zu beeinträchtigen. 

Als Alternative schlage ich vor, diesen Bereich als "Sonstiges Sondergebiet" 
gern.§ 11 Ba NVO festzusetzen bzw. als 11Sonderbaufläche' gern.§ 1 Abs. 1 
BauNVO darzustellen. Innerhalb dieses Sondergebietes könnten auf der Ebene 
Bebauungsplan die speziellen und typischen Arten der Nutzungen sowie die 
Zweckbestimmung für die Firma BioNTech im Detail festgeschrieben werden. 
Mit den planerischen Inhalten eines ,Sonstigen Sondergebietes ' sollten 
gleichzeitig Maßnahmen zum Schutz der Umgebung vor umweltschädlichen 
Einwirkungen getroffen werden. In Teilbereichen des Plangebietes (in 
Nachbarschaft von Marienhaus Klinikum Mainz, Kleingartenanlage, 
vorhandenes Wohngebiet) könnten Regelungen getrotten werden, dass das 
Emissionsverhalten von zukünftigen baulichen Anlagen und utzungen denen 
eines Mischgebietes entsprechen - um somit eine Nachbarverträglichkeit 
rechtssicher festzusetzen. 

Enh:'urf Bebauungsplan O 53 in PI: 

Als direkte Anlieger habe ich selbstverständlich Probleme mit der Umwandlung 
der heutigen Grünachse ,Jägerstraße' in eine Verkehrsstraße für den 
Individualverkehr und zur Erschließung des neuen Wohngebietes. 
Ich bitte Sie deshalb, diese Planung nicht weiter zu verfolgen und nach 
Alternativen 1 zu suchen. Des Weiteren votiere ich dafür, diesen Bereich wie er 
bereits im städtebaulichen Rahmenplan dargestellt ist, als Grün- und 
Verbindungsachse für Fußgänger und Fahrradfahrer zu erhalten, insbesondere 
ist die vorhandene, alte Baumallee zu erhalten und zu schützen. 

Die Stadt hat bekanntermaßen den Klimanotstand beschlossen. Insofern ist die 
Stadt auch verpflichtet, bei ihren eigenen Planungen die Zielsetzungen, die der 
Ausrufung des Klimanotstandes zu Grunde lagen, aktiv umzusetzen. Ich 
betrachte deshalb die Umwandlung einer vorhandenen, alleeartigen, 

1 Es gibt in Mainz verschiedene Beispiele, wo ein Baugebiet über nur eine zentrale Erschließung angebunden 
ist und eine ,Noterschließung' als zweite Erschließung bauplanungsrechtJich und vertraglich mit einem 
Dritten geregelt ist Diese Noterschließung würde nur temporär aktiviert, für den Fall der Blockade der 
Haupterschließung. Der Campus-Gedanke von BioNTech könnte sich auch auf der 1 + Ebene abspielen. In der 
Vergangenheit hatte BioNTech verschiedene Ideen erarbeitet, die neuen Gebäude über Brücken/ Ebenen 
miteinander zu verbinden. 
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entsiegelten Grünachse in eine Verkehrsstraße mit teilweisem Wegfall von alten 
Alleebäumen nicht im Sinne des Klimaschutzes und der Beschlusstage zum 
Klimanotstand. 
Neben der ökologischen Verschlechterung bei der Umwandlung des Fuß- und 
Radfahrweges ,Jägerstraße' in eine Verkehrsstraße, dürfte es zu erheblichen 
Erschließungsproblemen für einen Teil der Kleingartenanlage kommen. 

Bei der als Bebauungsplan titulierten Planung O 53 handelt es sich nicht um 
einen üblichen Bebauungsplanentwurf mit der spezifischen 
bauplanungsrechtlichen Darstellung gern. PlanZV, sondern um einen 
städtebaulichen Entwurf oder Baukörperplan. Die Mindestinhalte eines 
qualifizierten Bebauungsplans sind nicht in der ,Planersprache' der PlanZV 
dargestellt. Viele wichtige 
Informationen, wie z. Bsp. 
Gebäudehöhen fehlen in 
wesentlichen Teilbereichen. So 
ist der lineare Gebäuderiegel 
,BioNTech 1 mit 4 Gebäudeteilen 
nach Südwesten nicht 
beurteilbar, da die . 
Gebäudehöhe fehlt; dto. das karree-förmige GebäL-!de ,BioNTech' sowie 
weitere Gebäudedarstellungen. 

Den Bürgerinnen und Bürgern wird somit die Möglichkeit vorenthalten, sich 
möglichst frühzeitig qualifiziert in einen Planungsprozess einzubringen.' Den 
Trägern öffentlicher Belange geht es im nachfolgenden Verfahren ebenso. 
Normalerweise bauen d ie Fachbehörden ihre Stellungnahmen auf 
Plan dar tellungen auf, die einem Rechtsplan gern. PlanZV entsprechen, die 
vermaßt sind e tc. Diese Möglichkeit besteht z. lt. nicht - oder p lant die Stadt 
Mainz mit einem Entwurf zum Rechtsplan noch einmal einen Beschluss in 
Planstufe I nachzuholen, TÖB-Verfahren und Bürgerbeteiligung dann auf diesen 
genaueren Unterlagen durchzuführen? 
Eine Bauleitplanung mit diesen planerischen Inhalten und der öffentlichen 
.Bedeutung für d ie Stadt - letztendlich für uns afle - hä,te eine bessere, 
detailliertere, professionellere Ausarbeitung der Vorlage in Planstufe I verdient 
gehabt! 

Anregungen, Wünsche und Forderungen zu den Projekten „Städtebaulicher 
Rahmenplan GFZ-Kaserne .. , Flächennutzungsplanänderung Nr. 13 und Entwurf 
Bebauungsplan O 53, Pfanstufe 1: 

l . Fortschreibung des Rahmenpfans GFZ•Kaserne, Beteiligung des 
Ortsbeirates, Durchführung einer Bürgerbeteiligung, Beschlussfassung 
durch den Stadtrat; 

2. Gutachterliche Darlegung der Veränderung de Umweltsituation (Lärm, 
Temperatur, Schadstoffe etc.) durch die Projekte ,Umplanung GFZ-
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Kaserne', Besiedelung Heiligkreuzareal, Besiedelung Rodelberg, Betrieb 
einer Interims IGS ,Europakreisel'; 

3. Verzicht auf die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen bzw.· 
Gewerbegebieten zu Gunsten einer Darstellung ,Sonderbaufläche' bzw. 
Festsetzung ,Sonstiges Sondergebiet'; 

4. Erhalt der kompletten Jägerstraße zwischen An der Goldgrube und 
Landwehrweg in ihrer heutigen Struktur und Funktion; 

5. Erhalt der kompletten Baumallee der Jägerstraße; 
6. Keine Beeinträchtigung der Verkehrserschließung für die Anlieger/ 

Betreiber der Kleingartenanlage; 
7. Erhalt des Landwehrweges in seiner heutigen Funktion als Fußgänger­

und Radfahr-Achse; 
8. Gutachterliche Darlegung der Nachbarverträglichkeit von Emissionen 

aus Erschließungsverkehr und Betrieb von Nutzungen/ baulichen 
An_lagen im Plangebiet O 53; 

9. Darlegung der Maßnahmen, wie die Stadt Mainz im Planungsprozess 0 
53 der Ausrufung des Klimanotstandes gerecht wird; 

l 0. Festlegung von Geschosszahlen für alle Baufelder; 
11. Begrenzung der Gebäudehöhe im BioNTech-Campus auf das heutige 

Niveau (Gebäude ,An der Goldgrube• Nr. 12); 
12. Begrenzung der Gebäudehöhe für Wohngebäude entlang der 

Kleingartenanlage in einer Bautiefe von 30 Metern auf max. 3 
Vollgeschosse. 

Bitte bestätigen Sie mir den Eingang meiner Anregungen zum Verfahren gern. 
§ 3 Abs. l Bau GB. 

Mit freundlichem Gruß 
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<stadtplanungsamt@stadtmainz.de> -, ' "' : O. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
30.07.2021 12:47 / 
Öffentlichkeitsbeteiligung: Bebauungsplanentwurf "Meues Stadtquartier ehemalige 
GFZ-Kaseme (0 53)" und Änderung Nr. 13 des Flä hennutzungsplanes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie ich auf der Internetseite der Landeshauptstadt Mainz (Stadtplanungsamt/ 
. Öffentlichkeitsbeteiligung) ersehen habe, findet eine Umplanung der Bebauung der 
ehemaligen GFZ Kaserne statt. 

Als Eigentümer des Anwesens in der bin ich von dieser Planung direkt 
betroffen und möchte mich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung insbesondere zu der 
vorgesehenen Umwandl~ng der Jägerstraße äußern und insoweit der vorgesehenen 
Planungsänderung widersprechen. 

Es ist mir durchaus bewusst1 dass auch in Mainz Maßnahmen gegen den 
Wohnungsnotstand ergriffen werden müssen. Allerdings sollte hierbei dem Thema 
Klimaerwärmung/ Klimaveränderung besonderes Augenmerk gewidmet werden. Di~ 
Klimaerwärmung ist, wie die aktuellen Ereignisse an der Ahr deutlich vor Augen führen, 
inzwischen auch bei uns angekommen. Es besteht daher kein Spielraum mehr; Handlungen 
in die Zukunft zu verschieben! 

Durch die zusätzliche aber durchaus notwendige Bebauung des Areals der GFZ Kaserne wird 
das Klima in der Stadt weiter angeheizt und die Frischluftversorgung der Stadt weiter 
belastet. Entlastend hierfür wirken die Gärten sowie die grüne Allee der Jägerstraße, die 
meines Erachtens für die vorgesehene Bebauung nicht zwingend aufgegeben werden muss. 
Es ist bekannt und wird derzeit in allen Medien publiziert und nicht in Frage gestellt, dass 
Grünflächen und Baumbestände erhalten werden müssen, zumal auch Neuanpflanzungen 
zu viel Zeit benötigen, bis sie klimatisch eine Wirkung entfalten . Desgleichen muss der 
Individualverkehr zur Reduzierung des C02 Belastung eher verringert werden, was mit einer 
etwas eingeschränkteren verkehrstechnischen Erschließung des Baugebietes erreicht 
werden könnte und auch vereinbar ist. 

Vor diesem Hintergrund, bitte ich Sie zu prüfen, ob die Erschließung des Bauareals über die 



Freiligrathstraße nicht ausreichend ist und die Jägerstraße in Ihrem derzeitigen Zustand 
vollständig erhalten werden kann. Eine Aussage in dem Text der Änderung Nr. 13 des 
Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes 11 0 53" und zum Bebauungsplan 
"Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne _(O 53)", wonach der „bestehende 
Baumbestand weitestgehend erhalten bleiben" soll, halte ich hierfür auf keinen Fall für 
ausreichend, es geht im Sinne des Klimaschutzes um den gesamten Erhalt der Jägerstraße 
zwischen der Goldgrube und dem Landwehrweg in ihrer derzeitigen Funktion. 

Mit freundlichen Grüßen 



053 - AZ 61 26 Ob 53 161 2002 Ä13 
Thorsten. Straub 30.07.2021 13:50 

Christoph . Rosenkranz, Helen.Bourguignon 

<Thorsten.Straub@stadt.mainz.de> 
Stadtverwaltung Mainz 
-a 1 - Stadtplanungsamt 

Sehr geehrter Herr Straub, 
sehr ·geehrte Frau Bourguignon, 
sehr geehrter Herr Rosenkranz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Eingang: · Ol Aug. 2021 

k--
SB: 

, hier vertreten durch den , erlauben sich die 
Änderung Nr. 13 des Flächennutzungsplanes der Stadt Mai~ im Bereich des 
Bebauungsplanes „Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne 052" und den 
Bebauungsplanentwurf „Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)" wie folgt zu 
kommentieren und das Quartier anders zu entwickeln. 

1. Es ist großartig, dass Ugur Sahin und Özlem Türeei, seit Anfang der 2000er auch in 
Mainz tätig, auch in Mainz mit ihrer Firma den Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln 
konnten. 

2. Es war - aus unserer Sicht - eine sehr eigenwillige Entscheidung des damaligen 
CDU-Baudezernenten Schüler, aus dem Grundstück der GFZ-Kaserne einen 
Gelände-Streifen abzutrennen und dort ein Forschungszentrum anzusiedeln. 

3. Es waren viele (auch glückliche) Umstände, die dazu führten, dass sich BioNTech an 
der Goldgrube angesiedelt hat. 

4. Seit bald Jahrzehnten gab es in Mainz, in der Politik und in der Bevölkerung den 
Wunsch und die Absicht, fast schon das Versprechen; das Gelände der GFZ-Kaserne, 
nach deren Umzug nach Hechtsheim für Wohnbebauung für die Mainzer 
Bevölkerung zu nutzen - anstelle den Verkehr mit 30 Km/h zu entschleunrge und die 
Geräusche zu reduzieren, kam von interessierter Seite der Vorschlag, die 
Wohnanlage (ca. 400 Wohnungen in kleinen Objekten) mit massiven 
„Lärmschutzriegeln" in denen eine Nutzung mit „tertiärem Gewerbe 11 vorgesehen 
war, vom Straßenlärm abzuriegeln. 

5. · Wenn die Politik jetzt dieses FiJetstück in Mainz (fußläufig zum S-Bahnhof Römisches 
Theater, fußläufig zur Uniklinik, fußläufig zum MKM (Vincenz-Krankenhaus), 
fußläufig zum Dom, fast auch zum Landtag), wenn also die Politik jetzt dieses 
Grundstück zum allergrößten Teil für einen Bio-Campus umwidmet, dann muß man 
fast schon von einem „Wortbruch" zumindest von einer 180-Grad-Wende sprechen. 

6. Noch einmal - auch die freuen sich über die Leistungen, die BioNTech 
erbracht hat. Und auch die unterstützen ein Verbleib der Firma in der 
Stadt. Aber nicht an diesem Standort in der GFZ-Kaserne! 

7. Die fordern eine Ansiedlung der Firma im dafür vorgesehenen 
„Universitäts-Entwicklungs-Land", das Gelände entlang der Saarstraße, westlich der 
Koblenzer Straße, nördlich des Fußballstadions von Mainz 05. Eine Fläche mit 

[I] 



enormen Potential. 
8. Auch das 11 Universitäts-Entwicklungs-Gelände" ist nahe an der Universität, mit 

Nahverkehrsmitteln gut erschlossen und bietet ausreichend Platz für eine 
prosperierende Firma von Weltgeltung, wie BioNTech es wahrscheinlich sein wird. 

9. Die schlagen vor, den Flächennutzungsplan 053 so zu ändern, dass 
auf dem dann ehemaligen GFZ-Kasernen-Gelände noch ein/zwei 
Verwaltungsgebäude entstehen könnten und der Rest ausschließlich für Privaten 
und Sozial-geförderten Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Auch Privatpersonen 
sollte es möglich sein, dort auch Häuser zu errichten, ergänzt durch 10- bis 
12-Parteienhäuser im sozial geförderten Wohnungsbau. Die angedachten sehr 
großen Baukörper sind kaum von Privatpersonen zu erwerben, ist doch das 
Bauvolumen und die damit verbundene Investition auch für Millionäre kaum zu 
realisieren. 

10. Wenn eine stadtnahe Gesellschaft das Gelände entwickeln wird, dann sollte es keine 
Schwierigkeit sein, die Grundstücke mit Erbpacht zu vergeben. Es muss möglich sein, 
die Spekulationen in Mainz mit zu teurem Grund- und Boden einzudämmen. Dazu 
muss die Stadt Mainz mit einem angepaßten Flächennutzungsplan beitragen. 

11. Selbstverständliche sind alle Vorgaben des Bundes, des Landes und der Stadt bei 
den Neubauten zu beachten. Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Photovoltaik, 
Wärmepumpen, hochwertige Dämmung, Zisternen zu Wasserrückhaltung, getrennte 
Leitung für Brauch und Trinkwasser, usw., usw. zu beachten und umzusetzen . 
Möglichst schon bei der Ausschreibung zu beachten: 

soweit erst einmal 
Aufgrund meiner persönlichen Situation in diesen Tagen, muss ich darum bitten, dass ich 
den Text und meine Einwände Anfang nächster Woche noch einmal ergänze. 
Ich hoffe, dass ist möglich unter Einhaltung der Fristen und Termine. 

Vielen Dank und 
Herzlichen Gruß 

Von: Thorsten.Straub@stadt.mainz.de <Thorsten.Straub@stadt.mainz.de> 
Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2021 08:39 
An: 
Ce: Lnnstoph.Rosenkranz@stadt.mainz.de; Helen.Bourguignon@stadt.mainz.de 
Betreff: WG: Anfrage 053 

Sehr geehrter 



wir nehmen Bürger:innen-Anregungen zu Bauleitplanverfahren auch noch nach 
Fristablauf auf. 
Sie können uns Ihre Stellungnahme sowohl per Post als auch per E-Mail zukommen 
lassen, oder beides. Sie erhalten dann auf jeden Fall eine Eingangsbestätigung. 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Thorsten Straub 

Landeshauptstadt 
Mainz 

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Abteilung Stadtplanung 
Thorsten Straub 
Leiter SG Verbindliche Bauleitplanung Altstadt - Neustadt - Oberstadt 
Postfach 38 20 55028 Mainz 
Zitadelle Bau B 
Tel O 61 31 - 12 30 46 
Fax 0 6 1 3 1 - 1 2 2 6 71 
www.mainz.de 



WG: Anregungen als Planbetroffener - Bauleitplanverfahren "FNP-Ä 13" 
und "053 Durchführung der frühzeitigen Beteiligung ... 

Thorsten .Straub 28.07.2021 07:12 

Heike.Ebert@stadt.mainz .de 

Thorsten .Straub@stadt.mainz.de 

---- W itergel it t von H ike Ebert/Amt61/ ain am 28.07.2021 07:12 ---­

V _n-
n: stadtplanungsamt@stadt.mainz.de 

o- ~ 27.07.2021 15:26 
B =: Anregungen als Planbetroffener - Bauleitplanverfahren "FNP-Ä 13" und "053 Durchführung der 

frühzeitigen Beteiligung .. . 

[!] 

------------------~~----
Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei von 

wohnhaft 

Anregungen und Einwendungen zum Bauleitplanverfahren uFNP-Ä" und "O 
53" 

GFZ - Kaserne ... 

Anregung und Stellungnahme zur Niederschrift sind gewünscht. Bitte 
bestätigen Sie den Eingang zum Verfahren gern.§ 3 Abs. 1 Bau GB per Mail 
per Antragsteller 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

.pdf .._ _____ _ .pdf .pdf 



STADT MAI Z 

61-Stadt planu ngsamt 

Postfach 3820 

55 028 Ma inz 

Bauleitplonverfahren ,,FNP-Ä 13" und „0 53" 

Ma inz 27 .07 .2021 

(Vorlage Nr. 0780/2021 erneute Planstufe /) Al 61/6126-0b53 und 61 20 02 Ä 13 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 

BauGB -Anregungen als Plonbetrotfener 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit großem Interesse verfolge ich die wenigen öffentlichen Informat ionen und die amtliche 

Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 37 vom 25. Juni 2021. Betreff: 

1.' Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Mainz „Neues Stadtquartier 

ehemalige GFZ- Kaserne (=53r' 

2. Bebauungsplan „Neues Stadtquartier ehemalige GFZ- Kaserne ''. 

Leider fanden keinerleilnformation im Mainzer Ortsbeirat am 18.06.2021, 

statt. Al/eine dieser Umstand möchte ich hiermit beklagen und zur 

Kenntn isnahme geben. 

Wie aus dem Mainzer Amtsblatt erfahren besteht die Möglichkeit der Einwendung, der Kritik 

und der möglichen Anregungen. 

Hiermit möchte ich diese Kundtuen. 



1. Die Umwandlung der grünen Allee der Jägerstraße in eine Straße für erneuten 

Automobilverkehr, ist nicht zu zustimmen. 

Dieser Fußweg ist eine Ausgleichsfläche und somit dringend erhaltenswert. 

Dieser Bereich gilt es als Fußgängerweg und besonders als zukünftigen 

Fahrradweg/Achse zu erhalten. Die vorhandene alte komplette Baumallee ist zu 
erhalten und zu schützen . 

Der Mainzer Stadtrat hat den Klimanotstand beschlossen. Die Jägerstraße und auch 

die ca. 60 Neuanpflanzungen siehe Landwehrweg und innerhalb der ehemaligen GFZ­

Kaserne sind zu erhalten und in die Zukunftsbauplanungen zu integrieren. 

2. Fortschreitung des - Rahmenplanes GFZ- Kaserne, Beteiligung des Ortsbeirates 

Mainz/Oberstadt, Durchführung einer Bürgerbeteiligung/ offene und gezielte 

Bürgerinformation zeitnah, mit der Möglichkeit sich im Planungsprozess zu beteiligen. 

(leider haben Sie die Frist in die Sommerferien 30.07.21, gelegt) 

3. Gutachterliche Darlegungen der Veränderungen der Umweltsituation - Lärm, 

Temperaturerhöhung, Luftverunreinigungen Schadstoffbelastungen erhöhtes 

Verkehrsaufkommen, Lichtverschmutzungen, Kanalisationsüberbelastungen, etc. = 

Betreff Umplanungen und Neubaugebiete der 11 GFZ-Kaserne': Besiedelung 

Heiligkreuzareal (bis zu 4500 Neuansiedelungen), Neubaugebiet Rodelberg. Legen Sie 

diese notwendigen Gutachten der Gesamtauswirkungen auf die bestehenden 

Wohngepiete der Mainzer/Oberstadt vor. Das heißt Gutachten der 

Nachbarverträglichkeit von Emissionen aus Erschließungsverkehr und Betrieb von 

Nutzungen/baulichen Anlagen im Plangebiet-053 

4. Festlegung der Geschosszahlung für alle Baufelder. Viele wichtige genaue 

Informationen wie Gebäudehöhen fehlen insgesamt! Der lineare Gebäuderiegel 

"BioNtech" mit 4 Gebäudeteilen nach Südwesten ist NICHT beurteilbar, da die 

Gebäudehöhen fehlen! 

5. Begrenzung der Gebäudehöhen im BioNtech-Campus auf das heutige Niveau (siehe 

Gebäude 11 An der Goldgrube'✓ Nr.12 

6. Begrenzung der Gebäudehöhen für Wohngebäude entlang der Kleingartenanlagen in 

einer Bautiefe von 30 Metern auf max. 3 Vollgeschosse. 

7. Verzicht auf die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen bzw. Gewerbegebieten zu 

Gunsten einer Darstellung nSonderbaufläche" bzw. Festsetzung "Sonstiges 

Sondergebiet". 

8. Offen Darlegungen wie die Stadt Mainz im Planungsprozess O 53 nach Ausrufung des 

Klimanotstandes der Mainzer Bürgerschaft gerecht werden kann. Siehe Erhitzung der 

Mainzer Innenstadt und klimabedingte Veränderungen d.h. Starkregen, 



Überschwemmungen, Überlastungen derbe tehenden Kanalisation, Trockenhei , 

· Bebauung der noch bestehenden Kai luftschnersen ... 

9. Keine Beeinträchtigungen der Verkehrserschließung für die Anlieger/Nutzer der 

vorhandenen Kleingartenbesitzer. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

leider fehl mir als jegliche 

Informationen und Austausch. Dieser fehlende Dialog beunruhigt viele direkt 
betroffen Anwohner, Anwohnerinnen, Gartennutzer, Vereinsmitglieder ... 

Das sehr hohe Verkehrsaufkommen der letzten Jahre - siehe tägliche Staus uAn der 

Goldgrube ", Geschwister-Scholl-Straße, Hechtsheimer Straße, Umgehungen Korcher 

Weg, fv1ortin-Luther-5traße - sprich die gesamte Oberstadt lässt uns alle mit großer 

und auch berechtigter Angst der weiteren Entwicklungen besonders in Hinblick auf die 

Erhöhung der Verkehrsentwicklungen in die Zukunft, schauen. Bitte erstelien Sie auch 

im Rahmen der aktuellen und zukünftigen Bebauungen eine sensible und erfolgreiche 

Verkehrsplanung vor. 

Wir freuen uns eine solch wichtige Firma wie BioNtech begrüßen zu dürfen und 

natürlich unterstützen wir die Ansiedelung. Doch bitte beziehen Sie all die geäußerten 

Bedenken und Anregungen in Ihre Planungen mit ein. 

Bitte bestätigen Sie mir den Eingang meiner Anregungen 1um Verfahren gem. § 3 

Abs. 1 BauGB 

Mit freundlichen Grüßen 



WG: Anregungen als Planbetroffener - Bauleitplanverfahren "FNP-Ä 13" 
und "053 Durchführung der frühzeitigen Beteiligung .. . 

Thorsten .Straub 28.07.2021 07:12 

V n: 
n: 

D ,: 

Heike.Ebert@stadt.mainz.de 

Thorsten .Straub@stadt.rnainz.de 

i er eleitet v n Heik berVArnt61 tv ainz am 28. 7.2021 07:12 --

stadtplanungsamt@stadt.mainz.de 
27.07.2021 15:26 
Anregungen als Planbetroffener - Bauleitplanverfahren "FNP-Ä 13" und "053 Durchführung der 
frühzeitigen Beteiligung ... 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei von 

wohnhaft 

Anregungen und Einwendungen zum Bauleitplanverfahren "FNP-Ä" und ''O 
53" . 

GFZ - Kaserne ... 

Anregung und Stellungnahme zur Niederschrift sind gewünscht. Bitte 
bestätigen Sie den Eingang zum Verfahren gern.§ 3 Abs. 1 BauGB per Mail 
per Antragsteller 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

.pdf .pdf .pdf 



STADT MAINZ 

61-Stadtplanungsamt 

Postfach 3820 

55 028 Mainz 

Bauleitplanverfahren „FNP-Ä 13" und „0 53" 

Mainz 27.07.2021 

(Vorlage Nr. 0780/2021 erneute Plonstufe /) Al 61/6126-Ob53 und 612002 Ä 13 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 Abs.1 

BauGB -Anregungen als Planbetroffener 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit großem Interesse verfolge ich die wenigen öffentlichen tnforrr.ationen und die amtliche 

Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 37 vom 25. Juni 2021. Betreff: 

1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Mainz „Neues Stadtquartier 

ehemalige GFZ- Kaserne (=53r 

2. Bebauungsplan 11 Neues Stadtquartier ehemalige GFZ- Kaserne". 

Leider fanden keinerlei Information im Mainzer Ortsbeirat am 18.06.2021, 

statt. Alleine dieser Umstand möchte ich hiermit beklagen und zur 

Kenntnisnahme geben. 

Wie aus dem Mainzer Amtsblatt erfahren besteht die Möglichkeit der Einwendung, der Kritik 

· und der möglichen Anregungen. 

Hiermit möchte ich diese Kundtuen. 

1. Die Umwandlung der grünen Allee der Jägerstraße in eine Straße für erneuten 

Automobilverkehr, ist nicht zu zustimmen. 

Dieser Fußweg ist eine Ausgleichsfläche und somit dringend erhaltenswert. 

s 



Dieser Bereich gilt es als Fußgängerweg und besonders als zukünftigen 

Fahrradweg/Achse zu erhalten. Die vorhandene alte komplette Baumallee ist zu 

erhalten und zu schützen. 

Der Mainzer Stadtrat hat den Klimanotstand beschlossen. Die Jägerstraße und auch 

die ca. 60 Neuanpflanzungen siehe Landwehrweg und innerhalb der ehemaligen GFZ­

Kaserne sind zu erhalte{) und in die Zukunftsbauplanungen zu integrieren . 

2. Fortschreitung des - Rahmenplanes GFZ- Kaserne, Beteiligung des Ortsbeirates 

Mainz/Oberstadt, Durchführung einer Bürgerbeteiligung, offene und gezielte 

Bürgerinformation zeitnah, mit der Möglichkeit sich im Planungsprozess zu beteiligen. 

(leider haben Sie die Frist in die Sommerferien 30.07.21, gelegt) 

3. Gutachterliche Darlegungen der Veränderungen der Umweltsituation - Lärm, 

Temperaturerhöhung, Luftverunreinigungen, Schadstoffbelastungen erhöhtes 

Verkehrsaufkommen, Lichtverschmutzungen, Kanalisationsüberbelastungen, etc. = 

Betreff Umplanungen und Neubaugebiete der J/GFZ-Kaserne", Besiedelung 

Heiligkreuzareal (bis zu 4500 Neuansiedelungen)✓ Neubaugebiet Rodelberg. Legen Sie 

diese. notwendigen Gutachten der Gesamtduswirkungen auf die bestehenden 

Wohngebiete der Mainzer/Oberstadt, vor. Das heißt Gutachten der 

Nachbarverträglichkeit von Emissionen aus Erschließungsverkehr und Betrieb von 

Nutzungen/baulichen Anlagen im Plangebiet 053 

4. Festlegung der Geschosszahlung für alle Baufelder. Viele wichtige genaue 

Informationen wie Gebäudehöhen fehlen insgesamt! Der lineare Gebäuderiegel 

11 Bi0Ntechu mit 4 Gebäudeteilen nach Südwesten ist NICHT beurteilbar, da die 

Gebäudehöhen fehlen! 

5. Begrenzung der Gebäudehöhen im BioNtech-Campus auf das heutige Niveau (siehe 

Gebäude 11An der Goldgrube" Nr.12 

6. Begrenzung der Gebäudehöhen für Wohngebäude entlang der Kleingartenanlagen in 

einer Bautiefe von 30 Metern auf max. 3 Vollgeschosse. 

7. Verzicht auf die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen bzw. Gewerbegebieten zu 

Gunsten einer Darstellung "Sonderbaufläche" bzw. Festsetzung ,1Sonstiges 

Sondergebiet". 

8. Offen Darlegungen wie die Stadt Mainz im Planungsprozess O 53 nach Ausrufung des 

Klimanotstandes der Mainzer Bürgerschaft gere€ht werden kann. Siehe Erhitzung .der 

Mainzer Innenstadt und klimabedingte Veränderungen d.h. Starkregen, 

Überschwemmungen, Überlastungen der bestehenden Kanalisation, Trockenheit 

Bebauung der noch bestehenden Kaltluftschneisen ... 



9. Keine Beeinträchtigungen der_ Verkehrserschließung für die Anlieger/Nutzer der 

vorhandenen Kleingartenbesitzer. 

Das sehr hohe Verkehrsaufkommen der letzten Jahre - siehe tägliche Staus 11 An der 
Goldgrube ", Geschwister-Scholl- traße, Hechtsheimer Straße, Umgehungen Korcher 

Weg, Martin-Luther-Straße - sprich die gesamte Oberstadt lässt uns alle mit großer 

und auch berechtigter Angst der weiteren Entwicklungen besonders in Hinblick auf die 

Erhöhung der Verkehrsentwicklungen in die Zukunft, schauen. B;t e er teilen Sie auch 

im Rahmen der aktuellen und zukünftigen Bebauungen eine sensible und erfolgreiche 

Verkehrsplanung vor. 

Wir freuen uns eine solch wichtige Firma wie BioNtech begrüßen zu dürfen und 

natürlich unterstützen wir die Ansiedelung. Doch bitte beziehen Sie oll die geäußerten 

Bedenken und Anregungen in Ihre Planungen mit ein. 

Bitte bestätigen Sie mir den Eingang meiner Anregungen zum Verfahren gem. § 3 

Abs. 1 BauGB 

Mit freundlichen Grüßen 



Mainz 27 .07.2021 

Stadtverwaltung Matrrz 
61 - Stadtplanungsamt 

Etngang: 2 & Juli 2021 

STADT MAINZ 

61-Stad tplanungsamt 

Postfach 3820 

55 028 Mainz 

SG: 
SB: 

Bau/eitplanverfahren nFNP-Ä 13" und 11 0 53 " 

R 
4 

8 9 
8 9 

(Vorlage Nr. 0780/2021 erneute Planstufe I} AZ 61/6126-Ob53 und 61 20 02 Ä 13 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 Abs.1 

BauGB - Anregungen als Planbetroffener 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit großem Interesse verfolge ich die wenigen öffentlichen Informationen und die amtliche 

Bekanntmachung im Am~sblatt Nr. 37 vom 25. Juni 2021. Betreff: 

1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Mainz "Neues Stadtquartier 

ehemalige GFZ- Kaserne (=53}" 

2. Bebauungsplan 11 Neues Stadtquartier ehemalige GFZ - Kaserne". 

leider fanden keinerlei lnfq(mation im Mainzer Ortsbeirat am 18.06.2021, 

statt. Alleine dieser Umstand möchte ich hiermit beklagen und zur 

Kenntnisnahme geben. 

Wie aus dem Mainzer Amtsblatt erfahren besteht die Möglichkeit der Einwendung~ der Kritik 

und der möglichen Anregungen. 

Hiermit möchte ich diese Kundtuen. 

1. Die Umwandlung der grünen Allee der Jägerstraße in eine Straße für erneuten 

Automobilverkehr, ist nicht zu zustimmen. 

Dieser Fußweg ist eine Ausgleichsfläche und somit dringend erhaltenswert. 



Dieser Bereich gilt es als Fußgängerweg und besonders als zukünftigen 

Fahrradweg/Achse zu erhalten. Die vorhandene alte komplette Baumallee ist zu 

erhalten und zu schützen. 

Der Mainzer Stadtrat hat den Klimanotstand beschlossen. Die Jägerstraße und auch 

die ca. 60 Neuanpflanzungen siehe Landwehrweg und innerhalb der ehemaligen GFZ­

Kaserne sind zu erhalten und in die Zukunftsbauplanungen zu integrieren. 

2. Fortschreitung des - Rahmenplanes GFZ- Kaserne, Beteiligung des Ortsbeirates 

Mainz/Oberstadt, Durchführung einer Bürgerbeteiligung, offene und gezielte 

Bürgerinformation zeitnah, mit der Möglichkeit sich im Planungsprozess zu beteiligen. 

(leider haben Sie die Frist in die Sommerferien 30.07.21, gelegt) 

3. Gutachter!iche Darlegungen der Veränderungen der Umweltsituation - Lärm, 

Temperaturerhöhung, Luftverunreinigungen, Schadstoffbelastungen, erhöhtes 

Verkehrsaufkommen, Lichtverschmutzungen, Kanalisationsüberbelastungen, etc. = 

Betreff Umplanungen und Neubaugebiete der "GFZ-Kasernea, Besiedelung 

Heiligkreuzareal (bis zu 4500 Neuansiedelungen), Neubaugebiet Rodelberg. Legen Sie 

diese notwendigen Gutachten der Gesamtauswirkungen auf die bestehenden 

Wohngebiete der Mainzer/Oberstadt, vor. Das heißt Gutachten der 

Nachbarverträglichkeit von Emissionen aus Erschließungsverkehr und Betrieb von 

Nutzungen/baulichen Anlagen im Plangebiet 053 · 

4. Festlegung der Geschosszahlung für alle Baufelder.· Viele wichtige genaue 

Informationen wie Gebäudehöhen fehlen insgesamt! Der lineare Gebäuderiegel 

,, BioNtech" mit 4 Gebäudeteilen nach Südwesten ist NICHT beurteilbar, da die 

Gebäudehöhen fehlen! 

5. Begrenzung der Gebäudehöhen im BioNtech-Campus auf das heutige Niveau (siehe 

Gebäude "An der Goldgrube" Nr.12 

6. Begrenzung der Gebäudehöhen für Wohngebäude entlang der Kleingartenanlagen in 

einer Bautiefe von 30 Metern auf max. 3 Vollgeschosse. 

7. Verzicht auf die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen bzw. Gewerbegebieten zu 

Gunsten einer Darstellung „Sonderbaufläche" bzw. Festsetzung „Son$tiges 

Sondergebiet". 

8. Offen Darlegungen wie die Stadt Mainz im Planungsprozess O 53 nach Ausrufung des 

Klimanotstandes der Mainzer Bürgerschaft gerecht werden kann. Siehe Erhitzung der 

Mainzer Innenstadt und klimabedingte Veränderungen d.h. Starkregen1 

Überschwemmungen, Überlastungen der bestehenden Kanalisation, Trockenheit1 

Bebauung der noch bestehenden Kaltluftschneisen ... 



9. Keine Beeinträchtigungen der Verkehrserschließung für die Anlieger/Nutzer der 

vorhandenen Kleingartenbesitzer. 

Das sehr hohe Verkehrsaufkommen der letzten Jahre - siehe tägliche Staus „An der 

Goldgrube.,,, Geschwister-Scholl-Straße„ Hechtsheimer Straße, Umgehungen Karcher 

Weg, Martin-Luther-Straße - sprich die gesamte Oberstadt lässt uns alle mit großer 

und auch berechtigter Angst der weiteren Entwicklungen besonders in Hinblick auf die 

Erhöhung der Verkehrsentwicklungen in die Zukunft, schauen. Bitte erstellen Sie auch 

im Rahmen der aktuellen und zukünftigen Bebauungen eine sensible und erfolgreiche 

Verkehrsplanung vor. 

Wir freuen uns eine solch wichtige Firma wie BioNtech begrüßen zu dürfen und 

natürlich unterstützen wir die Ansiedelung. Doch bitte beziehen Sie all die geäußerten 

Bedenken und Anregungen in Ihre Planungen mit ein. 

Bitte bestätigen Sie mir den Eingang meiner Anregungen zum Verfahren gem. § 3 

Abs. 1 BauGB 

/\Ai+ fro, ,,..r1n„1-,,,,.,,,, c,.;;t?,...,. 
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Bauleitplan FNP-Ä 13 und O ·3 ehemalige GFZ Kaserne AZ 61/612(,-0hSJ 
(Erneute Planstufe 1) Durchführung der frühzeitiaen Beteiligung der Öffentlichkeit 
oemiiß § 3 Ab. atz 1 BauCB - Anstrengun<Jen al · Planbetroffene 

hr O -hrte Dam n und Herr n, 

aus dem mtsblatt , om 24.06.-02 1 haben \-Vir 
v n Art und Umfang der Änderung Nr 1 '.) d Fläch nnu:· ungsplans LU 5~ 

ert~ hr n. · 

Wir spr chcn im Namen aller 58 
Wir sind on den Planun6 n aL unmittelhar an< r n7. nder V r in mit be agl-en (j8 
dir kt betr ff n. 

Wir sehen un al Betroffene mit fo lgender f·ord .rungen nicht mit einbezogen. 

Wir fordern den Erhalt d r Jäger traße in ihr r d rzeit i_gen Funktion . 

Gründ : 
B i lm1 ·andlung d .r grün n Jle Jäg rstraße in m V rkehrs tr .ße ind aus un ·er r ~icht 
f lgende Aspekt nicht b d cht 1orden. 

1. Die J"gerstraß Lt in Ausgleich ·fläch 
Sie bietet für die nlieg rund auch [)arkmöolichk it n. 
di durch di Öffnung als Durchgangs traß kompl tt ·,,./ o-f II n. Das B und Ent laden 
" ird un,eren d· mit rheblich ersdw.ren. 
(n der Umgebung der Gart nanlag besteht aufgrund d .s Anwohnerparken: keine 
andere Parkmö0 lichkeit für uns r 

3. Der O sundc alte Baumbestand d r Jäg rstr ße ürd dadurch entfernt, erden. 
In Verbindung mit dem Entfall der usgl ich. tläch . t ht die. in ein m ~ehr 
un 0 e und n erhäJtnis zum ök .logischen ·1t1f die Klimaneutr lität g richt t n mbilll 
un r s Verk hrs . (Gesunde Bäume = auberc · Lutt tatt Abgas. Lärm 
und R ifenabrieb (= Feinstaub} durch Verkehr.) 



4. ur Zeit di~nl die Jäg -r traße al · FuBgä11 0 rund Radfahrer ' eh wi ch~n der 
Goldgrub und dem Land\ ·ehrweg. Durch die 111!2.L taltun<r zur Verkehrs ·tr ß 
würde auch <lie ·e ökologisch . innvnll Funkti n ebcnfall entfall n. 

5. E 1)bt keinen nachvollziehbaren Grund. für die „ ffnung d r Jäg rstraß . 
A) Das ·· ukünfü...,e Wohngebid kann über di Freiligrnthstraß bcfä.hr\:n "" rden . 
ß ) Die Firm Bi NT hat ihre Zufahrt auf die Goldgrube 12 au 0 ericht t. 

Durch di ach\ erdichtu11g ent~t h "n auch Frag n .u V ründerungen die benfall. nicht im 
Bauleitplan au r ichend b rück ichtigt in . 

1. ie b intlu s n die G bäude im 8e7.ug auf d r n Ge ho shöh und d n baulich n 
b. tänd~n Fri ·chlul'tzufuhr? 

2. rum gilt e · kt'.ine Fe tlegung d r ' e chos· zah len rur ·tlle B ulel<ler'. 

3. Warum k in Begr nzung d ·r Ge chos ~höhe für die zukünftig n ebtiude der Firma 
Bi T eh uf d i au d in d r 1oldgrube 1- be teh nden G bäud 

4. \A, arurn lä t man d n alten B bauung plan nicht wie er i t und bi tet Bi 'Tee _ein 
rh bli h größer s G lände (z.B. in H"he der Me ·~·e Mainz) an . · nstatt wi geplant. d n 

\, enigen Plalzjetzt mit dringend benöt igten Flächen für den Wohnung bau zu teilen. 

Mit Spannun er" art n wir 1hr ' t llun 0 nahm n und Ant\- orten . 

Mit freundlichen Grüßen ---....... 
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(Vorlagc Nr. 0780/2021 erneute Planstufe I) AZ _. und G l 20 02 Ä 13 

Mainz 26.7.21 

Durchführung d r frühzeitlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß '3 Abs. 1 BauGB 
- Anregungen als Planbetroffener · 

ehr geehrte Damen und Herren, 
wie aus dem Amtsblatt Nr.37 vom 25.6.2021 erfahren möchten wir als Anwohner Ihrer geplanten 
Ansiedlung der Firma BionTech-Campus und den weiteren Bauvorhaben Anregungen bzw. auch 
kritisch Hint rfragungen zukommen lassen. 
Wir sind von den Planungen direkt betroffen al 

Wir können der Beschlusslage nicht zustimmen: 

l . Die Umplanung des sog. Campusgeländes in der FNP-Ä 13 in eine ,,gewerbliche Baufläch 
Zugnsten ein r Darstellung, Sonderbaufläche" bzw. Festsetzung Son tiges Sondergebiet'. 
2. Die Umwandlung der grünen Allee - der Jägerstraße-, ehemals Ausgleichsfläche in eine 
Vi rkehrsstraß umzugestalten.Wir schlag n den kompletten Erhalt der Baumallee der Jäg rstraße auch 
aus Klimagründen or. Diese Planung n stehen im krass n Widerspruch zum Sinn des Klimaschutze 
und des bekannten Klimanot tandes. 

Anregungen, Wünsche, Forderungen zu den Projekten„ tädtebaul. Rahmenplan GFZ-Kasem ": 

1. Fortschreibung des Rahmenplans GFZ-Kaseme, Beteiligung des Ortsbeirates, Durchführung 
einer Bürgerbeteiligung, Beschlussfassung durch den Stadtra. 

2. Gutachterliche Darlegw1g der Veränderung der Umwaeltsitua6on (Lärm Temperatur 
Schad toffe etc) durch die Projekte „Umplanung GFZ-Kaserne', Besiedlung 
HeiJigkreuzareal, Besiedlung Rodelberg, Betrieb einer Interims IGS ,Europakreisel". 

3. Verzicht auf di Ausweisung von gewerblichen Bautlächen bzw. Gewerbegebieten 
.zugunsten einer Darstellung , Sonderbaufläche ' bzw. Festsetzung Sonstiges Sondergebiet '. 

4. Erhalt der kompletten Jäger traße zwi chen An der Goldgrube und Landwehrweg in ihrer 
heutigen Struktur und Funktion insbesondere des kompletten Baumbestandes. 

5. Erhalt des Landwehrweges in sein r heutigen Funktion als Fußgänger- und Radfahr-Achs . . 
6. Gutacbterliche Darlegung der achbarverträglichkeit von Emi sio en aus 

Erschließung verkehr und Betrieb von Nutzungen/baulichen Anlagen im Plangebiet O 53. 
7. Darlegung der Maßnahmen, wie die Stadt Mainz im Planungsprozess O 53 der Ausrufung 

des Klimanotstandes gerecht wird. 
8. Festlegung von Geschosszahlen für alle Baufeider. 
9. Begrenzung der Gebäudehöhe im BionTech-Campus auf das heutige Niveau (Gebäude An 

der Goldgrube 12) 
10. Begrenzung der Gebäudehöhe für Wohngebäude entlang der Kleingartenanlage in einer 

Bautiefe von 30 Metern auf max. 3 Vollgeschosse. 

_Mit freundlichen Grüßen 

1 -~ 
/ !JS -



· Einschreiben 
Stadtplanungsamt Mainz 
Postfach 3820 
55028 Mainz 

26.07.2021 

Bürgerbeteiligungsverfahren Öffentlichkeitsbeteiligung: Bebauungsplanentwurf "Neues 
Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (0 53)" und Änderung Nr. 13 des Flächennutzungsplanes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hier die Stellungnahme (Bürger von Mainz mit Betroffenheit) zu der Planung. 
Aus berechtigten Datenschutzgründen ohne Adresse. 

Mit freundlichen Grüßen 
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26.07.2021 

Bürgerbeteiligungsverfahren Öffentlichkeitsbeteiligung: Bebauungsplanentwurf "Neues 
Stadtquartier ehemalige GFZ-~ ernc (0 53)" und Änderung Nr. 13 des Flächennutzungsplanes 

-Transparenz im Verfahren · 
-Infrastruktur (Kliniken usw.) und Belastung bzw. Behinderung der Rettungswege 
-Massive Verdichtung in der Oberstadt 
-Umweltbedingte Belastungsfaktoren / Ausruf des Klimanotstandes 2019 
-Fazit 

· Transparenz im Verfahren: Dass bereits ein Bürgerbeteiligungsverfahren läuft, erfuhren Bürger erst 
kurzfristig durch den Artikel der Allgemeinen Zeitung vom Mittwoch, 21.07.2021 knapp vor dem 
Fristende (30.07.2021). Diese späte Bekanntgabe in der Tageszeitung liegt mitten in den Schulferien 
und damit Haupturlaubszeit. Hier vermissen Bürger die nötige Transparenz für das große Bauprojekt 
(Wohnungen und Industrie) an einer Hauptverkehrsachse. Mit entsprechendem Suchparameter auf 
der Internetseite der Stadt Mainz wurden diesbezügliche keine Pressemeldungen gefunden. Werden 
diese nur auf dem Amtsblatt, das nicht jeder bezieht bzw. im Internet verfolgen kann, mitgeteilt? 
Es fehlt weiterhin eine Transparenz zu dem "Sondergebiet'', das sich in einem Wohngebiet befindet. 
Welche Folgen hat das Sondergebiet (Nutzungsrechte für Unternehmen) für die direkten Anwohner 
und die Bewohner der nahen Umgebung unq die Bewohner der verkehrsbelasteten Oberstadt, 
besonders Pariser Straße (Lastenverkehr). Die Pariser Straße mit Bereichen ohne Lärmschutz, hatte bei 
der Lärmkartierung - wie auch der Fichteplatz Priorität 1. 
Burger und Eltern sorgen sich wegen der Labore, befürchten Gefahren und vermissen Informationen 
über die Forschungen, die Sicherheits- und Schutzstufen, Risikogruppen und das Restrisiko - mitten 
im Wohngebiet und in der Umgebung von Klini_ken. Die Begründung zur „Änderung Nr.13 des 
Flächennutzungsplans und Bebauungsplans .... und Bebauungsplan 1Neues Stadtquartier. .. " (ohne 
Datumsangabe im Internet) läßt Fragen offen. S. 8 von 12 11Aus sicherheitstechnischen Gründen soll 
die Firma BioNTech einen Campus erhalten." Keine näheren Erläuterungen. Die Sicherheitstechnik ist 
für Bürger von Relevanz. 
Weiterhin wird zwar mitgeteilt, dass die Ortsverwaltung dort angesiedelt wird, aber auf nähere für die 
Bürger notwendige Anliegen z.B. Platz für Bürgerversammlungen, die bislang in der Oberstadt fehlen, 
wird nicht eingegangen. Lediglich ein Quartiersplatz im Freien wird erwähnt. 
Die Pläne lassen lassen in der Transparenz für einen Bürger (ohne Kenntnisse eines Architekten) und 
selbst für einen ehemaligen Stadtplaner (Gebäudehöhe nicht erkennbar) zu wünschen übrig. 
Das kurzfristige Bekanntwerden der Bürgerbeteiligungsfrist durch Einwände des ehemaligen 
Stadtplaners (Tagespresse) erschwert formal und inhaltlich die Bürgereingaben für dieses brisante 
Projekt. 



I 

Infrastruktur: 
Die Infrastruktur gibt nicht die Grundlagen für diese Bebauung und die eines Industriestandortes bzw. 
für Pharmaunternehmen her: Direkt gegenüber dem Marienhaus-Klinikum (ehemals kkm), die Nähe 
zu den Unikliniken, Schulen und Kindertageseinrichtungen. Die Krankenhäuser benötigen 
Transportwege. Kritische Prozesse bestehen durch die „bodengebundene Rettung". Die 
Verkehrsbelastung des Gebietes ist auch ohne den gewünschten Campus ist sehr hoch und bereits vor 
und auch während der Corona-Zeit für Staubildungen (früher auch Ausfahrt der Kaserne) bekannt 
und ist behindernd z.B. für Rettungswagen ( bei Lastenfahrzeugen ist es schwer und teils unmöglich 
eine Rettur:1gsgasse zu bilden, wie dort schon zu beobachten war.) 
Eine Unternehmensansiedlung inmitten der wichtigen und zentralen Rettungswege und zur 
Gefahrenabwehr ist unverantwortlich. Die Kapazitäten des Gebietes sind durch die wichtige und 
be- und überlastete Verkehrsachse erreicht. Es gilt die Bereiche kritischer Infrastrukturen vor 
weiteren Belastungen und damit verbundenen Hindernissen (z.B. Zeitverzögerungen bei 
bodengebundenem Rettungsdienst) an diesem zentralen Bereich vor weiteren Belastungen zu 
schützen. · 
Im November 2020 wurde die Retturigsachse nachts für einen Hochhausbrand in kurzen Intervallen 
genutzt. Nicht auszudenken wenn der Brand nicht nachts sondern tagsüber in den verkehrsbelasteten 
Straßen die lebensrettende Maßnahmen gefordert hätte. . 
Wie steht es um den Katastrophenschutz mit den kritischen Infrastrukturen an dieser wichtigen und 
Verkehrsachse der Landeshauptstadt? 
Werden Szenarien durchdacht damit die Bevölkerung geschützt und ggf. gerettet werden kann? 

Beispiele für zu schützende Bereiche im Umfeld: 
Marienhaus-Klinikum Mainz (ehern. kkm „St.Vinzenz- und Elisabethen Hospital"An der Goldgrube) 
Unikliniken Mainz (Rettungswege und Pendlerwege. Allei,:i die Uniklinik hat über über 8500 
Beschäftigte und über 3000 Studenten und Studentinnen . Eine hohe Anzahl des Pflegepersonals 
kommt mit dem PKW aus den mietgünstigeren Ortschaften.) 
Rettungswache Malteser 
Berufsfeuerwehr Bretzenheim (Einsatzwege ~äufig über Pariser Str.· z.B. beim Hochhausbrand 
Oberstadt) 
Bereitschaftspolizei (Einsatzweg für Innenstadt über Geschwister-Scholl-Straße und Pariser Straße) 
THW (Einsatzweg zum OV und zu den Einsatzgebieten) 
In unmittelbarer Nähe der geplanten Bebauung sind 
Schulen (Grund- und Hauptschule Ludwig-Schwamb-Schule, Gutenberg-Gymnasium und in der 
Umgebung weitere Schulen) 
Kindereinrichtungen (z.B. Hort Freiligrathstraße, Kinderkrippe Gleiwitzer Straße, Kindertagesstätte 
Schillstraße, Kinder- und Familienhaus St.Alban. Verkehrstechnische Erreichbarkeit darf nicht 
gehindert werden - auch für Zulieferer und Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Bereichen 
arbeiten. 
Kindernot- und Opfereinrichtungen 
Tageseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen 

Für diese Einrichtungen sind Transportwege (Essenslieferungen, Notfallversorgung, Mitarbeiter, 
Anfahrt für für Eltern z.B. in Kindertagesstätten, ... ) notwendig und müssen aufrecht erhalten werden, 
was jetzt schon erschwert ist. 

Als Landeshauptstadt mit Sitz der Unikliniken,· des LKAs und anderen kritischen Infrastrukturen ist die 
Funktion verschiedener Behörden und Institutionen und die sogenannte Systemrelevanz zu 
gewährleisten: Mit einer Verdichtung an einer wichtigen Hauptachse (Rettung, Kliniken, Schulen, 
etliche Kindertageseinrichtungen, .. . ) ist diese behindert bzw. gefährdet. 
Hierzu ist auch das Ministerium des Innern mit seinen Kompetenzen (Gefahrenabwehr, 
Katastrophenschutz, Kritikalitätsbestimmung) gefragt. 
Szenarien müssen vorher durchdacht werden. Was ist wenn eine Evakuierung stattfinden muss? 



Die Verdichtung in der Oberstadt (weitere tei 1s noch am Entstehen) ist eklatant und hat bzw. wird 
u.a. Auswirkungen auf den Verkehr haben. (Berliner Siedlung, Heiligkreuzviertel, Rodelberg, 
Unikliniken mit zahlreichen Neubauten, Anfahrts- und Parkplatzproblematiken, Untere Zahlbacher 
Straße, Hildegardis-Areal, Linsenberg, ... ). Es gibt staubedingte Umfahrungen mit Gefährdung von 
Kindern (Kärcherweg Allgemeine Zeitung berichtete) und Parkplatzprobleme (Am Rosengarten usw.) 
Die Kliniken (Uniklinik, Marienhausklinikum ehern. kkm, Schmerzklinik), die sich bekanntermaßen 
in der Nähe der GFZ-Kaserne befinden, tragen zu einer Verkehrs- und Parkplatzproblematik bei, die 
Kinder {Kärcherwe& Landwehrweg, Schlesisches Viertel) gefährdet und für die Wohngebiete, · 
Anwohnerparkbereich und sogar im Anliegerbereich eine Belastung und teils Gefahr (Zuparken von 
Rettungswegen} zur Folge haben. Die Oberstadt ist längst am Limit. 

Umwettbedingte Belastungen/ Ausruf des Klimanotstandes 
Die Umgebung Pariser Tor /Pariser Straße (Fichteplatz) ist belastet und gehört zum Lärmaktionsplan 
der Stadt. Ein geräuschreduzierender Asphalt, falls er vorhanden, reicht nicht aus. 
Es ist nicht nur der unmittelbare Lärm sondern auch der der Umgebung (Schall von den Autobahnen), 
der sich gesundheitlich auf die Bewohner auswirkt (s. Mainzer Studie). Nicht zu vergessen ist der 
Fluglärm, der die Bewohner erheblich belastet. 
Auf der Pariser Straße ist ein hoher Teil an Schwertransporten. Zusätzliche Verkehrsbelastungen sind 
auch wegen der Rettungswege zu verhindern. Eine weitere unbeachtete Lärmbelastung ist die 
Bebauung des Rodelbergs. 
Die Lage bedingt eine Beschallung über die umliegenden Wohngebiete. Die Gehölze wirkten 
schalldämpfend. Die massive Abholzung zerstörte weiterhin wichtige Lebensräume für selt~ne Arten 
(z.B. Pirol) · 
Die N02-Werte und Feinstaubwerte überschreiten die Grenzwerte (s. 23. Juli /Zitadelle). An der 
Pariser Straße wird nicht gemessen. 
Auch i•n der Vergangenheit gab es beträchtliche Überschreitungen der N02-Grenzwerte. 
Hierbei sind nicht nur die von der EU festgelegten Jahresgrenzwerte zu beachten sondern auch 
Tageswerte (Asthma) und die kritischen Werte zum Schutz der Vegetation. (Gesundheitliche 
Auswirkung bei hohen Konzentrationen: Kopfschmerzen, ·schwindelgefühle, Reizung und 
Schädigung der Atmungsorgane. Mitverantwortlich für Salpetersäure - saurer Regen. N02 
mitverantwortlich für das giftige Bodenozon '03' ). 
Mit einer Umweltschutzorganisation und Fachleuten einer Universität wurden in Mainz an 
verschiedenen Orten NO 2-Messungen durchgeführt. Eine starke Überschreitung wurde auch an der 
Freiligrathstraße gemessen . . 
Professor Münzei verweist mehrfach auf gesundheitliche Risiken. 
Das MPI Mainz veröffentlichte in diesem Jahr eine Studie zu N02 und Asthmaanfällen bei Kindern 
mit dem Hinweis, dass für di~ Festsetzung der Grenzwerte gesundheitliche Risiken nicht genügend 
berücksichtigt wurden. Die Risiken des Feinstaubs auch besonders für Kinder sind bekannt. 
Ein Umweltwissenschaftler bemängelte schon vor Jahren fehlende Maßnahmen der zuständigen 
Behörden angesichts der eklatanten Messwerte. 
Eine weitere große Verdichtung (Einhergehen mit Verkehrs- und damit Umweltbelastungen) sowohl 
Wohnbauten und erst recht durch Industrie ist nicht akzeptabel. Eine Ausgleichsfläche für das ASB -
Heim Münchfeld wird mit der künftigen Planung nichtig. Gesundheitlich notwendige Flächen für 
Menschen,-Tiere und Pflanzen sind in Mainz rar und werden weniger. 
Lärm, Abga~e, Aufheizen des Gebietes (s. Klimatabelle Tropennächte) hat weitere gesundheitliche 
Beeinträchtigungen für Kinder in dem Wohngebiet, Tageseinrichtungen und Schulen (Lernverhalten) 
und für die Senioren (Wohngebiet, Seniorenheim) zur Folge. Patienten, Bürger, Berufstätige und 
Besucher der Stadt sind nicht zu vergessen. 
Die Stadt Mainz hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen und es wird gigantisch weitergebaut 
,,Flächenversiegelung". Es fehlt an wichtigen Sickerflächen (s. auch Äußerung d. Stellv. Haupt­
geschäftsführerin des Deutschen Städtetages in Welt am Sonntag), Bäume in der Oberstadt 
verschwinden massiv (Stadtpark, Am Fort Elisabeth, Zitadelle, Rodelberg, Park um Augustusstraße, 
Bäume in der Nähe der Unikliniken, ... ). 



Die Verdichtung mit dem Aufheizen der Stadt wie hier in dem geplanten Gebiet in der Nähe von 
Krankenhäusern, Schulen und anderen Kinder- und Senioreneinrichtungen tragen zu bedenklichen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei. · 
Wie vereinbart sich das mit dem Ausruf des Klimanotstandes? An dieser belasteten Stelle müssen 
vorhandene Ausgleichsflächen erhalten und durch Bäume aufgewertet werden. 
Sickerflächen fehlen und die Reste werden zugebaut. Der Zusammenhang zwischen Starkregen und 
versiegelten Flächen, Überlastung der Kanalisation ist bekannt. So war auch der Fichteplatz beim 
Starkregen in diesem Jahr mit Fahrbahnbereich (Rettungsweg Richtung Uniklinik)) überflutet. 

Fazit: Neben der Brisanz, die die Pläne mit sich bringen, gerät aufgrund der Betroffenheit der 
Bürgerwunsch für notwendige Räumlichkeiten (fehlen z.B. bei den Ortsbeiratssitzungen) schon fast in 
den Hintergrund. Für die großen Pläne zu einem erweiterten Unternehmensstandort mit Laboren,· 
deren Risiken und Restrisiken, die immer vorhanden sind, hoffen Bürger auf eine Umkehr zumal die 
Planung einen Bau inmitten eines Wohngebiets, in Kliniknähe, an einer Hauptrettungsachse usw. 
vorsieht. 

Eine große Bebauung - auch Wohnungsbau ist ebenso aus den oben ausgeführten Gründen 
(Verkehrsaufkommen, gesundheitliche Belastungen) bedenklich und bi.rgt erhebliche Gefahren für die 
Rettung und den Katastrophenschutz, der präventiv bei städtebaulichen Massnahmen zu beachten ist. 

Wie steht die Landesregierung mit seinen Ministerien zu der Bebauung an einer d.er wichtigsten 
Rettungsachsen der Landeshauptstadt in einem verkehrsmäßig und damit auch umweltmäßig 
belasteten Bereich? Innenministerium mit Katastrophenschutz, Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, .. ~ Mobilität, Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, ... sind mit ihren Kapazitäten 
und ihrer tätigen Verantwortung nötig. 

Wegen des Unternehmens von weJtweiter Bedeutung mit "Laborrisiken" von innen und außen ist die 
Landespolitik im Hinzuziehen notwendiger Kompetenzen auf höherer Ebene für die Landeshauptstadt 

. gefragt - auch und besonders im Sinne der „Gewährleistung gesamtstaatlicher Sicherheitsvorsorge''. 
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Stellungnahme zum B-Plan „Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei fristgerecht die Stellungnahme des 

8-Plan-Verf ahren. 

Mit freundlichem Grüßen 

zu oben genannten 

Mainz, 27.07.2021 
/' 



Änderung 13 des FNP im Bereich des B-Plans "Neues 
Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (0 53) 

Bebauungsplan 11 Neues Stadtquartier ehemalige GFZ­
Kaserne ( 0 53)" 

(gemäß§ 3 Abs. 1 BauGB) 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Stellungnahme 

Diese Stellungnahme wird für den 
abgegeben. · 

Sachverhalt 

Gegenstand des vorgelegten Planungsvorhabens ist das Gelände der ehemaligen GFZ­
Kaserne, auf welchem diverse Nutzungen vorgesehen sind. Hierzu gab es einen Wettbe­
werbsbeitrag zur Gestaltung des Quartiers, welcher dann nochmals überarbeitet wurde. 
Letzteres maßgebfich bedingt durch die Diskussionen rund um die Erweiterungsnotwendig­
keiten der Firma Biontech. 

Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Veränderungen bei der verkehrlichen Erschlie­
ßung des Gebietes im Gegensatz zum ursprünglichen Wettbewerbsbeitr.ag. Diese sind .aber 
in Beziehung zu setzen zu den anderweitigen Veränderungen in der Entwicklung des Gebie­
tes, denn mit letzteren (konkret Erweiterung Biontech) werden sie begründet. 

Verkehrliche Erschließung 

Im Gegensatz zum ursprünglichen Wettbewerbsbeitrag führt nunmehr die das Plangebiet er­
schließende Ringstraße nicht mehr über die bereits bestehende Zufahrt an der Straße An der 
Goldgrube, sondern wird über einen Teii'der Jägerstraße geführt. Diese war ursprünglich als 
grüne Achse ohne Autoverkehr geplant. 

Eine solche Planung lehnt der ab und fordert, dass die im Wettbewerbsbeitrag vorge-
sehene Lösung wieder Plangegenstand wird. 



Hierfür sprechen aus unserer Sicht folgende Gründe: · 

1) Ursprünglich waren alle Berei_che des Plangebiets öffentlich zugänglich. Nicht zuletzt da­
rauf basierte die Sinnhaftigkeit einer Ringstraße für das Gebiet, welche im Bereich der Straße 
An der Goldgrube in Höhe der jetzigen Ausfahrt mündete. Aufgrund der Veränderungen im 
Zuge der Entwicklung eines Biontech-Campus haben sich aber genau diese Voraussetzungen 
geändert. Nunmehr sind ca. 40% des Plangebiets überhaupt nicht mehr öffentlich zugäng­
lich, sondern dort befindet sich das abgeschlossene Biontech-Campus, welches weiterhin 
über eine eigenständige Zufahrt an der Goldgrube verfügt. Der gesamte Ziel- und Que!lver­
kehr dieses Campus ist nicht mehr auf eine mögliche Ringstraße angewiesen. Damit stellt 
sich die Frage, ob das Gebiet überhaupt noch eine Ringstraße be~ötigt Unseres Erachtens 
reicht zur motorisierten Erschließung des Restgebietes die Einfahrt an der Freiligrathstraße. 
Hinreichende Zugänge für alternative Verkehrsmittel sind gegeben. 

2) Dem ebenfalls veröffentlichten Plan ist nicht zu entnehmen, ob sich bei den eingezeichne­
ten Bäumen beidseitig der Jägerstraße um die Bestandsbäume handelt oder um Neupflan­
zungen. 

'Natürlich' steht in den Ausführungen, dass "der bestehe_nde Baumbestand [ ... ] bei der Aus­
gestaltung berücksichtigt werden und möglichst weitgehend erhalten bleiben [soll]" (5.10). 
'Natürlich' wieder mit der dehnbaren Formulierung "möglichst''; 

Jedoch sind massive Zweifel angebracht, ob dies möglich sein wird. Unseres Wissens schreibt 
die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen Mindestbreiten von 5,50 bzw. 6,50 Metern al­
lein für die Fahrbahn (zweispurig) vor. Ausweislich des GIS-Stadtplans der Stadt Mainz be­
trägt der Abstand zwischen c!en Wurzelräumen der beidseitigen Baumreihen 5 Meter und 
teilweise deutlich weniger. 

Es ist also gar nicht _möglich, dort eine Straße zu bauen, ohne die Bäume erheblich zu schädi­
gen bzw. mindestens eine Bestandsreihe komplett zu entfernen. 

3) Ausweislich des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltungen RLP (LA­
NIS) handelt es sich bei der westlich gelegenen Baumreihe samt Unterwuchs um festgesetzte 
Ausgleichsflächen (Beleg untenstehend). 
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Nach unserer Auffassung darf kein Eingriff in die Ausgleichsflächen oder deren Beeinträchti­
gung geschehen: Sollte dies dennoch weiter vorgesehen sein, so ist dieser Eingriff an anderer 
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Stelle wertgleich zu ersetzen. Angesichts des Alters dieser Pflanzungen, insbesondere des 

Baumbestands, geht es hier bei um einen erheblichen Ausgleich. Zudem kann ein Ausgleich 

erst nach Jahrzehnten die Wohlfahrtswirkung der ursprünglichen Anpflanzung ersetzen. 

4) Sollte es zu dieser Ringstraße kommen, so ist bere its jetzt abzusehen, dass es zu einem 

Schleich- und Umgehungsverkehr kommen wird, um die durchaus frequentierte Kreuzung 

Freiligrathstraße/An der Goldgrube zu umgehen. 

Aus allen diesen Gründen fordert der in Fallenlassen der Planung einer Verkehrsstra ­
ße im Bereich der Jägerstraße und eine Rückkehr zu den Planungen des ursprünglichen 

Wettbewerbsbeitrags. Die Baumreihen in der Jägerstraße sind un ingeschränkt zu erhalten 

und maximal sollt der bestehende Weg für Fußgänger und Radfahrer ertüchtigt werden. 

Sollte weiter an einer Ringstraße für das Quartier festgehalten werden, so ist diese wie im 

ursprünglichen Wettbewerbsbeitrag vorgesehen durch da? Biontech-Campus zu führen. Die­

ses kann auch rechts und links davon für die Öffentlichkeit unzugänglich gestaltet1werden. 

Die Jägerstraße bleibt auch hier als reine Grünstraße erhalten. 

Weitere Anmerkungen 

Baumbestand 

Das Plangebiet ist von einem alten Baumbestand geprägt. Wir gehen davon aus, dass es 
entweder eine Kartierung des Baumbestands geben wird oder diese sogar bereits vorliegt. 

Der fordert, dass im endgültigen B-Plan alle relevanten Bäume mit der baurechtlichen 

(!} Kennzeichnung als "zu schützender11 Baum zu versehen sind. 

Die Platzierung der Baukörper hat sich grundsätzlich am Baumbesta.nd zu orientieren und 

nicht umgekehrt. Auch Nebengebäude und Zufahrten jedweder Art sind an diesen Baum­

standorten unzulässig. Der Erhalt von Bestandsbäumen ist einer Neupflanzung unbedingt 

vorzuziehen. Sollte doch die Möglichkeit von nachgelagerten Ausnahmegenehmigungen ge­

mäß BauGB angedacht werden, so sind diese vorher dem Stadtrat vorzulegen. 

Dach- and Wandbegrünungen 

Alle dargestellten und neu zu errichtenden Baukörper sind mit Dach- und Wandbegrünungen 

zu 'versehen. Ausnahmen oder 11 Ablassregelungen 11 sind nicht vorzusehen. Da es sich im We­
sentlichen um Neubauten handelt, ist es · ohne weiteres zuzumuten, dass dies bei der Pla­

nung berücksichtigt w ird. Die Dachbegrünungen sind ebenfalls ohne weiteres als extensive 

Versionen zu planen. 

Vogelschlag 

Im Gebiet sind erhebliche Gebäudekörper. vorgesehen, mit Sicherheit werden auch entspre­

chende Glasfronten an diesen Baukörpern auftauchen. Es ist festzulegen, dass diese grund­

sätzlich mit fachlich fundiertem Vogelschutzglas zur Vermeidung von Vogelschlag auszufüh­

ren sind. 

Wir fordern weiterhir:i, dass diese drei Aspekte naturschutzrelevanten Bauens (Baumschutz, 

Dach- und Wandbegrünungen, Vogelschlag) als 11 Muss-Bestimmungen " · in den textlichen 
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Bestimmungen ihren Niederschlag finden - und nicht in das unverbindliche ·Kapitel "Anre­
gungen/Sonstiges/Hinweise" als 'Kann-Bestimmungen' verschoben werden. 

Mainz, den 24.07.2021 

Kontakt: 
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WG: Öffentfichkeitsbeteiligung: Bebauungsplanentwurf "Neues 
Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (0 53)" und Änderung Nr. 13 des 
Flächennutzungsplanes 

Thorsten .Straub 

Heike.Ebert@stadt.mainz.de 

Thorsten.Straub@stadt.mainz.de 

---- Weitergelei et von Heike EberVAmt61h ~a inz am 03.08.2021 07:12 -- -

stadtplanungsamf@stadt.mainz.de 
30.07 .2021 15: 36 

Stadt9eNIMfU"":"Matnz 
61 - Stadtplanungsamt 

Eingang: 0 3. Aug. 2021 

Antw, Dez. 
Abt.: 0 
SG: 0 
SB: 

Öffentlichkeitsbeteiligung: Bebauungsplanentwurf ''Neuss Stadtquartier ehemalige 
GFZ-Kaserne (0 53)" und Änderung Nr. 13 des Flächennutzungsplanes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe auf der Internetseite der Landeshauptstadt Mainz 
(Stadtplanungsamt/ Öffentlichkeitsbeteiligung) gesehen, dass eine 
Umplanung der Bebauung der ehemaligen GFZ Kaserne stattfindet. 

Ich wohne in der und bin daher von dieser Planung 
direkt betroffen und möchte mich im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung insbesondere zu der vorgesehenen Umwandlung 
der Jägerstraße äußern und insoweit -der vorgesehenen Planungsänderung 
widersprechen. 

Es ist mir durchaus bewusst, dass auch in Mainz Maßnahmen gegen den 
Wohnungsnotstand ergriffen werden müssen. Allerdings sollte hierbei dem 
Thema KHmaerwärmung / Klimaveränderung besonderes Augenmerk 
gewidmet werden. Die Klimaerwärmung ist, wie die aktuellen Ereignisse 
an der Ahr deutlich vor Augen führen, inzwischen auch bei uns 
angekommen. Es besteht daher kein Spielraum mehr, Handlungen in die 
Zukunft zu verschieben! 

Durch die zusätzliche aber durchaus notwendige Bebauung des Areals der 
GFZ Kaserne wird das Klima in der Stadt weiter angeheizt und die 
Frischluftversorgung der Stadt weiter belastet. Entlastend hierfür wirken 
die Gärten sowie die grüne Allee der Jägerstraße, die meines Erachtens 

R 
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für die vorgesehene Bebauung nicht zwingend aufgegeben werden muss. 
Es ist bekannt und wird derzeit in allen Medien publiziert und nicht in 
Frage gestellt, dass Grünflächen und Baumbestände erhalten werden 
müssen, zumal auch Neuanpflanzungen zu viel Zeit benötigen, bis sie 
klimatisch eine Wirkung entfalten. Auch der Individualverkehr muss zur 
Reduzierung der C0_2 Belastung eher verringert werden, was mit einer 
etwas eingeschränkteren verkehrstechn ischen Erschließung des 
Baugebietes erreicht werden könnte und auch vereinbar ist . 

Vor diesem Hintergrund, bitte ich Sie zu prüfen, ob die Erschließung des 
Bauareals über die Freiligrathstraße nicht ausreichend ist und die 
Jägerstraße in Ihrem derzeitigen Zustand vollständig erhalten werden 
kann. Eine Aussage in dem Text der Änderung Nr. 13 des 
Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes "O 53" und zum 
Bebauungsplan "Neues Stadtquärtier ehemalige GFZ-Kaserne (0 53)", 
wonach der „bestehende Baumbestand weitestgehend erhalten 
bleiben" soll, halte ich hierfür auf keinen Fall für ausreichend, es geht im 
Sinne des Klimaschutzes um den gesamten Erhalt der Jägerstraße 
zwischen der Goldgrube und dem Landwehrweg in ihrer derzeitigen 
Funktion. 

Zudem dient der Landwehrweg als direkte Fahrradverbindung zwischen 
der Oberstadt und dem Sportgelände des Turnvereins von 1817 Mainz 
e.V. · sowie weiterführend bis zur Universität, was für mich als Studentin 
besonders wichtig ist. Aus diesem Grund soll diese Verbindung ebenfalls 
unverändert erhalten bleiben. 

Mit freundliche Grüßen 




